
 
 

 
Einladung 

 

Stadt Erlangen

Stadtrat 
9. Sitzung      Donnerstag,  27.09.2012      16:00 Uhr      Ratssaal, Rathaus 
 
 
Nicht öffentliche Tagesordnung  -  16:00 Uhr 
- siehe Anlage - 

 

Öffentliche Tagesordnung  -  16:30 Uhr Inhaltsverzeichnis 
siehe letzte Seite(n) 

 
10. Vorstellung des neuen Vorsitzenden des Ausländer- und 

Integrationsbeirates, Herrn Khalil Bardag 
 

 
 

11. Mitteilungen zur Kenntnis 
 

 
 

11.1. MzK "Veranstaltungen Oktober, November und Dezember 2012" 
 

13-2/241/2012 
Kenntnisnahme 

11.2. Stadtrats- und Fraktionsanträge seit der letzten Stadtratssitzung 
 

13-2/243/2012 
Kenntnisnahme 

11.3. Neuer Internetauftritt der Stadt Erlangen 
 

eGov/037/2012 
Kenntnisnahme 

11.4. Angemeldete Investitionsmaßnahmen, die in der fünfjährigen Finanz-
planung 2012 - 2016 bisher nicht berücksichtigt werden konnten. 
 

201/014/2012 
Kenntnisnahme 

11.5. Barrierefreier Eingang Stadtbibliothek 
 

504/010/2012 
Kenntnisnahme 

12. Bericht aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 
 

13. Kommunaler Betrieb für Informationstechnik - KommunalBIT; 
Jahresabschluss 2011 
 

ZV/028/2012 
Beschluss 

14. Wirtschaftsplan 2013 
hier: Feststellung gemäß § 13 EBV i. V. m. § 6 Betriebssatzung 
 

EBE-B/048/2012 
Beschluss 

15. Stellenplan 2013 – Personalressourcen für die Erlanger 
Bildungsoffensive - 
 

ZV/026/2012/1 
Beschluss 

16. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung; Verlängerung der 
zweimonatigen "Wiederbesetzungssperre" 

11/097/2012 
Beschluss 
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17. Verwendung von Formularen bei Anträgen auf Duldung und 
Aufenthaltstitel durch die Ausländerbehörde 
 

33/007/2012 
Beschluss 

18. Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Gewerbegebiet Tennenlohe" - 
Einleitung Vorbereitender Untersuchungen gem. § 165 Abs. 4 BauGB 
 

611/140/2012 
Beschluss 

19. Flurneuordnung Regnitzgrund 
hier: Beendigung des Verfahrens wegen nicht genügender 
Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer 
 

612/031/2012 
Beschluss 

20. Fraktionsantrag Nr. 083/2012 der CSU-Stadtratsfraktion 
"Beantwortung von Fragen bezüglich der StUB" 
 

613/109/2012 
Beschluss 

21. Finanzierungsmodelle für die StUB 
Dringlichkeitsantrag der SPD-Stadtratsfraktion Nr. 91/2012 
zur Stadtratssitzung am 26. Juli 2012 
 

II/176/2012 
Beschluss 

22. Stadt-Umland-Bahn - Beschluss zum weiteren Vorgehen 
Behandlung gegen 18:00 Uhr. 
 

613/101/2012/1 
Beschluss 

23. 1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen  
- Sieglitzhofer Waldsiedlung - mit integriertem Grünordnungsplan  
hier: Erlass einer Veränderungssperre 
 

611/161/2012 
Beschluss 

24. 1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen  
- Sieglitzhofer Waldsiedlung - mit integriertem Grünordnungsplan  
hier: Billigungsbeschluss 
 

611/165/2012 
Beschluss 

25. Unterführung Münchener Straße - Beschluss zum weiteren Vorgehen 
 

613/111/2012 
Beschluss 

26. Anfragen 
 

 
 

 
 
Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen. 
 

Erlangen, den 20. September 2012 
STADT ERLANGEN 
gez. Dr. Siegfried Balleis 
Oberbürgermeister 

 
Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden 
müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen. 

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden. 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/13 Bürgermeister- und Presseamt 13-2/241/2012 
 
MzK "Veranstaltungen Oktober, November und Dezember 2012" 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 27.09.2012 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
  
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
Oktober 2012 
 
Mo., 01.10. 11:30 Uhr Verkehrsfreigabe Rudeltplatz  

Mi., 03.10. 08:00 Uhr Tag der deutschen Einheit - Bürgerreise nach Jena 

Di., 09.10. 8:30 Uhr Aktion „saubere Stadt-sauberer Wald-saubere Gewässer“  

  12:00 Uhr Pressekonferenz zur Jugendparlamentswahl, Rathaus, OBM Bespre-
chungszimmer 

Mi., 10.10. 18:00 Uhr Abschlussveranstaltung des Blumenschmuckwettbewerbs, Frankenhof

Sa., 13.10. 11:30 Uhr Pressekonferenz zur Aktion „saubere Stadt-sauberer Wald-saubere 
Gewässer“, Fischereiverein 

Mi., 17.10. 19:00 Uhr Verleihung des Erlanger Medizinpreises, Casino Siemens Healthcare 

Do., 18.10. 13:00 Uhr Einweihung des Erweiterungsbaues der Montessorischule, Artillerie-
straße 23 

  19:00 Uhr Festveranstaltung 10 Jahre Deutsch-Offensive, Pacelli Haus 

Mo., 22.10. 11:00 Uhr Verleihung des Bundesverdienstordens an Fr. Hädrich und Hr. Dr. 
Sandweg (Ort noch nicht bekannt) 

Mi., 24.10. 11:30 Uhr Inbetriebnahme des neugebauten Regenüberlaufbeckens Tennenlo-
he, Nähe Hutgraben 

  18:00 Uhr Jungbürgerversammlung, Stadtteilhaus Röthelheimpark 

Do., 25.10. 11:30 Uhr 125 Jahre städtisches Marie-Therese-Gymnasium, Turnhalle, Schiller-
straße 12 

Fr., 26.10. 10:30 Uhr Eröffnung der Aktionstage „Zuhause daheim“, Hotel Bayerischer Hof 

  19:30 Uhr Ehrungsabend Feuerwehr, Rathaus, Konferenzraum 14. OG 
 
 
November 2012 
 
Do., 08.11. 18:30 Uhr Social Media - Relevanz für den Mittelstand?, Rathaus, Ratssaal  

So., 11.11. 11:11 Uhr Faschingsbeginn Schlüsselübergabe, Rathausplatz 

Do., 15.11. 17:00 Uhr Aushändigung von Urkunden an Familienpatinnen und –paten, Rat-
haus 

Fr., 16.11. 14:00 Uhr „Senioren melden sich zu Wort“, Rathaus, Ratssaal 
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Mo., 19.11. 10:30 Uhr Ehrenzeichen Ehrenamt an Hr. Kopper und Hr. Röhrbeck 

Mi., 28.11. 20:00 Uhr Bürgerversammlung Eltersdorf, Grundschule 
 
 
Dezember 2012 
 
Di., 04.12. 20:00 Uhr Bürgerversammlung Gesamtstadt, Rathaus Ratssaal  

Mi., 05.12. 19:00 Uhr Ehrenamtsveranstaltung  

Do., 06.12. 11:00 Uhr Empfang des Französischen Botschafters Maurice Gourdault-
Montagne durch OBM 

  14:30 Uhr Ehejubilare, Heinrich-Lades-Halle  

Fr. 14.12. 19:00 Uhr Stadtratsschlussveranstaltung, Ratssaal 
 
 
Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen 
 
Eskilstuna 

22.10. - 25.10.2012 Erlangen 
Fachaustausch einer städtischen Delegation mit der Erlanger Gleich-
stellungsstelle und dem Erlanger Frauengruppentreffen zum Thema 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“  

23.10.2012 Erlangen 17:45 Uhr: Freundeskreis Eskilstuna im vhs Club International (mit De-
legation aus Eskilstuna)  

11.12.2012 Erlangen 17:15 Uhr: Freundeskreis Eskilstuna im vhs Club International (Lucia-
Feier)  

  
Jena 

 01.10.-03.10.2012   Jahreswanderung des Deutschen Alpenvereins 

 03.10.2012 Jena Bürgerreise mit mehr als 400 Teilnehmern aus Erlangen nach Jena, 25 
Jahre Partnerschaft 

 22.10.-02.11.2012 Erlangen Ausstellung "Deutsch-Deutsche Partnerstädte" im Rathausfoyer Erlan-
gen 

 27.10.2012 Erlangen Band aus Jena bei Fiesta in Erlangen 

 27.11.2012 Erlangen Podiumsdiskussion mit Roland Jahn und Jenas Oberbürgermeister 
Dr. Albrecht Schröter zur Städtepartnerschaft 

  
Rennes 

13.10./14.10.2012 Rennes Stadtlauf „Tout Rennes Court“ mit Erlanger Beteiligung 

29.10. - 31.10.2012 Erlangen Besuch der Leiterin der Maison Internationale, Emmanuelle Berthinier 
in Erlangen  

20.11.2012 Erlangen 17:15 Uhr: Freundeskreis Rennes im vhs Club International  

  
Riverside 

 04.10.-06.10.2012 Riverside OBM Dr. Balleis mit FAU-Delegation zu Vertragsverhandlungen der 
Universitäten in Riverside 

   
San Carlos 

09.10.2012 Erlangen 17:00 Uhr: Runder Tisch San Carlos 

27.10.2012 Erlangen 20:00 Uhr: Fiesta für San Carlos  

27.11.2012 Erlangen Runder Tisch San Carlos 

07.12.2012 Erlangen San Carlos Forum im vhs Club International 
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Wladimir 
 01.10.-23.10.2012 Erlangen Wladimirer Studenten an der FAU 

 02.10.-10.10.2012 Erlangen Wladimirer Eishockeymannschaft zu Spielen in der Region 

 02.10.-10.10.2012 Erlangen Austauschschülergruppe aus Wladimir am Marie-Therese-Gymnasium 

 09.10.-16.10.2012 Wladimir Austauschstudenten der Ohm-Hochschule an der Universität Wladimir 

25.10.-10.11.2012 Erlangen Hospitation eines Wladimirer Arztes an der Chirurgie 

19.11.-25.11.2012 Erlangen  Chefpsychiater der Region Wladimir zu Fachkontakten in Erlangen 

19.11.-25.11.2012 Erlangen Psychologiedozenten zum Austausch an der Ohm-Hochschule 

21.11.-25.11.2012 Erlangen New-Comer-Band aus Wladimir zum Festival im E-Werk 

04.12.-17.12.2012 Erlangen Tournee eines Wladimirer Folklore-Ensemble im Großraum Erlangen  

05.12.-10.12.2012 Wladimir Eishockeymannschaft aus der Region in Wladimir 

 
 
 
 
  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/13 Bürgermeister- und Presseamt 13/035/2012 
 
Stadtrats- und Fraktionsanträge seit der letzten Stadtratssitzung 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 27.09.2012 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Seit der letzten Stadtratssitzung wurden die in der Anlage aufgeführten 
Stadtrats- und Fraktionsanträge gestellt. 
 
 
Anlagen: Antragsliste 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Stadtrats- und Fraktionsanträge 17.09.2012

Erl.vermerk BeschlußNr Jahr Datum Antragsteller Partei Betreff Zuständig

Seite: 1Stand:

091 2012 17.07.2012 Dr. Janik SPD/ Unerledigt StR, 27.09.2012Finanzierungsmodelle für die StUB
Dringlichkeitsantrag zur Stadtratssitzung am
26. Juli 2012

VI

II

092 2012 23.07.2012 Wirth-Hücking FWG/ UnerledigtPlanungsänderung der Anschlussstraße an die 
Verbindungsstraße Neuses - Steudach 
(Südumgehung
von Niederndorf), siehe Vorschlag.

61
VI

093 2012 24.07.2012 Dr. Janik, Vogel, Niclas, 
Schulz, Pfister, Hartwig

SPD/ Erledigt HFPA, 25.07.2012Ergänzungsantrag zur Sitzung des Haupt-, 
Finanz-
und Personalausschusses am 25. Juli 2012
(nichtöffentlicher Teil)

50
V

094 2012 24.07.2012 Dr. Janik, Niclas, Thaler SPD/ Erledigt StR, 26.07.2012Veröffentlichung der schriftlichen Vorgaben der
EU zum Verkauf der GBW-Wohnungen
Dringlichkeitsantrag zum Stadtrat am 
26.07.2012 II

V

095 2012 24.07.2012 Dr. Janik, Niclas, Vogel, 
Harwig, Schulz

SPD/ Erledigt StR, 26.07.2012Sicherung der Fördermaßnahme für 
Jugendliche
in der Jugendwerkstatt der Diakonie in 
Eltersdorf
D i li hk it t St dt t

V

II

096 2012 01.08.2012 Kittel, Dr. Preuß FDP/ UnerledigtFettabscheider in der Erlanger Gastronomie
63
VI

097 2012 01.08.2012 Dr. Zeus, Kittel FDP/ UnerledigtUmbau Hiersemann-Halle
52
I

098 2012 01.08.2012 Dr. Preuß, Kittel FDP/ UnerledigtStellenausschreibungen der Stadt Erlangen
11
I

Ö
  11.2
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Stadtrats- und Fraktionsanträge 17.09.2012

Erl.vermerk BeschlußNr Jahr Datum Antragsteller Partei Betreff Zuständig

Seite: 2Stand:

099 2012 08.08.2012 Bußmann Grüne Liste/ UnerledigtSchäden durch Streusalz
EB 77
III

100 2012 09.08.2012 Dr. Janik, Lanig, 
Traub-Eichhorn, Thaler

SPD/ UnerledigtRenaturierung Röttenbachgraben
31
III

101 2012 09.08.2012 Dr. Janik, Schulz, Pfister, 
Rossiter, Traub-Eichhorn

SPD/ UnerledigtLaufbahn für Grundschule in Frauenaurach

III/EB 77

40
I

102 2012 09.08.2012 Dr. Janik, Niclas SPD/ UnerledigtRampe am Gerbereitunnel
Stellungnahme der Verwaltung 50

V

103 2012 13.08.2012 Dr. Janik, Lanig, 
Trau-Eichhorn, Thaler

SPD/ UnerledigtLärmschutz Bahn

III

VI

104 2012 14.08.2012 Dr. Janik, Pfister, Rossiter, 
Traub-Eichhorn

SPD/ UnerledigtHausmeisterwohnungen an Schulen
Antrag zum Schulausschuss

I/40

24
VI

105 2012 14.08.2012 Dr. Janik, Pfister, 
Traub-Eichhorn, Thaler

SPD/ UnerledigtFertigstellung der Unterführung im Bahnhof 
Bruck 66

VI

106 2012 16.08.2012 Dr. Janik, Hartwig, 
Traub-Eichhorn, Thaler

SPD/ UnerledigtAntrag der Bürgerinitiative Sieglitzhof
32
III
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Stadtrats- und Fraktionsanträge 17.09.2012

Erl.vermerk BeschlußNr Jahr Datum Antragsteller Partei Betreff Zuständig

Seite: 3Stand:

107 2012 23.08.2012 Lender-Cassens Grüne Liste/ UnerledigtForum für Fraktionen in den amtlichen Seiten
13-1
OBM

108 2012 23.08.2012 Lender-Cassens Grüne Liste/ UnerledigtAufsichtsrat GeWoBau - Teilnahme Referat VI

I/GEWOBAU, VI

Dr. Preuß
V

109 2012 22.08.2012 Heinze/ UnerledigtAntrag StUB-Planung VI

110 2012 10.09.2012 Grille/ UnerledigtZehn Jahre Konzept "Barrierefreies Erlangen"
Sachstandsbericht 50

V

111 2012 12.09.2012 Dr. Janik, Schulz, Thaler SPD/ UnerledigtSanierung des Freibades West duldet 
keinen Aufschub

III/EStW

52
I
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV/eGov/FT001 eGovernment-Center eGov/037/2012 
 
Neuer Internetauftritt der Stadt Erlangen 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 26.09.2012 Ö Kenntnisnahme  

Stadtrat 27.09.2012 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
siehe Pressemitteilung 
 
 
Anlagen: Pressemitteilung 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Presseinformation ‐ Das neue www.erlangen.de          

 

Die neuen Internetseiten der Stadt Erlangen ‐ 
international, für Smartphones, Tablet PC's und mit viel Social Media 

Erlangen, 14. September 2012 ‐ Die Stadt Erlangen gilt nicht nur bayernweit als 
Vorreiter für e‐Government und innovative Webangebote. Als Ergebnis der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung präsentiert sich die Stadt Erlangen unter 
www.erlangen.de mit neuem Erscheinungsbild.  

Dynamisch passen sich Inhalte und Layout automatisch der Größe des 
Bildschirmes an, egal ob die Nutzung mit PC, Tablet oder Smartphone erfolgt. 
Als Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten sind städtische Twitter‐ und 
Facebook‐Kanäle neben integriert. Übersichtlich werden die Neuigkeiten von 
Verwaltung, Medien, der Universität oder dem Bayerischen Rundfunk im neuen 
Newsroom gebündelt angeboten. Fremdsprachlichkeit ist kein Hindernis mehr. 
Automatisiert kann die komplette Webseite in über 60 Sprachen dargestellt 
werden. Ebenfalls mobil, mit vielen Onlineservices und in völlig neuem 
Erscheinungsbild zeigt sich die Stadtbibliothek. 

 

 

Neu im Überblick: 

• Optische Modernisierung des Auftritts 
• Überarbeitung und Straffung von Navigation und Struktur 
• Benutzerfreundlichkeit 
• Dynamische Layoutanpassung ‐ Stadt Erlangen als Vorreiter im mobilen Web 
• Kommunikative Vernetzung ‐ Stadt Erlangen als kommunaler Vorreiter in Social  

  Media 
• Webseite der Stadtbibliothek 
• Mehrsprachigkeit und Übersetzung 

 

Ö  11.3
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Die Änderungen im Detail: 

Navigation 

Die Navigation erfuhr eine Verschlankung. In nur sechs Hauptpunkten (Rathaus, Leben, 
Bildung, Umwelt, Stadtentwicklung, Kultur) wird das umfangreiche Spektrum der 
Informationen gegliedert. 

 

Portalsuche / Wegweiser 

Kernstück im neuen Stadtportal ist die Schnellsuche, die sich wie gewohnt im oberen 
rechten Bereich befindet. 

Detailliertes Suchen ermöglicht die "Portalsuche / Wegweiser". Hier kann verfeinert nach 
Personen, Dokumenten, Broschüren, Anträgen, Dienstleistungen, Vereinen, Einrichtungen, 
Organisationen gesucht werden. 

 

Design für Web und Mobil  

Bundesweit in Vorreiterstellung kommt erstmals ein responsives Webdesign zum Einsatz. 
Seiteninhalte passen sich automatisch der Auflösung des jeweiligen Endgerätes an, mit dem 
das Portal aufgerufen wird. 

Damit können größere Desktop‐Auflösungen, Tablet PCs und Smartphones optimal bedient 
werden. Eine zusätzliche mobile Webseite wird mit diesem innovativen Ansatz eingespart. 

 

Umfassende Social Media‐Integration 

Die Nutzung von Social Media ist seit Jahren Bestandteil der Kommunikationsstrategie der 
Stadt Erlangen. Im August 2012 belegte die Stadt Erlangen neben Hamburg den ersten Platz 
(fortlaufende Erhebung über die Aktivitäten Deutscher Städte in Social Media ‐ publicplan). 

Den vielfältigen Social Media‐Aktivitäten der Stadt wurde Rechnung getragen durch eine 
weitreichende Social Media‐Integration. So werden Beiträge in Facebook und Twitter in 
einem „e‐ticker“ gebündelt. Der Besucher erhält so (auch ohne Anmeldung in den 
entsprechenden Diensten) jeweils brandneue Meldungen rund um Erlangen. 

Ämter und Einrichtungen werden gezielte Meldungen über entsprechende Social Media 
Kanäle zur Darstellung bringen. 
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Newsroom 

Für Journalisten, Blogger, Social Media‐Experten und andere Interessierte wurde ein eigener 
Newsroom erstellt. Hier finden sich gebündelt alle Neuigkeiten. 

Pressemeldungen, Posts und Tweets städtischer Social Media Präsenzen, Feeds der Erlanger 
Nachrichten, der Friedrich‐Alexander‐Universität und der "Franken"‐Feed des Bayerischen 
Rundfunks informieren über die Neuigkeiten rund um Erlangen. Die Übersicht beinhaltet 
auch die Newsletterangebote der Stadtverwaltung.  

 

Interessenspezifische RSS‐feeds und Vorlesefunktion 

Interessiert sich ein Besucher nur für Meldungen aus spezifischen Bereichen (z.B. Kultur, 
Rathaus), so kann er diese einfach per RSS‐feed abonnieren, ohne von Meldungen, die ihn 
nicht interessieren, überflutet zu werden. 

Barrierefreiheit nach WCAG 2.0 / BITV 2.0  

Die nach den gesetzlichen Vorgaben der Barrierefreiheit erforderlichen Maßnahmen 
unterliegen einer aktuellen Prüfung und werden in Kürze dokumentiert. An der seit Jahren 
bewährten Vorlesefunktion von Inhalten wurde festgehalten. 

Fremdsprachlichkeit 

Mit nur einem Klick ist es jetzt für fremdsprachige Besucher möglich, die komplette Seite von 
www.erlangen.de zu übersetzen. Dabei wird im Browser erkannt, aus welchem „Zielland“ 
der Nutzer stammt und schon im Vorfeld eine Sprachvariante angeboten. Was früher mit 
sehr viel Aufwand und nur im Anriss manuell übersetzt wurde, wird jetzt automatisiert in 
Sekunden erledigt . 

Um die Übersetzung zu testen, können sie z.B. in Firefox die Sprachauswahl ändern 
(Einstellungen, Inhalt, Sprachen, Englisch nach ganz oben...). 

 

 

Microsite Stadtbibliothek 

Völlig neu stellt sich auch die oft ausgezeichnete und mit hoher Medienkompetenz 
versehene Stadtbibliothek dar. 

Mit einer sogenannten. Microseite (eigenes Design im gleichen Stammsystem) werden 
Information und Aktion gekoppelt. Natürilch ist auch hier die Darstellung der Inhalte für 
Web‐ und Mobilnutzung optimiert. 
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Im Bereich "Medien" können neue Bücher, Musik oder Filme als CD, DVD oder Blu‐ray 
kommentiert und über Social Media Kanäle geteilt werden. Integration der e‐Dienste, wie 
der mobile Katalog zur Nutzung mit dem Smartphone oder der Erlangen‐App, die Franken‐
Onleihe oder die beliebte e‐Auskunft bieten dem Nutzer einen hohen Service. 

Natürlich können sämtliche Neuigkeiten auch weiterhin über den monatlichen Newsletter 
bezogen werden. 

 

Kontakt mit der Stadt 

Um schnell mit der Stadt Erlangen in Kontakt treten zu können, kann am Fuß einer jeden 
Seite ‐ auch ohne E‐Mailprogramm ‐ das Anliegen des Nutzers übermittelt werden.  

 

Realisiert wurde das Projekt mit unserem langjährigen Partner, der Online‐Agentur Xparo 
www.xparo.com. 

Für Rückfragen, Anregungen, Lob oder Kritik stehen Thomas Folger, Andrea Köhler und 
Vanessa Drummer vom Webbüro im eGovernment‐Center der Stadt Erlangen jederzeit zur 
Verfügung. 
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II/201/SK006 Herr Karlheinz Schmied 201/014/2012 
 
Angemeldete Investitionsmaßnahmen, die in der fünfjährigen Finanzplanung 2012 - 
2016 bisher nicht berücksichtigt werden konnten. 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 26.09.2012 Ö Kenntnisnahme  

Stadtrat 27.09.2012 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Die als Anlage beigefügte Übersicht von nicht aufgenommenen Investitionsmaßnahmen in der 
Finanzplanung 2012 – 2016 dient den Mitgliedern des Stadtrates zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanaufstellung HH 2013 – 2016 und des anschließenden 
Protestverfahrens wurden zahlreiche Investitionsmaßnahmen von den Fachämtern angemeldet 
bzw. auf die Vorgaben von Ref. II protestiert. 
Aufgrund der weiterhin kritischen Finanzlage (siehe letzte Haushaltsgenehmigung mit der Empfeh-
lung kreditfinanzierte Investitionen sorgfältig zu überdenken und ggfs. zu verschieben) konnten in 
beträchtlichem Umfang wichtige Investitionsmaßnahmen im Finanzplan 2012 – 2016 nicht berück-
sichtigt werden. Diese nicht berücksichtigungsfähigen Maßnahmen würden die mittel- und langfris-
tige Finanzplanung (auch über 2016 hinaus) erheblich belasten, wie beigefügte Tabelle aufzeigt.  
Im Vorgriff auf die Einbringung des HH-Entwurfes 2013ff am 25. Oktober 2012 hat diese Auflistung 
mit ausgewählten Maßnahmen (nicht abschließend) notwendige Bau- und Sanierungsvorhaben 
rein informativen Charakter.  
 
 
Anlagen: -1- Übersicht ausgewählter Invest.-Maßnahmen  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 

 Seite 1 von 1 
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Stadt Erlangen 06.09.2012

IP-Nr. Beschreibung notwendige 
Ausgabemittel:

 -  EURO -

mögliche 
Zuwendungen:

 - EURO -

HH-Belastung

 - EURO -

Bemerkung:

366C.403
366C.404

Generalsanierung Frankenhof  1. und 2. BA    -25.900.000 10.500.000 -15.400.000 Mittel für Gutachten in 2012 (HH-Rest aus 2011: 295 T€) 

424.401 Baumaßnahme Freibad West  (EStW) -15.300.000 2.730.000 -12.570.000 Zuwendung bei Bau eines Hallenbades

261.404 Markgrafentheater , Generalsanierung, 
Baumaßnahme

-10.900.000 2.500.000 -8.400.000 Zuwendung FAG 25 %!

573.406
573.352

Begegnungszentrum E-West , Bau u. Einrichtung -5.600.000 0 -5.600.000

271.400 Gebäude Egloffstein`e Palais (VHS) -12.850.000 5.000.000 -7.850.000 Mittel für Modernisierungs-gutachten in 2012 (150 T€)

252.401 Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen, Bauteil C 
(Museumswinkel)

-4.650.000 0 -4.650.000

541.400 Ortsumgehung Elterdorf -7.168.000 5.376.000 -1.792.000 Zuwendung nach dem Förderprogramm 
"Staatsstraßenumfahrungen in gemeindlicher Sonderbaulast"

251M.401
251M.350

Gebäude Altstädter Kirchenplatz7, 
Museumsquartier,  GenSan mit Einrichtung

-6.500.000 4.040.000 -2.460.000 Zuwendung aus Städtebauförderprogramm "Aktive 
Zentren" nicht gesichert.

211F.450
211J.570

Generalsanierung Grundschule Frauenaurach
Generalsanierung Michael-Poeschke-Grundschule

-9.664.000 2.400.000 -7.264.000 Zuwendung FAG 25 %!

217A.401
217A.K351

Marie-Therese-Gymnasium , Generalsanierung
mit Einrichtung

-8.011.000 2.242.000 -5.769.000

217A.403 Marie-Therese-Gymnasium,  Baumaßnahme 
Sporthalle

-4.100.000 1.000.000 -3.100.000 Beim Bau einer 2-fach-Turnhalle; bisher noch nicht 
beschlossen. (bisher vorgesehen: -1,263 Mio €) 
Zuwendung geschätzt. (weitere Erhöhung des 
beschlossenen Ausgabenrahmens SSP i.H.v. -75 Mio€) 

217C.403 Ohm-Gymnasium ,  Baumaßnahme Sporthalle -2.014.000 500.000 -1.514.000

217D.401
217D.K351

Fridericianum Gymnasium , Generalsanierung
mit Einrichtung

-6.535.000 1.929.000 -4.606.000

217E.403 Albert-Schweitzer-Gymnasium , Sanierung 
Sporthalle

-2.627.000 800.000 -1.827.000

231A.401
231A.351

Berufschule  Generalsan. Werkstättentrakt
mit Einrichtung

-8.485.000 2.619.000 -5.866.000

Größere Investitionsmaßnahmen, die in der 5-jährigen Finanzplanung 2012 - 2016 
bisher nicht berücksichtigt bzw. aufgenommen wurden.  

Ö
  11.4
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Stadt Erlangen 06.09.2012

IP-Nr. Beschreibung notwendige 
Ausgabemittel:

 -  EURO -

mögliche 
Zuwendungen:

 - EURO -

HH-Belastung

 - EURO -

Bemerkung:

211L.400 Grundschule Tennenlohe  Mensaanbau -1.652.000 700.000 -952.000 Höhe der Baukosten?? (EN v. 20.07.12 - Neubau einer 
Mensa mit sechs Gruppen- sowie Aufenthaltsräumen des 
Sigmund-Schuckert-Gymnasium . Nürnberg für knapp -1 
Mio€) 

217B.401A Christian-Ernst-Gymnasium , Generalsanierung
-Mehrkosten:  Schaffung von Musikkabinen beim 
CEG-

-845.000 200.000 -645.000 BWA-Vorlage, Prüfung alternative Standorte v.15.05.12, bisher 
eingeplante und veranschlagte Mittel  für den Umbau im 
Dachgeschoss ca. -547`T€; Mehrkosten geschätzt: -845`T€; 
Stadtrats-Beschluss über Anbau noch nicht vorhanden?? 
(weitere Erhöhung des beschlossenen Ausgabenrahmens SSP 
i.H.v. -75 Mio€) 

217C.401 Ohm-Gymnasium,  Generalsanierung
-Mehrkosten: Aufgrund Vorplanung und 
Erweiterung 

-4.500.000 1.000.000 -3.500.000 Verschiebung der Sanierungsmaßnahme Ohm-Gym., um 1Jahr 
(bisher veranschlagt: -10,713 Mio€ 
- Stadtratsbeschluss über Mehrkosten beim Ohm-Gym. i.H.v. -
4,5 Mio EURO liegt bisher nicht vor.  (weitere Erhöhung des 
beschlossenen Ausgabenrahmens SSP i.H.v. -75 Mio€) 

211A.400 Anbau/Erweiterung Adalbert-Stifter-Schule
-Mehrkosten: Aufgrund Vorplanung und 
Erweiterung 

-2.500.000 1.300.000 -1.200.000 bisher vorgesehen: 1,35 Mio€
jetzt: (-2,5 Mio€ Baukosten, Staatszuweisung und Beteiligung 
Buckenhof ca. 1,3 Mio €)

366B.403 Baumaßnahme Jugendtreff Innenstadt -590.000 0 -590.000

541.839 Geh-/Radweg Dechsendorf - Röttenbach -250.000 150.000 -100.000 Zuwendung Freistaat: Annahme 60 %

Summe: -140.641.000 44.986.000 -95.655.000

zusätzlich:
548.400 Planungs- und Baukosten (StUB) -237.220.000 145.220.000 -92.000.000 Anteile der Stadt Erlangen an reinen Planungs- und 

Baukosten ohne Fahrzeuge, sowie der Anteil an 
Zuwendungen auf der Basis des Gutachtens INTRAPLAN 
vom 29.03.2012 
Gesamtkosten: 365' Mio €, Gesamtzuwendung: 203,7 Mio €
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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
V/50/GTA - 2834 Herr Thomas Grützner 504/010/2012 
 
Barrierefreier Eingang Stadtbibliothek 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 27.09.2012 Ö Kenntnisnahme  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
Mit Beauftragung durch den Stadtrat fand am 6. Juli 2012 ein Besuch Palais Stutterheim statt. 
Teilnehmer: Frau Dr. Preuß, Frau Grimmer, Frau Spangle (ZSL) und Herr Klischat (GME) 
 
Die Planung des Gebäudes Stadtbibliothek sah vor, den Eingang von der Fußgängerzone her 
barrierefrei zu gestalten.  
 
Voraussetzungen dafür sind. 
Die historische Eingangstür muss permanent offen stehen, ansonsten müsste sie auf Grund 
ihres Gewichts motorisiert werden. 
Der Windfang öffnet automatisch (Sensor). 
Die Zugangstür zum Innenhof/Lesesaal ist eine Brandschutztüre, die permanent offen steht 
(Magnet) und nur im Brandfall zufällt.  
 
Im laufenden Betrieb hat sich herausgestellt, dass sich die Nutzer der Stadtbibliothek anders ver-
halten, als es in der Planung vorgesehen war. Die Leser im Innenhof schließen insbesondere in 
den Wintermonaten die Brandschutztüre, weil sonst permanent Kälte eindringt und sie in der Zug-
luft sitzen. Dieses Verhalten ist im nächsten Winter auch wieder zu erwarten. 
Eine Entfernung des Tasters mit der Funktion „Türe schließen“ nützt nichts, da bereits zwei Mal 
Kunden der Stadtbibliothek die Türe mit Gewalt geschlossen haben und dabei den Magneten aus 
der Verankerung gerissen haben, was hohe Reparaturkosten nach sich gezogen hat. 
Die Folge ist, dass dieser Eingang dann nicht mehr barrierefrei zugänglich ist, da diese Türe 
aufgrund ihres Gewichts nicht barrierefrei zu öffnen ist. 
Im gemeinsamen Gespräch wurde beraten, wie ein barrierefreier Zugang auch im Winterbetrieb 
gewährleistet werden kann. 
Das GME hat bereits Erkundigungen eingezogen zur Motorisierung der Türe. Dazu muss die Türe 
ausgewechselt werden und es fallen Kosten in Höhe von ca. 30 000.- € an. 
Für diese Kosten sind bei GME keine Mittel vorhanden.  
 
 
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV Referat Personal, Organisation und 

eGovernment 
ZV/028/2012 

 
Kommunaler Betrieb für Informationstechnik - KommunalBIT; Jahresabschluss 
2011 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 26.09.2012 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Rechnungsprüfungsamt (Kenntnisnahme), II/Beteiligungsmanagement 
 
 
 

I. Antrag 
 
Nach § 6 Abs. 2 der Satzung für das Kommunalunternehmen „KommunalBIT“ werden die von der 
Stadt Erlangen bestellten Verwaltungsräte zu folgender Beschlussfassung im Verwaltungsrat des 
KommunalBIT ermächtigt: 
 
1. Die Grundsätze zur verursachungsgerechten Kalkulation der Kosten der zu erbringenden Leis-

tungen für 2011 werden anerkannt. 
2. Der Jahresabschluss 2011 wird wie vorgelegt festgestellt. Da weder Gewinn noch Verlust vor-

liegen, braucht über die Verwendung/Behandlung nicht entschieden werden. 
3. Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2011 entlastet. 
4. Die Wirtschaftsprüfungs– und Steuerberatungsgesellschaft Dünkel, Schmalzing und Partner, 

Fürth wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 und den Lagebericht 
für das Geschäftsjahr 2012 von KommunalBIT bestellt. Die Prüfung hat sich auch auf die Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 107 Abs. 3 
S.2 GO i.V.m. § 53 Abs. 1 HGrG zu erstrecken. 

 
 
 

II. Begründung 
 
1. Allgemeines 
Der Vorstand hat den Jahresabschluss mit Anhang sowie den Lagebericht fristgerecht aufgestellt 
und nach der Abschlussprüfung mit den entsprechenden Berichten dem Verwaltungsrat und den 
Beteiligten vorgelegt (§ 14 Abs. 3 der Satzung). Weiterhin hat der Vorstand die nach § 14 Abs. 4 
der Satzung nötige Kosten- und Leistungsrechnung vorgelegt und die entsprechenden Grundsätze 
dieser Kalkulation beschrieben. 
Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, der Verwendung des Jahresgewinnes bzw. die 
Behandlung des Jahresverlustes sowie die Entlastung des Vorstands sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 
der Satzung Aufgaben des Verwaltungsrates, ebenso wie die Entscheidung über die Grundsätze 
zur verursachungsgerechten Kalkulation der Kosten der zur erbringenden Leistungen nach § 6 
Abs. 1 Nr. 4 der Satzung. In beiden Fällen unterliegen die Mitglieder des VR den Weisungen der 
jeweiligen Stadt (§ 6 Abs. 2 der Satzung). 
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Die Weisungen der Städte erfolgen in den entsprechenden Gremien der Städte Erlangen, Fürth 
und Schwabach. Die entsprechenden Entscheidungen sollen dann in der nächsten VR-Sitzung 
erfolgen. 

 
 

2. Grundsätze der Kalkulation 
Die „Grundsätze der Kalkulation“ sind in der Anlage 3 zur Vorlage beigegeben. Damit sind alle 
Kosten des KommunalBIT für die Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben in 2011 objektiv 
und wirtschaftlich den jeweiligen Städten belastet. Zukünftig soll die Abrechnung der Leistungen 
über einen noch abzustimmenden Warenkorb/Produktkatalog mit kalkulierten Preisen und die 
Menge der „abgenommen Dienste“ erfolgen.  
 
Bei der Stadt Erlangen sind in den Abschlägen und den verrechneten Leistungen die Aufgabe der  
IT-Schulbetreuung enthalten.  
 
In Absprache mit dem Beteiligungsmanagement und den ITK der Städte sowie dem Verwaltungs-
rat sollen die Überdeckungen ausgezahlt und die Unterdeckung eingefordert werden, das wurde 
entsprechend beim Jahresabschluss 2011 berücksichtigt. 
 
3. Geprüfter Jahresabschluss 2011 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 wurde von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dünkel, Schmalzing und Partner, Fürth, durchgeführt.  
Auftragsgemäß wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2011 unter Einbeziehung der Buchführung 
sowie des Lageberichts gemäß § 317 HGB geprüft. Der Auftrag umfasste nach Art. 107 Abs. 3 der 
Bayerischen Gemeindeordnung auch die Prüfungen, die dem § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
(HGrG) entsprechen.  
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, insbesondere haben sich keine Beanstandun-
gen ergeben, die Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geben 
könnten. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. 
 
Nach Überzeugung der Wirtschaftsprüfer entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.  
 
Der Lagebericht (siehe Anlage 4) steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Im Übrigen wird auf die Anlagen 1 (Bilanz) und 2 (Gewinn- und Verlustrechnung) verwiesen. 
.  
 
 
Anlagen: Anlage 1: Bilanz zum 31.12. 2011  
  Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 
  Anlage 3: Leitfaden Kostenrechnung/Leistungsverrechnung 2011 
  Anlage 4: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

 Seite 2 von 2 
20/192



Anlage I 

Bilanz zum 31. Dezember 2011  Kommunaler Betrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ AöR, Fürth 
 
 

 

A k t i v a P a s s i v a
 

     Vorjahr       Vorjahr 

     T         
     

A. ANLAGEVERMÖGEN   A. EIGENKAPITAL  
     
      I. Immaterielle Vermögensgegenstände           I. STAMMKAPITAL  50.000,00 50,0
         1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und           II. KAPITALRÜCKLAGE  
             ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an                Allgemeine Rücklagen  3.113.574,50 3.113,6
             solchen Rechten und Werten 1.840.546,00 1.443,5       III. JAHRESÜBERSCHUSS  0,00 0,0
         2. Geleistete Anzahlungen 763.415,49 2.603.961,49 230,2   3.163.574,50 3.163,6
     
     II. SACHANLAGEN     
         1. Technische Anlagen und Maschinen 3.006.397,00 2.982,8   
         2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.168.040,79 5.174.437,79 2.170,6 B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL  
        Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen  23.456,00 30,6
    III. FINANZANLAGEN     
         1. Genossenschaftsanteile 5.000,00 0,0   
         2. Rückdeckungsanspruch aus Pensionen 874.693,00 879.693,00 1.108,3   
  8.658.092,28 7.935,4 C. RÜCKSTELLUNGEN  
        1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.615.395,00  1.486,4
        2. Sonstige Rückstellungen 513.596,00  616,1
     2.128.991,00 2.102,5
B. UMLAUFVERMÖGEN     
     
     I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE     
        VERMÖGENSGEGENSTÄNDE         D. VERBINDLICHKEITEN  
        1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 118,12 0,1      1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.147.904,26  821,2
        2. Forderungen an Gewährträger 125.861,34 145,4      2. Erhaltene Anzahlungen von Gewährträgern für Leistungen 846.742,00  334,3
        3. Sonstige Vermögensgegenstände 239.685,25 365.664,71 114,8      3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 409.407,26  645,2
        4. Verbindlichkeiten gegenüber Gewährträgern 1.615.645,81  2.191,8
     II. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN  991.894,40 559,1      5. Sonstige Verbindlichkeiten 33.317,70  7,4
  1.357.559,11 819,4          -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit  26.101,68  
              (Vj. T  4,2)  5.053.017,03 3.999,9
     
     
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN  353.387,14 541,8   
     

  10.369.038,53 9.296,6  10.369.038,53 9.296,6
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Anlage II 

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011 

Kommunaler Betrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ AöR, Fürth 

 

 

 

     Vorjahr 

     T  

  1. Umsatzerlöse  10.707.753,66 9.896,4

  2. Sonstige betriebliche Erträge  223.910,60 146,8

  3. Materialaufwand  
       Aufwendungen für bezogene Leistungen  3.405.834,20 1.139,3

  4. Personalaufwand  
       a) Löhne und Gehälter 2.681.318,38 2.732,4
       b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für  
           Altersversorgung und Unterstützung 1.307.548,44 966,3
           -davon für Altersversorgung  774.899,50  3.988.866,82

  5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  
      des Anlagevermögens und Sachanlagen  2.370.083,53 2.110,2

  6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  1.108.265,48 2.908,9

  7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  69.637,17 24,9

  8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  127.623,40 110,0

  9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  628,00 101,0

10. Außerordentliche Erträge 297.877,00 311,8

11. Außerordentliche Aufwendungen 297.877,00 412,6

12. Außerordentliches Ergebnis (Vorjahr Aufwand)  0,00 100,8

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  0,00 0,0

14. Sonstige Steuern  628,00 0,2

15. Jahresüberschuss  0,00 0,0
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
EBE EBE EBE-B/048/2012 
 
Wirtschaftsplan 2013 
hier: Feststellung gemäß § 13 EBV i. V. m. § 6 Betriebssatzung 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Bauausschuss / Werkausschuss für 
den Entwässerungsbetrieb 25.09.2012 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
--- 
 
 

I. Antrag 
 
Der Wirtschaftsplan 2013 des Entwässerungsbetriebes wird festgestellt.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
1. Vollzug der zugrundeliegenden Rechtsnormen, insbesondere 
2. - Gemeindeordnung Bayern (GO) 
- Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) 
- Betriebssatzung für den Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen 
hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungslegung. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Einbringung des Wirtschaftsplanes 2013 in den BWA sowie Vorlage im StR gemäß § 3 Be-
triebssatzung i. V. m. § 9 Abs. 2 Betriebssatzung. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

- Begutachtung des Wirtschaftsplanes 2013 im BWA am 25.09.2012 
- Feststellung des Wirtschaftsplanes 2013 im StR am 27.09.2012 

 
3. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2013 des Entwässerungsbetriebes soll gemäß § 5 Abs. 1 
der Betriebssatzung für den Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (BS-EBE) in der Sitzung 
des BWA am 25.09.2012 begutachtet und gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung Bayer (EBV) 
i. V. m.  
§ 6 Abs. 1 Ziff. 4 BS-EBE in der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2012 festgestellt werden.  
 
Wie aus der Übersicht Ziff. 2.1 S. 3 des Wirtschaftsplanes 2013 zu ersehen, wird für das Wirt-
schaftsjahr 2013 ein bilanzieller Jahresverlust von -191.300 Euro prognostiziert.  
Im Einzelnen wird auf die Ansätze im Wirtschaftsplan 2013 verwiesen, welcher den Mitgliedern 
der Organe bereits vorab zugesandt wurde. 
 

 Seite 1 von 2 

Ö  14

32/192



4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: --- 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV/112 Personal- und Organisationsamt ZV/026/2012/1 
 
Stellenplan 2013 – Personalressourcen für die Erlanger Bildungsoffensive - 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 26.09.2012 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Ref. I, Amt 13, Amt 40 
 
 

I. Antrag 
 
Im Vorgriff auf den Stellenplan 2013 wird eine Planstelle mit dem Volumen von 0,5 Vollzeitäquiva-
lenten (VZÄ) und dem Stellenwert A 8 und einem kw-Vermerk bis 31.12.2015 bei Amt 13 geschaf-
fen und sofort zur befristeten Besetzung freigegeben. 
Der kw-Vermerk der Planstelle 1303040 wird bis 31.12.2015 verlängert. 
 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

1. Das Bürgermeister- und Presseamt soll in die Lage versetzt werden, durch Verstärkung der 
Erlanger Bildungsoffensive das Übergangsmanagement für alle Schulformen auszubauen.  
2. Durch das Projekt „Bildungsregion“ des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus - welches die Übergänge zwischen den unterschiedlichsten Schulformen erleichtern soll - 
verdichten sich die Aufgaben im Bereich der „Bildungsoffensive“ insbesondere beim Thema „Über-
gangsmanagement“.  
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Diese benötigte 0,5 Planstelle soll mit sofortiger Wirkung beschlossen und baldmöglichst besetzt 
werden. An der Planstelle wird ein kw-Vermerk 31.12.2015 angebracht. 
 
3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)  
 
Da die Personalressourcen auch wegen des Projekts „Bildungsregion“ des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus kurzfristig benötigt werden, bedarf es eines vorgezogenen 
Stellenplanbeschlusses (Eilbedürftigkeit). 
 
4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)  

 Beim Bürgermeister- und Presseamt ist für die Mitarbeit in der Geschäftsführung derzeit ein 
Volumen von 0,5 (VZÄ) befristet bis 01.05.2014 vorhanden. Diese Ressource soll um 0,5 VZÄ auf-
gestockt und der kw.Vermerk für die ganze Planstelle bis 31.12.2015 verlängert werden. 

 Für die Planstelle ergibt sich ein Stellenwert mit A 8 BayBesG. 
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. 
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind für 2012 aus dem Personalkostenbudget von Amt 13 zu tragen 
 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten jährlich (brutto): € 19.160,93 bei Sachkonto:  
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  

 

 

 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV/11 Personal- und Organisationsamt 11/097/2012 
 
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung; Verlängerung der zweimonatigen 
"Wiederbesetzungssperre" 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 26.09.2012 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Referat II, PR  
 
 

I. Antrag 
 
Die seit 1.3.2011 geltende und mit Stadtratsbeschluss vom 24.11.2011 bis 31.12.2012 verlängerte 
zweimonatige „Wiederbesetzungssperre“ wird bis zum 31.12.2013  erneut verlängert.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen werden durch die „Wiederbesetzungs-
sperre“ Einsparungen erzielt.  

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurde von Fa. Rödl & Partner ab dem 
Jahr 2011 eine Wiederbesetzungssperre vorgeschlagen. 
Die Umsetzung erfolgte bei der Stadt Erlangen seither durch eine spezifische Budgetkürzung 
des Personalkostenbudgets. 
Bei der Durchführung bleibt es in der Entscheidungskompetenz der jeweiligen Amtsleitung, ob 
innerhalb des Zeitraums der Budgetkürzung eine Stelle wiederbesetzt wird. Dadurch ist sicher-
gestellt, dass je nach Notwendigkeit eine zügigere Besetzung erfolgen kann.  

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Die Fluktuation ist nicht steuerbar und es sind von vorneherein folgende Bereiche von der Re-
gelung ausgenommen: die gebührenrechnenden Bereiche der Eigenbetriebe, Amt 51, die drei 
städtischen Schulen und der Leistungsbereich von Amt 50. 
Für das Haushaltsjahr 2011 lag das Einsparziel gem. Rödl & Partner-Gutachten bei 344.300 €. 
Erzielt wurden in den 10 Monaten  insgesamt 233.833 €. 
Im Haushaltsjahr 2012 liegt das Einsparziel bei 413.160 €. Bis zum 31.08.2012 wurden Perso-
nalbudgetkürzungen i. H. v. 286.297 € vorgenommen.  
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Haushaltsmittel            werden nicht benötigt 
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III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/332/KKB T. 2410 Ausländerbehörde 33/007/2012 
 
Verwendung von Formularen bei Anträgen auf Duldung und Aufenthaltstitel durch 
die Ausländerbehörde 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 20.06.2012 Ö Beschluss verwiesen 

Stadtrat 28.06.2012 Ö Beschluss vertagt 
Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
1. Im Ausländerrecht wird auf das Ausfüllen von Antragsformularen bei Anträgen auf Duldung und 
Aufenthaltstiteln aus Gründen der Rechtssicherheit und –klarheit nicht verzichtet.   
2. Der Fraktionsantrag der Grünen Liste Nr. 049/2012 vom 16.04.2012 ist damit bearbeitet. 
 
 

II. Begründung 
§ 81 Abs. 1 AufenthG regelt das grundsätzliche Antragserfordernis als Voraussetzung für die Ertei-
lung eines Aufenthaltstitels, für die Duldung gibt es keine entsprechende Regelung.  
Das bedeutet, dass für die Erteilung einer Duldung eine vorherige Antragstellung nicht zwingend 
erforderlich ist, für die Erteilung des Aufenthaltstitels hingegen ist ein Antrag unverzichtbar. 
  
Eine bestimmte Form des Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben. Nach Ziffer 81.1.1 der Verwaltungsvorschriften, die für die Verwaltung bindend sind, 
setzt die Antragstellung wenigstens ein erkennbares Begehren einer auf die Erteilung eines Auf-
enthaltstitels zu einem bestimmten Aufenthalt im Bundesgebiet voraus. Gleichzeitig ist der An-
tragsteller gem. § 82 Abs. 1 AufenthG verpflichtet, seine Belange unter Angabe nachprüfbarer 
Umstände unverzüglich geltend zu machen und die erforderlichen Nachweise über seine persönli-
chen Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen und Erlaubnisse sowie sonstige erfor-
derliche Nachweise, die er erbringen kann, unverzüglich beizubringen. Die Verwendung eines 
standardisierten Vordruckes unterstützt vielmehr den Bürger, seine Belange geltend zu machen 
und mit einer Vorsprache alle für die Antragstellung relevanten Daten zu erfassen. Andernfalls liefe 
man Gefahr, dass der Bürger wegen unvollständiger Angaben mehrmals zu einem Termin geladen 
werden müsste und so die Erteilung unnötig verzögert würde.  
Um den Bürger nicht unangemessen zu belasten, findet für die Verlängerung des Aufenthaltstitels 
und die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis (kombiniertes Antragsformular) ein im Gegensatz 
zur Ersterteilung stark verkürztes Formular (2-seitig) Verwendung, da die Verwaltung auf die aus-
führlichen Angaben im Erstantrag (4-seitig) zurückgreift. Die Antragsformulare sind 6-sprachig 
(deutsch, englisch, französisch, spanisch, türkisch und serbokroatisch), um möglichst vielen Bür-
gern das eigenständige Ausfüllen des Formulars zu ermöglichen. Die Nachbarstadt Nürnberg bie-
tet beispielsweise diesen Service nicht an.    
Seit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels zum 01.09.2011 werden die ausländischen 
Bürger mit einem Anschreiben auf den Ablauf des Aufenthaltstitels hingewiesen. In diesem Schrei-
ben wird mitgeteilt, welche Unterlagen für die Entscheidung notwendig sind und ein Terminvor-
schlag unterbreitet. Da ein Verlängerungsantrag von vornherein dem Schreiben beigefügt wird, 
kann der Antrag bereits in Ruhe zu Hause ausgefüllt werden. Nach Auskunft der Schaltersachbe-
arbeiter ist in 95% der Fälle nur eine einmalige Vorsprache erforderlich.  
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Das Formular zum Antrag auf Duldung findet Verwendung, wenn ein Asylverfahren rechtskräftig 
abgelehnt wurde und die Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist, 
jedoch keine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann. Eine Begrenzung auf bestimmte Nationalitä-
ten gibt es nicht.  
Die Weigerung, diese Erklärung nicht auszufüllen, führt aber nicht dazu, dass die Duldung versagt 
wird. Falls der Geduldete nicht bereit ist, das Formular auszufüllen, wurde intern geregelt, dass er 
zu befragen ist, ob die in den Akten geführten Personalien der Wahrheit entsprechen. Das Ergeb-
nis wird in einer Aktennotiz festgehalten mit dem Zusatz, dass die Unterschrift verweigert wurde. 
Der Geduldete wird darauf hingewiesen, dass die Weigerungshaltung zu seinen Lasten geht, soll-
ten sich im Nachhinein andere Personalien als die Bestätigten als echt erweisen. 
Ein genereller Verzicht auf das Antragsformular hätte zur Folge, dass sich die Anwesenheitszeit 
bei der Ausländerbehörde zur Duldungserteilung bzw. –verlängerung nicht unerheblich wegen der 
Sprachbarriere verzögern würde. Gerade das Vorhalten von Formularen in den gängigsten Spra-
chen (amharisch, arabisch, persisch, russisch und türkisch) sehen wir als „bürgerfreundlich“ an. 
Die Anträge können auf Wunsch auch mitgenommen und zu Hause ausgefüllt werden.  
 
Auch in den Nachbarstädten (nach telefonischer Auskunft) und anderen Städten (nach Internetre-
cherchen) ist das oben beschriebene Procedere aus den genannten Gründen gängige Praxis. Wie 
verschiedene Gerichtsentscheidungen belegen, ist eine ausführliche Dokumentation für Streitver-
fahren unverzichtbar. Würde die Stadt auf die Vereinfachung durch Standardformulare verzichten, 
würde sie sich einem erheblichen Risiko aussetzen, in einem Streitverfahren aus formalen Grün-
den wegen fehlender Nachweislichkeit zu unterliegen.  
 

 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
 
Anlagen: 
Formularvordrucke der Stadt Erlangen: 
„Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis“ 
„Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis/Erteilung der Niederlassungserlaubnis“ 
„Duldung“ 
4 entsprechende Formularvordrucke der Stadt Nürnberg 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.06.2012 
 
Protokollvermerk: 
Die Vorlage wird auf Antrag von Frau StRin Lender-Cassens zur Beschlussfassung an den Stadt-
rat verwiesen.  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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Beratung im Gremium:  Stadtrat am 28.06.2012 
 
Protokollvermerk: 
Der Tagesordnungspunkt wird in die Juli-Sitzung des Stadtrates vertagt. 
Die Fraktion der Grünen Liste bittet bis dahin noch um Stellungnahmen des Ausländer- und Integ-
rationsbeirates sowie des Runden Tisch Flüchtlinge.  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Wüstner 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Grüne Liste  Rathausplatz 1  91052 Erlangen 
 
 
Herrn 
Oberbürgermeister 
Dr. Siegfried Balleis 
Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 
 
 
 
 
 
 
Antrag: Ausländerbehörde - keine Formulare bei Anträgen auf 
Duldung und Aufenthaltstitel 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die Erlanger Ausländerbehörde verlangt manchmal bei Anträgen auf Duldung das Ausfüllen 
eines schriftlichen Formulars.   
Das Aufenthaltsgesetz verlangt aber keinen schriftlichen Antrag – ein mündliches Vorbringen  
ist ausreichend. In Erlangen wird ein Vordruck auch nicht grundsätzlich verlangt, sondern es 
sind nur bestimmte Nationalitäten davon betroffen. 
 
Eine Duldung muss auch dann erteilt werden, wenn die AntragstellerInnen sich weigern, das 
Formular auszufüllen. Dieser Umstand dürfte aber wenig bekannt sein und selbst wenn, wagt 
sich wahrscheinlich niemand darauf zu bestehen. 
 
Die Erlanger Praxis bedeutet einen unnötigen und unangemessenen Aufwand, der gesetzlich 
gar nicht vorgeschrieben ist. Für viele Betroffene ist das Formular eine zusätzliche Hürde, die 
sie oft ohne fremde Hilfe nicht bewältigen können. Dies wurde auch schon öfters kritisiert – 
trotzdem will die Ausländerbehörde an dieser Praxis festhalten. 
 
Im Rahmen einer neuen „Willkommenskultur“ sollten solche Hürden abgebaut werden. 
 
Wir beantragen: 
 

Zukünftig wird bei Anträgen auf Duldung und Aufenthaltstitel auf das Ausfüllen eines 
Formulars verzichtet. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Dr. Pierrette Herzberger-Fofana 
 

 
F.d.R.:  Wolfgang Most 
 

 

Stadtratsfraktion 
 

Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 
Zimmer 130 

tel 09131/862781 fax 09131/861681 
e-mail: gruene-liste@erlangen.de 
http://www.gl-erlangen.de 

Bürozeiten: 
Mo 10-12, 14-18  Di, Mi 10-12  Do 10-14 

Erlangen, den 16.04.2012 

Fraktionsantrag gemäß § 28 GeschO 
Eingang: 16.04.2012 
Antragsnr.: 049/2012 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat: III/33  
mit Referat:  
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung u. Stadtplanung 611/140/2012 
 
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Gewerbegebiet Tennenlohe" - 
Einleitung Vorbereitender Untersuchungen gem. § 165 Abs. 4 BauGB 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 17.04.2012 Ö Gutachten verwiesen 

Stadtrat 26.04.2012 Ö Beschluss vertagt 
Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
II WA, Amt 23, Amt 30 
 
 
 

I. Antrag 
1.  Im Bereich des Gewerbegebietes in Tennenlohe ist eine städtebauliche Gesamtmaßnahme 

beabsichtigt. Ziel ist die Neuordnung des Gewerbegebietes und die erstmalige Entwicklung 
von Gewerbeflächen. Der Gewerbestandort Tennenlohe soll gestärkt werden und weitere 
hochwertige Gewerbebetriebe vor allem auf Baulücken und Reserveflächen angesiedelt wer-
den.  

2. Für den Bereich „Gewerbegebiet Tennenlohe“ sind vorbereitende Untersuchungen nach § 165 
(4) BauGB durchzuführen, um Beurteilungsunterlagen über die Festlegungsvoraussetzungen 
für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich nach § 165 (3) BauGB zu gewinnen.  

3. Der Bereich der vorbereitenden Untersuchungen „Gewerbegebiet Tennenlohe“ ist in einem 
Lageplan umgrenzt (Anlage 1). Der Plan ist Bestandteil dieses Beschlusses.  

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. In der Bekanntmachung wird auf die Aus-
kunftspflicht nach § 138 BauGB hingewiesen.  

5.  Der Ortsbeirat Tennenlohe ist  über die Vorbereitenden Untersuchungen zu informieren.  

6. Die Beteiligung der Betroffenen und der öffentlichen Aufgabenträger ist durchzuführen.  

 
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Das Gewerbegebiet in Tennenlohe soll neu geordnet und Gewerbeflächen erstmalig entwickelt 
werden. Das Profil des Gewerbegebietes als Standort für hochwertiges Gewerbe der For-
schung, Entwicklung und Hochtechnologie sowie des IT-Bereichs soll geschärft werden.  
 
In Erlangen übertrifft die Nachfrage von ansiedlungswilligen Unternehmen das vorhandene 
Angebot an freien Gewerbegrundstücken bei Weitem. Teilweise sind bereits Unternehmen 
aufgrund fehlender Erweiterungsflächen aus Erlangen abgewandert. Deshalb sollen dringend 
benötigte Gewerbegrundstücke entwickelt und dem Grundstücksmarkt zugeführt werden. Wei-
tere hochwertige Gewerbebetriebe sollen im Gewerbegebiet Tennenlohe angesiedelt werden.  
 
Die Abwicklung des Verkehrs in Tennenlohe soll entscheidend verbessert werden und die Leis-
tungsfähigkeit der Knotenpunkte gesteigert werden. Durch geeignete Maßnahmen soll zudem 
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eine bessere Orientierung erzielt werden. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Die Gesamtmaßnahme „Gewerbegebiet Tennenlohe“ soll mit dem Instrument der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme nach BauGB entwickelt werden.  
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Für den Bereich „Gewerbegebiet Tennenlohe“ werden daher Vorbereitende Untersuchungen 
durchgeführt, um das Vorliegen der Festlegungsvoraussetzungen für einen städtebaulichen 
Entwicklungsbereich zu ermitteln. 
 
Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen werden die öffentlichen Aufgabenträger betei-
ligt und die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstigen Nutzer er-
mittelt, um die erforderlichen Beurteilungsunterlagen für die Begründung eines städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs zu gewinnen. Als erster Schritt soll eine öffentliche Informationsveran-
staltung in Tennenlohe für Betroffene und Bürger durchgeführt werden.  
 
Die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen werden in einem Bericht zusammenge-
fasst.  
 
Im Rahmen der Anmeldungen für den Haushalt 2013 werden die ggf. erforderlichen Mittel für 
die Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen durch die Verwaltung eingebracht.  
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind derzeit nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1 Bereich der Vorbereitenden Untersuchungen  
Anlage 2  Textliche Erläuterung Untersuchungsbedarf und städtebauliche Ziele (März 2012) 
Anlage 3 Plandarstellung Untersuchungsbedarf und städtebauliche Ziele (März 2012)  
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
17.04.2012 
 
Protokollvermerk: 
Der Tagesordnungspunkt wird nur eingebracht und ohne Abstimmung direkt in den Stadtrat ver-
wiesen.  
 
 
gez. Aßmus gez. Weber      
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 26.04.2012 
 
Protokollvermerk: 
Auf Antrag von Herrn StR Dr. Janik erfolgt in der heutigen Sitzung keine Beschlussfassung. Die 
Angelegenheit soll zunächst im Ortsbeirat behandelt werden.  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Anlage 2  

„Gewerbegebiet Tennenlohe“ – Textliche Erläuterung  
Untersuchungsbedarf und städtebauliche Ziele (März 2012) 

Hintergrund  
Im Bereich des Gewerbegebietes in Erlangen - Tennenlohe ist eine städtebauliche Gesamtmaß-
nahme beabsichtigt. Ziel ist die Neuordnung des Gewerbegebietes und die erstmalige Entwick-
lung von Gewerbeflächen. Der Gewerbestandort Tennenlohe soll gestärkt werden und weitere 
hochwertige Gewerbebetriebe vor allem auf Baulücken und bereits vorhandenen Potentialflächen 
angesiedelt werden.  
In Erlangen übertrifft die Nachfrage von ansiedlungswilligen Unternehmen das vorhandene Ange-
bot an freien Gewerbegrundstücken bei Weitem. Deshalb sollen dringend benötigte Gewerbe-
grundstücke entwickelt und dem Grundstücksmarkt zugeführt werden.  
Für den Bereich „Gewerbegebiet Tennenlohe“ soll mit vorbereitenden Untersuchungen nach 
§ 165 (4) BauGB begonnen werden, um Beurteilungsunterlagen über die Festlegungsvorausset-
zungen für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich nach § 165 (3) BauGB zu gewinnen.  
 
Planerische Grundlagen  
Regionalplan  
Im Regionalplan der Industrieregion Mittelfranken ist der Bereich als gewerbliche Baufläche aus-
gewiesen.  
 
Flächennutzungsplan  
Im wirksamen Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan Erlangen 2003 ist der Bereich überwie-
gend als gewerbliche Baufläche dargestellt. Im Südosten ist ein Teil des Bereichs als Waldfläche 
dargestellt und als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Entlang der östlichen Grenze des Un-
tersuchungsbereichs ist eine Trasse der geplanten Stadt-Umland-Bahn dargestellt.  
 
Bebauungspläne 
Der Bereich der Vorbereitenden Untersuchungen umfasst Teile der rechtsverbindlichen Bebau-
ungspläne T 248, T 249 und T 260. Aktuell befinden sich das 1. Deckblatt des Bebauungsplans 
T 248 und das 8. Deckblatt des Bebauungsplans T 249 mit dem Ziel in Aufstellung, den zentrenre-
levanten Einzelhandel auszuschließen und die Zulässigkeit von Betrieben aller Art im Gewerbe-
gebiet zu regeln.  
 
Bestand  
Im Bereich gibt es ein bestehendes Gewerbegebiet.  
Das Branchenprofil der ansässigen Gewerbebetriebe ist höchst unterschiedlich. So sind sowohl 
Unternehmen aus dem Bereich der Forschung, Entwicklung und Hochtechnologie als auch zum 
Beispiel Baugewerbe ansässig.  
Das vorhandene Baurecht auf den Grundstücken wird höchst unterschiedlich ausgenutzt. Die Be-
bauung der Grundstücke ist durch unterschiedliche Gebäudehöhen und teilweise unklare Bezüge 
und Raumbildungen sehr heterogen.  
Im Gewerbegebiet gibt es Baulücken und nicht erschlossene Bereiche mit Baurecht mit einer Ge-
samtgröße von ca. 8,5 ha. Diese werden teilweise landwirtschaftlich genutzt.  
Die Potentiale des Gewerbegebiets sind nicht voll ausgeschöpft, was auch dazu führt, dass die 
vorhandene öffentliche Infrastruktur nicht voll ausgelastet ist.  
Eine einheitliche Wahrnehmung des Gewerbegebietes als wichtiger regionaler Standort für hoch-
wertige Gewerbebetriebe und Unternehmen der Hochtechnologie ist aufgrund der Unterschied-
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lichkeit der ansässigen Gewerbebetriebe, der unterschiedlichen Ausnutzung der Grundstücke und 
der vorhandenen Baulücken eingeschränkt.  
Die Orientierung im Gewerbegebiet fällt in Teilen schwer. Grund ist eine in Teilen fehlende Gliede-
rung und Hierarchisierung der Straßen. Zudem ist die Bebauung uneinheitlich und es fehlen ein-
deutige Bezüge - wie zum Beispiel eine klare Raumkantenbildung durch Gebäude.  
Die Abwicklung des Verkehrs im Gewerbegebiet ist eingeschränkt. So ist zum Beispiel die Leis-
tungsfähigkeit der Kreuzung B 4 – Wetterkreuz – Sebastianstraße nicht entsprechend des zu be-
wältigenden Verkehrs gegeben. In Teilen kommt es zu Rückstaus aufgrund fehlender Abbiegebe-
ziehungen. Teilweise gibt es Straßen, die nicht entsprechend ihrer Funktion ausgebaut sind, zum 
Beispiel der südliche Abschnitt der Straße Am Weichselgarten.  
 
Untersuchungsbedarf und städtebauliche Ziele  
In Anlage 3 sind der Untersuchungsbedarf und die städtebaulichen Ziele für den Bereich der Vor-
bereitenden Untersuchungen dargestellt. 
Die Vorbereitenden Untersuchungen sollen vor dem Hintergrund folgender städtebaulicher Ziele 
durchgeführt werden:  
- Das Profil des Gewerbegebiets als Standort für Forschung und Hochtechnologie soll ge-

schärft werden.  
- Eine Gesamtidentität des Gewerbegebietes soll geschaffen werden. Durch Nachverdich-

tungen und höhere Ausnutzungen bereits vorhandener Potentiale soll eine einheitliche 
Wahrnehmbarkeit des Gewerbegebietes für ansässige Gewerbetreibende, Nutzer, Besu-
cher und Einwohner Tennenlohes geschaffen werden.  

- Das bestehenden Gewerbegebiet soll neu geordnet werden.  
- Bereits vorhandene Potentiale sollen ausgeschöpft werden. Bisher nicht gewerblich ge-

nutzte Baulücken und nicht erschlossene Grundstücke mit Baurecht sollen einer gewerbli-
chen Entwicklung zugeführt werden.  

- Es soll geprüft werden, ob weitere Flächen im Umfeld des Gewerbegebietes, die aktuell 
kein Baurecht haben, einer gewerblichen Entwicklung zugeführt werden können.  

- Dringend benötigte Gewerbegrundstücke sollen dem Markt bereit gestellt werden und wei-
tere Gewerbebetriebe aus dem Bereich der Forschung und dem Bereich der Hochtechno-
logie angesiedelt werden.  

- Die Abwicklung des Verkehrs soll entscheidend verbessert werden und die Leistungsfä-
higkeit der vorhandenen Kreuzungspunkte im Gewerbegebiet entsprechend des zu bewäl-
tigenden Verkehrs gesteigert werden. Straßen sollen entsprechend ihrer Funktion gestaltet 
bzw. ausgebaut werden.  

- Die Planungen bzgl. der Stadt-Umland-Bahn sollen berücksichtigt werden.  
- Durch geeignete Maßnahmen soll eine bessere Orientierung im Gewerbegebiet ermöglicht 

werden; hiervon sollen ansässige Gewerbetreibende, Nutzer, Besucher und die Einwohner 
Tennenlohes profitieren.  

 
Untersuchungsziel  
Die erforderlichen Einzelmaßnahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Gewerbegebiet 
Tennenlohe“ sollen im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung ermittelt werden.  
Der Umfang der Bauleitplanung, der für die Umsetzung der städtebaulichen Ziele erforderlich ist, 
soll bestimmt werden.  
Ein Zeit- und Maßnahmenplan soll ausgearbeitet werden, der die erforderlichen Einzelmaßnah-
men im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme koordiniert und aufeinander abstimmt. 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung u. Stadtplanung 612/031/2012 
 
Flurneuordnung Regnitzgrund 
hier: Beendigung des Verfahrens wegen nicht genügender Mitwirkungsbereitschaft 
der Grundstückseigentümer 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 18.09.2012 Ö Gutachten Mehrfachbeschlüsse 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 26.09.2012 Ö Gutachten  

Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 23; Amt 31; Amt 20; Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Mittelfranken; Wasserwirt-
schaftsamt (WWA) Nürnberg; Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürth  
 
 
 

I. Antrag 
1. Der beim Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken gestellte Antrag der Stadt Erlangen auf 
Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens im Regnitzgrund wird wegen mangelnder Mitwir-
kungsbereitschaft der Grundstückseigentümer/Landwirte zurückgezogen. Die Grundstückseigen-
tümer werden in geeigneter Form darüber informiert. 
 
2. Der Regnitzgrund bleibt weiterhin im Blick der Stadt Erlangen. Die Verwaltung wird beauftragt 
2013-2016 mit Hilfe der im Haushalt zur Verfügung stehenden Ressourcen Untersuchungen / Kon-
zepterstellungen durchzuführen, um Vorschläge in die Stadtratsgremien einzubringen, die eine 
Umsetzung von grundsätzlichen Zielen im Regnitzgrund (Radwegekonzept, Naherholung, Ökolo-
gische Konzepte, Ausgleichsflächen, Konfliktbewältigung, landwirtschaftliche Belange, Wasser-
wirtschaft) mit Hilfe alternativer Instrumente/Verfahren ermöglichen sollen. Die für die Flurneuord-
nung beantragten Haushaltsmittel sollen deshalb zukünftig für die Beauftragung externer Planer 
verwendet werden.  
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Ein Flurneuordnungsverfahren wäre das geeignete Instrument, um im Regnitzgrund - als 
Grünzug mit erheblicher Bedeutung innerhalb der städtischen Siedlungsstruktur – das Neben-
einander diverser Funktionalitäten (Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Freizeitnutzung, Umwelt 
und Ökologie) zu verbessern, zu erhalten und bestehende Nutzungskonflikte beilegen zu kön-
nen. 
 
Kurze Historie: 
• Thematisierung Flurneuordnung in BV seit 2007, CSU-Fraktionsanträge 2007 u. 2009 
• Mit UVPA-Beschluss vom 22.06.2010 befürwortet die Stadt Erlangen bei gegebener Mitwir-

kungsbereitschaft der Grundstückseigentümer/Landwirte ein solches Verfahren 
• Am 23.07.2010 wurde der formelle Antrag auf Einleitung des Flurneuordnungsverfahrens 

beim Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken gestellt 
• Erste Aufklärungsversammlung nach § 5 FlurbG am 15.03.2012 in Eltersdorf/St. Kunigund 
• Grundseminar zur Flurneuordnung für interessierte Grundeigentümer/Bürger an der Schule 

für Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim am 27./28.04.2012 mit 22 Teilnehmern 
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• Zweite Informationsveranstaltung (zwecks Gründung von Arbeitskreisen) am 17.07.12 im 
Redoutensaal 

 
Zur Fortsetzung der aktuell laufenden Vorbereitungsphase der Flurneuordnung wäre es erfor-
derlich, dass sich eine deutliche Anzahl von Grundstückseigentümern zur Arbeitskreisarbeit 
anmeldet. Da sich zu wenige bereit erklärt haben in den Arbeitskreisen mitzuwirken, ist das 
vom Flurbereinigungsgesetz geforderte deutliche Interesse an einem Verfahren wegen der klar 
erkennbaren mangelnden Mitwirkungsbereitschaft der Grundstückseigentümer/Landwirte nicht 
gegeben. Aus diesem Grunde wird das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken den Pro-
zess der Verfahrensvorbereitung an dieser Stelle nicht mehr fortsetzen (siehe Anlage 3). 
 
Neben der bereits seit der ersten Aufklärungsversammlung erkennbaren geringen Mitwir-
kungsbereitschaft der Grundeigentümer wurde mittlerweile die Initiative „Grundeigentümer ge-
gen Flurneuordnung im Regnitzgrund“ gegründet, die eine Liste mit rd. 240 Unterschriften ge-
gen das Verfahren eingereicht hat. 
 
Trotz intensiver Aufklärungsarbeit und Beantwortung von Fragen konnte eine bestehende 
Grundskepsis aufgrund von historischen Erfahrungen und Desinformationen nicht aufgehoben 
werden. Die Verwaltung hat intensiv in vielen Gesprächen versucht die Vorgehensweise und 
insbesondere Vorteile im Flurneuordnungsverfahren zu erklären. Genannt sei hier exempla-
risch noch einmal die staatliche finanzielle Förderung von bis zu 75 % für Ausführungskosten 
von Maßnahmen im gemeinschaftlichen Interesse (siehe ab Anlage 2.8), die beim Scheitern 
einer Flurneuordnung nicht zur Verfügung steht. 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Der Antrag der Stadt Erlangen auf Verfahrenseinleitung ist, zur geordneten Beendigung des 
Prozesses, daher beim Amt für Ländliche Entwicklung förmlich zurückzuziehen. 
 
Die Stadt Erlangen wird den Regnitzgrund aber weiterhin im Fokus behalten. Die jetzt verpass-
ten Chancen einer Flurneuordnungsmaßnahme (siehe Anlage 2), als ein Verfahren mit inten-
sivster Bürgerbeteilung für alle Grundstückseigentümer/Landwirte, kann nicht als endgültiges 
Scheitern von erforderlichen Zielen gesehen werden.  
Um eine Umsetzung von grundsätzlichen städtischen Zielen im ca. 610 ha umfassenden Tal-
raum zu erreichen, wird die Verwaltung zu den o.g. Themen alternative Vorschläge und Vorge-
hensweisen in die Stadtratsgremien einbringen. Die Bewältigung der vorhandenen Interes-
senskonflikte und die Umsetzung anderer innovativer Projekte müssen auch ohne Flurneuord-
nung vorangebracht werden. Hierzu ist die Beauftragung externer Planer geplant. 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Die im Haushalt vorhandenen Mittelansätze (siehe 4. Ressourcen) sollen als Vergabemittel für 
vorbereitende Untersuchungen und Konzepterstellungen bereitgestellt bleiben. 
 
Die in den Anlagen 4 u. 5 beigefügten abschließenden Stellungnahmen des WWA Nürnberg 
und des AELF Fürth bedauern die gescheiterte Mitwirkungsbereitschaft der Landwirtschaft an 
einem umfassenden Verfahren der Ländlichen Entwicklung und unterstützen die Notwendigkeit 
von zukunftsorientierten Konzepten im Regnitzgrund auch ohne das Instrument Flurneuord-
nungsmaßnahme. 
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4. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Sachkosten 2012: 15.000 € bei Sachkonto: 543.222 
Sachkosten 2013: 10.000 € bei Sachkonto: 543.222 
Sachkosten 2014 (Zusage): 10.000 € bei Sachkonto: 543.222 
Investitionskosten 2015: 10.000 € bei IPNr.: 511.820 
Investitionskosten 2016: 25.000 € bei IPNr.: 511.820 
Investitionskosten (Merkposten 
nach 2016): 

55.000 € bei IPNr.: 511.820 

Personalkosten (brutto):  bei Sachkonto: 
Folgekosten Erst nach Kon-

zepterstellung 
quantifizierbar 

bei Sachkonto: 

Korrespondierende Einnahmen Keine  bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr. 511.820 

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk   543.222 
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: 1. Ablaufschema Flurneuordnung mit Sachstandsanzeige 

2. Grundsätzliche Ziele im Flurneuordnungsverfahren, Finanzierung und 
    Bürgerbeteiligung 
     (Auszug aus Präsentation ALE Mittelfranken vom 15.03.2012) 

  3. Prozessbewertung ALE Mittelfranken vom 06.08.2012 
  4. Stellungnahme WWA Nürnberg vom 14.08.2012 
  5. Stellungnahme AELF Fürth vom 27.08.2012 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
18.09.2012 
 
Protokollvermerk: 
 
Frau Stadträtin Bittner beantragt die separate Abstimmung von Punkt 1 und 2 des Antrages. Hier-
über besteht Einvernehmen. 
 
Dem Punkt 1 des Antrages wird mit 
 

13 : 0 Stimmen 
 
zugestimmt. 
 
 
 
Dem Punkt 2 des Antrages wird mit 
 

12 : 1 Stimmen 
 

zugestimmt. 
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Ergebnis/Beschluss: 
1. Der beim Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken gestellte Antrag der Stadt Erlangen auf 
Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens im Regnitzgrund wird wegen mangelnder Mitwir-
kungsbereitschaft der Grundstückseigentümer/Landwirte zurückgezogen. Die Grundstückseigen-
tümer werden in geeigneter Form darüber informiert. 
 
2. Der Regnitzgrund bleibt weiterhin im Blick der Stadt Erlangen. Die Verwaltung wird beauftragt 
2013-2016 mit Hilfe der im Haushalt zur Verfügung stehenden Ressourcen Untersuchungen / Kon-
zepterstellungen durchzuführen, um Vorschläge in die Stadtratsgremien einzubringen, die eine 
Umsetzung von grundsätzlichen Zielen im Regnitzgrund (Radwegekonzept, Naherholung, Ökolo-
gische Konzepte, Ausgleichsflächen, Konfliktbewältigung, landwirtschaftliche Belange, Wasser-
wirtschaft) mit Hilfe alternativer Instrumente/Verfahren ermöglichen sollen. Die für die Flurneuord-
nung beantragten Haushaltsmittel sollen deshalb zukünftig für die Beauftragung externer Planer 
verwendet werden.  
 
 
gez. Aßmus gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Geplante Flurneuordnung Regnitzgrund 
Stadt Erlangen 
 
 
Bewertung des bisherigen Prozesses der Vorbereitungsphase zur Flurneuordnung 
Regnitzgrund, Stadt Erlangen 
 
 
Am 17.07.2012 fand im Redoutensaal in Erlangen die  Gründungsversammlung für die 
Arbeitskreise statt. In dieser Versammlung hatte ich zum Thema „erforderliche 
Mitwirkungsbereitschaft“ erklärt, dass es für die Fortführung des Prozesses erforderlich sei, 
dass sich eine deutliche Anzahl von Grundeigentümern ereit erklärt, in den Arbeitskreisen 
mitzuarbeiten. Die Eintragungsfrist für die in der  Versammlung vorgestellten und nach der 
Versammlung in der Stadt ausliegenden Eintragungslisten endete am 31.07.2012. 
 
In einer Besprechung an der Stadt am 01.08.2012 wurde folgendes Ergebnis bekanntgegeben: 
 
Arbeitskreis 1 – Landwirtschaft: es hat sich kein Grundeigentümer eingetragen! 
 
Arbeitskreis 2 – Wasserwirtschaft, Be-/Entwässerung: es haben sich zwei Grundeigentümer   
                           angemeldet!    
 
Arbeitskreis 3 – Naherholung/Freizeit: es hat sich kein Grundeigentümer eingetragen! 
 
Arbeitskreis 4 – Umwelt/Klima/Energie/Landschaftsbild: es hat sich kein Grundeigentümer 

   eingetragen! 
 
 
Nachdem sich für drei Arbeitskreise überhaupt kein Grundeigentümer eingetragen hat, ist 
deutlich erkennbar, dass das vom Flurbereinigunsgesetz her erforderliche Interesse der 
Grundeigentümer an einem Verfahren nicht gegeben ist. Aus diesem Grunde wird das Amt 
für Ländliche Entwicklung Mittelfranken den Prozess  der Verfahrensvorbereitung an dieser 
Stelle nicht mehr fortsetzen. 
 
 
Ansbach, den 06.08.2012 
 
 
 
 
Alexander Zwicker 
Baudirektor 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/613 Amt für Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 
613/109/2012 

 
Fraktionsantrag Nr. 083/2012 der CSU-Stadtratsfraktion "Beantwortung von Fragen 
bezüglich der StUB" 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 26.07.2012 Ö Beschluss vertagt 
Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
VGN, Intraplan  
 
 
 

I. Antrag 
Die Beantwortung der Fragen durch die Verwaltung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Damit ist der Fraktionsantrag der CSU Nr. 083/2012 vom 05.07.2012 abschließend bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Die Fragen des o. g. Antrages (siehe Anlage) werden wie folgt beantwortet:  
 

1) Welche Veränderungen im Modal Split (im Gesamtverkehr Modal Split sowie im Modal Split 
Binnenverkehr Stadt Erlangen) ergeben sich im Vergleich zum Status quo beim System RoBus 
und beim System StUB? 
(siehe Beantwortung der FAQ, Themenbereich „Verkehrsplanung“ der UVPA-Vorlage „Stadt-
Umland-Bahn – Beschluss zum weiteren Vorgehen“, Frage 12): 
„Nach internen Berechnungen der Verwaltung in Abstimmung mit dem VGN ergäbe sich für 
den ÖPNV beim Konzept RoBus voraussichtlich ein Zuwachs von ca. 9 % beim ÖPNV-
Gesamtverkehr, bei der StUB von ca. 16%. Unter der Annahme von 14 % ÖPNV und 62 % 
MIV am Erlanger Gesamtverkehr (aus Verkehrsentwicklungsplan Erlangen 2005) würden die 
10.930 durch die StUB vom MIV verlagerten Fahrten eine MIV-Reduzierung von 3 % bedeuten. 
Durch den RoBus würden 6.610 Fahrten vom MIV auf den ÖPNV verlagert, was einer MIV-
Reduzierung von 1,8 % entsprechen würde.“ 
 
Detaillierte Angaben zur Auswirkung der beiden Systeme auf den Binnenverkehr der einzelnen 
Gebietskörperschaften liegen nicht vor. Daher können zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch 
noch keine Modal-Split-Veränderungen für den Binnenverkehr errechnet werden. 
 
Detaillierte Berechnungen zu den verkehrlichen Wirkungen im Gesamtverkehr und zu etwaigen 
Optimierungspotentialen können im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) durchge-
führt werden. Das hierfür notwendige Verkehrsmodell Erlangen wird derzeit von einem exter-
nen Gutachter erarbeitet. 

2) Um wieviel Prozent verringert sich der Ziel- und Quellverkehr beim System StUB und beim 
System RoBus zum Ist-Zustand? 
Wie hoch ist die Reduzierung im MIV-Binnenverkehr? 
Siehe Frage 1 
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3) Welche Verkehrsmengen ergeben sich an der Stadtgrenze auf den jeweiligen Ausfallstraßen 
ohne StUB und RoBus bzw. im Mitfall prognostiziert im Jahr 2020? 
Laut Gutachter reduziert sich in der Summe über alle stadtgrenzüberschreitenden Ausfallstra-
ßen der MIV: 
- bei der StUB um 3.820 Persf./24h 
- beim RoBus um 2.385 Persf./24h 
 
Eine detaillierte Analyse der weiteren Wirkungen im Straßennetz sind für die Standardisierte 
Bewertung nicht vorgesehen, ein geeignetes Verkehrsmodell für den MIV liegt noch nicht vor. 
Detaillierte Analysen sind deshalb auch hierzu erst im Rahmen des VEP (Verkehrsentwick-
lungsplan) nach erfolgter Erstellung des Erlanger Verkehrsmodells möglich. 

4) Ist die Leistungsfähigkeit einer Straßenbahn erforderlich, weil die Leistungsfähigkeit eines Bus-
systems nicht ausreicht? 
Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass das Bussystem bei 12.000 Fahrgästen pro 
Tag an die wirtschaftlich vertretbare Leistungsfähigkeitsgrenze stößt. Eine Tram ist zwischen 
5.000 bis 30.000 Fahrten pro Tag das geeignetere  Verkehrsmittel (Nahverkehrsentwicklungs-
plan Nürnberg). Die StUB liegt in weiten Streckenabschnitten im sinnvollen Einsatzbereich ei-
nes Schienengebundenen Systems.  
Das Bussystem könnte durch Taktverdichtung (z.B. 5 Min.-Takt) noch eine höhere Leistungs-
fähigkeit erhalten. Allerdings steigen die Betriebskosten dann erheblich und die Straßeninfra-
struktur (Straßenunterbau) müsste dann an vielen Stellen ertüchtigt werden. Daher wird ein 
Schienenverkehrssystem dann häufig wirtschaftlicher als der Bus. 
Außerdem leidet bei sehr kurzen Takten die Fahrplanqualität, da die Busse sich an den Halte-
stellen gegenseitig behindern. Die Bevorrechtigung an den Lichtsignalanlagen bei kurzer Fahr-
zeugfolge wäre nicht mehr durchgehend gewährleistet, vor allem aber hätte dies erhebliche 
Qualitätseinbußen für den MIV zur Folge. 
Insofern kann ein Straßenbahnsystem unter hohen Leistungsanforderungen eine bessere 
Fahrplanqualität mit weniger Nachteilen für den MIV bieten. 

5) Bei welchen Fahrbeziehungen bzw. Verbindungen im heutigen Busnetz entstehen bei einer 
Nutzung der StUB mit dem Busergänzungsnetz Umsteigevorgänge? 
(siehe auch Beantwortung der FAQ, Themenbereich „Verkehrsplanung“ der UVPA-Vorlage 
„Stadt-Umland-Bahn – Beschluss zum weiteren Vorgehen“, Frage 40): 
Das StUB-Netz ist im Osten und Westen im Vergleich zur ursprünglichen Planung reduziert 
worden. Im vorliegenden Busergänzungsnetz wären die Gemeinden östlich von Uttenreuth (al-
so z. B. Weiher, Dormitz, Neunkirchen am Brand, Eschenau) sowie die Herzogenauracher 
Stadtgebiete westlich der Innenstadt (z. B. Atlantis, Fachklinik), von denen heute direkte Fahr-
möglichkeiten mit dem Bus nach Erlangen bestehen, von Erlangen nicht mehr direkt erreich-
bar. Folglich müsste auf der Fahrt aus diesen Gebieten nach Erlangen einmal vom Bus auf die 
StUB umgestiegen werden. 
Das Busergänzungsnetz zur Standardisierten Bewertung der StUB sieht ferner derzeit vor, 
dass die Wohn- und Gewerbegebiete von Tennenlohe über eine lokale Buslinie an die StUB 
angebunden werden. 
Um Umsteigevorgänge auf den relativ kurzen Fahrbeziehungen aus Büchenbach zu vermei-
den, werden von dort weiterhin direkte Buslinien umsteigefrei über die Kosbacher Brücke in 
das Erlanger Zentrum geführt. 
 
Aus verfahrenstechnischen Gründen war bei der Standardisierten Bewertung nicht erlaubt, ei-
ne grundlegende Busnetzoptimierung im gesamten Stadtgebiet vorzunehmen. Diese Optimie-
rungspotentiale wurden daher nur beim RoBus-Netz genutzt, für das kein formalisierter Nut-
zen-Kosten-Indikator errechnet wurde. 
Bei der Verwaltung gibt es bereits interne Überlegungen, wie das Busergänzungsnetz zur 
StUB mit der Bildung von langen Durchmesserlinien deutlich optimiert werden könnte. Dann 
wären auch für Tennenlohe bzw. aus dem Osten über andere Fahrtrouten wieder direkte An-
bindungen möglich. Diese Optimierungspotentiale können im Rahmen des Verkehrsentwick-
lungsplanes (VEP) weiter konkretisiert werden. 
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6) Ist die Förderung ein Festbetrag, welcher mit der Bewilligung festgelegt wird oder werden 
Mehrkosten, die nach Fertigstellung des Vorhabens festgestellt werden, auch gefördert? 
Die Förderung ist eine Projektförderung, welche sich nach der Höhe der Kostenberechnung im 
Förderantrag bemisst. Später auftretende Mehrkosten können gefördert werden, wenn eine 
einschlägige Begründung vorliegt. 

7) Sind in den Kostenangaben auch die Herstellungs- und Folgekosten für Park- und Ride- sowie 
für Bike- und Ride-Anlagen enthalten? 
Nein. Da es sich bei der Nutzen-Kosten-Rechnung um ein standardisiertes Verfahren handelt, 
werden nur die Kosten des Verkehrssystems selbst sowie die Wiederherstellungskosten für die 
sonstige durch den Bau betroffene Infrastruktur (z. B. Straßeninfrastruktur) berücksichtigt. Die-
se können an sinnvollen Stellen nachgerüstet werden. 

8) Ist für das System RoBus überhaupt ein Antrag auf GVFG-Mittel notwendig? 
(siehe auch Beantwortung der FAQ, Themenbereich „Finanzierung / Antragsverfahren“ der 
UVPA-Vorlage „Stadt-Umland-Bahn – Beschluss zum weiteren Vorgehen“, Frage 2): 
Für das Gesamtsystem RoBus-Netz ist kein besonderer Antrag notwendig. Die Konzeption 
dieses Netzes kann in einem gemeinsamen Nahverkehrsplan der Stadt Erlangen und der be-
teiligten Landkreise definiert werden. Für die einzelnen Infrastrukturmaßnahmen (Kosbacher 
Brücke, Busspuren, LSA-Anpassungen) wären allerdings Förderanträge für das GVFG-
Landesprogramm notwendig. 

9) Welche Kosten löst ein Grundsatzbeschluss für die StUB bzw. das RoBus-Konzept unmittelbar 
aus und an welchen Entscheidungspunkten kann/muss der Erlanger Stadtrat erneut eine Ent-
scheidung treffen? (Ausstiegsbedingungen) 
(siehe auch Beantwortung der FAQ, Themenbereich „Finanzierung / Antragsverfahren“ der 
UVPA-Vorlage „Stadt-Umland-Bahn – Beschluss zum weiteren Vorgehen“, Frage 1): 
Mit dem vorliegenden Grundsatzbeschluss sollen ca. 20.000 € für möglichen Anpassungsbe-
darf an der Standardisierten Bewertung nach Rückmeldung des Bundes angemeldet werden 
und einen finanziellen Background für weitere Bürgerbeteiligung bilden. 
Bis zur Aufnahme des Projektes in das Förderprogramm des Bundes entstehen darüber hinaus 
keine weiteren Kosten. Nach der Aufnahme muss im Stadtrat darüber entschieden werden, ob 
und wenn ja, wann mit den Planungsleistungen für den weiter vertieften Zuschussantrag und 
der damit verbundenen intensiven öffentlichen Beteiligung begonnen werden soll. 
 
Hinweis der Verwaltung: 
Mit dem Grundsatzbeschluss, der vorliegt, ist keine automatische Bereitstellung von Planungs-
kosten oder gar Beauftragung der Planungsleistungen 2013/2014 verbunden. Die Planungs-
aufträge und damit die Mittelbereitstellung ist erst nach Beantwortung der Voranmeldung bei 
Land und Bund vorgesehen und wird voraussichtlich 2013 für den HH 2014 in die Diskussion 
gebracht. In dieser Zeit ist auch eine Bürgerbeteiligung mit den bestehenden Unterlagen mög-
lich. 
Zusätzlich werden in diesem Zusammenhang Antworten beim Fördermittelgeber angefordert, 
um Aussagen zu einer möglichen erhöhten Förderquote (von 80% auf 90%) für die Investitio-
nen wegen der „STUB-Hochschullinie“ zu erreichen.  
Daneben soll in der Antwort vom Fördermittelgeber auch die grundsätzliche Bereitschaft abge-
fragt werden, ob die die Möglichkeit besteht, Förderungen der Investitionen außerhalb des sog. 
„eigenen Gleiskörpers“ zu erreichen, wenn die gleichen Beschleunigungssituationen über 
Steuerungen erreicht werden, wie bei einem eigenen Gleiskörper. 
So werden sogenannte „verlorene“ Planungsgelder in diesem Zeitraum vermieden. 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
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4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
Anlage: CSU-Fraktionsantrag 083/2012 vom 05.07.2012 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 26.07.2012 
 
Protokollvermerk: 
Der Tagesordnungspunkt wird in die Sitzung des Stadtrates am 27.09.2012 vertagt.  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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CSU-Stadtratsfraktion Erlangen 
Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 1.04 

91052 Erlangen 
 

Tel. (09131) 86-24 05 
Fax (09131) 86-21 78 

eMail: csu@erlangen.de 
CSU-Stadtratsfraktion Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen 

Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Siegfried Balleis 
Rathaus 
91052 Erlangen 

5. Juli 2012/AB 

 

Antrag zum Stadtrat am Donnerstag, 26. Juli 2012 
hier: Beantwortung von Fragen bezüglich der StUB 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 

die CSU-Stadtratsfraktion bittet die Stadtverwaltung, nachfolgende Fragen zur StUB bis zur 
Stadtratssitzung am 26. Juli 2012 zu beantworten: 
 

1. Welche Veränderungen im Modal Split (im Gesamtverkehr Modal Split sowie im 
Modal Split Binnenverkehr Stadt Erlangen) ergeben sich im Vergleich zum Status 
quo beim System RoBus und beim System StUB? 

2. Um wieviel Prozent verringert sich der Ziel- und Quellverkehr beim System StUB 
und beim System RoBus zum Ist-Zustand? 
Wie hoch ist die Reduzierung im MIV-Binnenverkehr? 

3. Welche Verkehrsmengen ergeben sich an der Stadtgrenze auf den jeweiligen 
Ausfallstraßen ohne StUB und RoBus bzw. im Mitfall prognostiziert im Jahr 2020? 

4. Ist die Leistungsfähigkeit einer Straßenbahn erforderlich, weil die Leistungs- 
fähigkeit eines Bussystems nicht ausreicht? 

5. Bei welchen Fahrbeziehungen bzw. Verbindungen im heutigen Busnetz entstehen 
bei einer Nutzung der StUB mit dem Busergänzungsnetz Umsteigevorgänge? 

6. Ist die Förderung ein Festbetrag, welcher mit der Bewilligung festgelegt wird oder 
werden Mehrkosten, die nach Fertigstellung des Vorhabens festgestellt werden, 
auch gefördert? 

7. Sind in den Kostenangaben auch die Herstellungs- und Folgekosten für Park-und-
Ride- sowie für Bike-und-Ride-Anlagen enthalten? 

8. Ist für das System RoBus überhaupt ein Antrag auf GVFG-Mittel notwendig? 

9. Welche Kosten löst ein Grundsatzbeschluss für die StUB bzw. das RoBus-Konzept 
unmittelbar aus und an welchen Entscheidungspunkten kann/muss der Erlanger 
Stadtrat erneut eine Entscheidung treffen? (Ausstiegsbedingungen) 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. gez. 
Dr. Peter Ruthe Jörg Volleth 
Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzender 

Fraktionsantrag gemäß § 28 GeschO 
Eingang: 09.07.2012 
Antragsnr.: 083/2012 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat:VI  
mit Referat:
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
II Referat für Wirtschaft und Finanzen II/176/2012 
 
Finanzierungsmodelle für die StUB 
Dringlichkeitsantrag der SPD-Stadtratsfraktion Nr. 91/2012 zur Stadtratssitzung am 
26. Juli 2012 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 26.07.2012 Ö Beschluss vertagt 
Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Referat VI 
 
 
 

I. Antrag 
1. Der „Kurz“-Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.  
2. Der Dringlichkeitsantrag der SPD-Stadtratsfraktion Nr. 91/2012 vom 17.07.2012 ist damit 

bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
Die SPD-Stadtratsfraktion bittet mit ihrem Antrag (eingegangen am 17.07.2012) um eine Darstel-
lung, welche Finanzierungsmodelle für die StUB möglich sind und eine Beurteilung zur jeweiligen 
Vorteilhaftigkeit. Des Weiteren sollen verschiedene aufgeführte Aspekte beachtet werden.  

Der Fraktionsantrag wurde auf das Referat Wirtschaft und Finanzen zur federführenden Bearbei-
tung ausgezeichnet. Vorab möchte das Referat auf folgende grundsätzliche Dinge hinweisen:  

Bei dem Projekt StUB ist das Finanzreferat nicht der „Herr des Verfahrens“ und ist somit auf Infor-
mationen und Unterlagen des federführenden Bau- und Planungsreferates angewiesen.  
Unmittelbar an die Kämmerei gerichtete Informationen bzw. Unterlagen zur Bereitstellung von Fi-
nanzierungsmitteln im diesjährigen Haushalt bzw. für den Haushalt 2013 bzw. für das Investitions-
programm bis 2015 liegen diesseits nicht vor. Im aktuellen Finanzplan bzw. Investitionsprogramm 
2011 – 2015 findet sich in den „rosa Seiten“ auf Seite 657 ein Merkposten in Höhe von 350 Mio. 
Euro (wird im Haushaltsentwurf 2013 mit 182,3 Mio. Euro Ausgaben und 110 Mio. Euro Einzahlun-
gen – neu – ausgewiesen).  
In den Haushaltsgesprächen für das Jahr 2013 in den vergangenen zwei Wochen ist kein Antrag 
bzw. Protest für Haushaltsmittel in 2013 ff Jahre bei der Kämmerei vorgelegt worden.  
Dies bedeutet, dass formell keine Anträge eingegangen sind, die sich für das Haushaltsjahr 2013 
bis zum Planungszeitraum 2016 mit Finanzmitteln für die Stadt-Umland-Bahn beschäftigen. 
Insofern ist die erste Frage des Fraktionsantrages mit den Auswirkungen verschiedener Szenarien 
auf das Investitionsprogramm nur spekulativ zu beantworten. Im Umwelt-, Verkehrs- und Pla-
nungsausschuss am 10.7.2012 wurde durch das Planungsreferat auf die Frage von Planungskos-
ten in den nächsten Jahren für eine Förderantragstiefe eine Bandbreite von 4,275 Mio. Euro bis 
5,415 Mio. Euro jeweils für die Jahre 2013 und 2014 benannt. Diese Beträge sind im aktuellen 
Investitionsprogramm nicht enthalten. Einnahmen aus Förderungen/Zuweisungen sind für diese 
Planungsausgaben nicht zu erwarten! 

Wie aus den Unterlagen der Intraplan erkennbar, sind die dort gemachten Zahlenangaben darauf 
aufgebaut, dass ein Zweckverband gegründet wird, dieser alle Ausgaben sowohl für Planung und 
Bauwerk vornimmt und auch die jeweiligen Förderungen vereinnahmt. Mit Beginn der Inbetrieb-
nahme – so die diesseitige Interpretation - sollen dann alle aufgelaufenen Kosten in ein „Darlehen“ 
umgestellt werden und dieses ist dann durch Ausgleichsbeträge der jeweiligen Verbandsmitglieder 
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zu bedienen. Auf dieser Annahme beruhen auch die in den Unterlagen für den Stadtrat genannten 
6,43 Mio. Euro, die sich „ab dem Jahr der Inbetriebnahme folgenden jährlichen Gesamtfolgekos-
ten“ ergeben (dieser Betrag verändert sich in den darauffolgenden Jahren nur noch durch die Infla-
tionsrate). Dies bedeutet, dass hier eine vollständige Fremdfinanzierung unterstellt ist.  

Für die Stadt Erlangen ergeben sich aus heutiger Finanzlage folgende zwei Möglichkeiten. Entwe-
der man stellt die jeweiligen notwendigen Mittel, die der Zweckverband benötigt in den eigenen 
Haushalt ein und finanziert diese (aus heutiger Erwartung aus Kreditaufnahmen) oder man lässt 
alle Kosten beim Zweckverband „auflaufen“ und beginnt mit der Begleichung ab der Inbetriebnah-
me. Beide Wege sind möglich, dürften aber rechnerisch zu keinen unterschiedlichen Ergebnissen 
führen, da die Kreditzinssätze im Falle der Finanzierung über den Haushalt bzw. im Falle über den 
Zweckverband die gleichen sein dürften. Insofern dürfte es keine Unterschiede zwischen einer 
Eigen- bzw. Fremdfinanzierung über den Zweckverband geben und damit erübrigt sich auch die 
Frage nach einem entsprechenden Verhältnis von Eigen- zur Fremdfinanzierung.  
Zur Finanzentwicklung und Kreditaufnahmen in künftigen Jahren hat sich die Regierung von Mittel-
franken in der letzten Haushaltsgenehmigung wie folgt kritisch geäußert: „Vor diesem Hintergrund 
ist es insbesondere geboten, kreditfinanzierte Investitionen sorgfältig zu überdenken und gegebe-
nenfalls zu verschieben. Eine Genehmigungsfähigkeit der Kredite im Planungszeitraum wäre nach 
dem vorliegenden mittelfristigen Finanzplan nicht mehr gegeben!“ 

Aus den Unterlagen ist nachlesbar, dass als Rechtsform eine Zweckverbandslösung favorisiert 
wird. Beim Zweckverband ist zu berücksichtigen, dass die Mitglieder haften, woraus sich auch die 
besondere Kreditwürdigkeit eines Zweckverbandes ergibt. Bei einer GmbH stellt sich die Haftungs-
frage natürlich ganz anders, Finanzierungen müssten über Kreditbürgschaften dargestellt werden. 
Zu erwarten ist, dass Banken im Falle von Finanzierung an GmbHs trotz einer Kommunalbürg-
schaft mit höheren Aufschlägen/Margen belegen, als im Falle einer Finanzierung über einen 
Zweckverband bzw. direkt über den städtischen Haushalt.  
Es ist aber ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass gerade diese Frage nach der passenden 
Rechtsform eine ausführliche Prüfung und Recherche erfordert, die nicht im Rahmen eines Dring-
lichkeitsantrages mit der gebotenen Sorgfalt beantwortet werden kann. Zur ausführlichen Beant-
wortung dieser Frage müssten voraussichtlich externe Beratungsleistungen in Anspruch genom-
men werden.  

Folgende Finanzierungsmöglichkeiten stehen einer Kommune im Falle einer Fremdfinanzierung im 
Haushalt zur Verfügung:  

1. Kassenkredit 

2. Kommunaldarlehen 

3. Finanzierungen im Rahmen eines ÖPP 

4. Anleihen bzw. Schuldscheindarlehen 

5. Bürgerkredit 

Bisher bedient sich die Stadtverwaltung Erlangen der beiden klassischen Varianten Kassenkredit 
und Kommunaldarlehen. Die Finanzierung über ein ÖPP-Projekt ist beim Neubau des Bauhofs 
angewendet worden. Das entsprechende Darlehen ist in der Bilanz des EB 77 auch ausgewiesen 
und der EB 77 fungiert hier auch als der „normale“ Kreditnehmer.  
Anleihen bzw. Schuldscheindarlehen sind bisher nicht zur Anwendung gekommen. In Deutschland 
verfügen die Städte Hannover und Essen über die entsprechenden Erfahrungen, Nürnberg über-
legt derzeit die Auflage einer Anleihe. Wichtig ist zu erwähnen, dass aufgrund des großen Organi-
sationsaufwands und der Prospektierungskosten solche Anleihen erst aber einer Höhe von 50 Mio. 
Euro aufwärts in Frage kommen können.  
 
Eine alternative Finanzierungsform für Kommunen stellt der Bürgerkredit (auch Bürgerdarlehen) 
dar. Dies bedeutet, dass Kommunen das benötigte Fremdkapital für Investitions- oder Kassenkre-
dite direkt bei Privatpersonen aufnehmen. Erste Erfahrungen damit haben gesammelt die Stadt 
Quickborn, die Stadt Aachen sowie die Stadt Göttingen. Die Erwartung ist, dass ein niedrigerer 
Zinssatz als bei der klassischen Kommunalfinanzierung bei einer Bank gezahlt werden muss. Bis-
her kann das Finanzreferat berichten, dass es bei der Aufnahme von klassischen Kommunaldarle-
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hen sehr gute Konditionen am Markt erhalten hat und es deshalb nur sehr schwer vorzustellen ist, 
dass im Rahmen eines Bürgerkredites deutlich bessere Konditionen erzielt werden können als bei 
der klassischen Kommunalkredit-Finanzierung. Zu berücksichtigen ist außerdem der damit ver-
bundene sicherlich nicht unerhebliche Organisationsaufwand in der Verwaltung für die Auflage und 
die Verwaltung eines Bürgerkredites. Vorteilhaft dürfte diese Variante nur dann werden können, 
wenn die Bürger, die das Geld für eine StUB zur Verfügung stellen mit einem sehr niedrigen Zins-
satz bis hin zum Null-Kupon zufrieden wären. Ob dies eine realistische Variante sein kann, möchte 
das Finanzreferat nicht beurteilen.  
 
Angesichts des bekannten Finanzplans bis 2015 mit seinen großen Lücken ist es nicht real zu er-
warten, dass die StUB „aus dem laufenden Haushalt“ finanziert werden kann und keine Fremdmit-
tel dafür nötig werden würden. Deswegen sollte man von vornherein davon ausgehen, dass der 
Eigenanteil der Stadt Erlangen mit seinen über 70 Mio. Euro zu einem ganz ganz großen Maße mit 
Krediten – egal ob Bank oder Bürger – finanziert werden müsste. Dies bedeutet, dass entspre-
chende Zins- und Tilgungsleistungen spätestens ab der Inbetriebnahme zur Bezahlung bzw. zur 
Bedienung fällig gestellt werden (zumal weitere größere Vermögensveräußerungen in der Stadt 
zur Gegenfinanzierung nicht zu erwarten sind). Diese müssten – auch unter dem Gesichtspunkt 
der letzten Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2012 – nachhaltig durch Verbesserungen auf der 
Einnahmen- bzw. auf der Ausgabenseite finanziert werden. Ausgabenreduzierungen in dieser 
Größenordnung sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Geschätzt könnte die Schließung 
unseres Theaters mit der dann wegfallenden Personal-, Sach- und Gebäudekosten dieses Volu-
men von 6,4 Mio. Euro gerade zur Hälfte ergeben. Da solch eine Maßnahme aber nicht zu erwar-
ten ist, müsste die Stadt über die entsprechende Finanzierung der künftigen Raten auf der Ein-
nahmenseite nachdenken. Infrage kommen dafür eine Anhebung der Hebesätze bei Grund- 
und/oder Gewerbesteuer. In Proberechnungen hat das Finanzreferat ermittelt, dass zum Ausgleich 
der 6,4 Mio. Euro entweder der Hebesatz der Grundsteuer von 460 Punkten um 140 Punkte auf 
600 angehoben werden müsste, was einer Erhöhung um 30% entsprechen würde. Alternativ könn-
te eine Finanzierung über die Gewerbesteuer erfolgen. Hierbei müsste dann der Hebesatz auf 490 
bis 500 Punkte angehoben werden (rd. 15%). Ob und welche Konsolidierungsbeiträge die städti-
schen Töchter leisten können/wollen, ist auf die Schnelle nicht zu beantworten.  
 
Aus der Bürgerschaft wurde an den Oberbürgermeister der Vorschlag eines Bürgerfonds zur För-
derung der StUB herangetragen. Dem Finanzreferat sind bei kurzer Recherche keine positiven 
Beispiele aus anderen Kommunen bekannt geworden, aus der sich ableiten lässt, ob und wie er-
folgsversprechend ein Bürgerfonds sein könnte. Weitere Bewertungen kann und möchte das Fi-
nanzreferat nicht abgeben.  
 
Abschließend ist nochmals zu betonen, dass die Beantwortung der von der SPD gestellten Fragen 
in notwendiger Tiefe nicht in wenigen Stunden und Tagen erfolgen kann, sondern einen größeren 
Recherche-, Informations- und Beratungsbedarf benötigt. Deshalb sind die hier gemachten Aussa-
gen des Finanzreferates als eine erste Einschätzung zu verstehen und dieser Bericht als ein Kurz-
bericht tituliert.  
 
Fazit: Aus heutiger Einschätzung dürften Eigenfinanzierungen über Vermögensverkäufe oder Bei-
träge der Töchter oder Überschüsse aus den laufenden Haushalten nicht zu erwarten sein. Der 
Eigenanteil der Stadt wäre folglich über eine Fremdfinanzierung darzustellen. Egal ob im städti-
schen Haushalt oder über einen Zweckverband führt dies zu Folgekosten aus Zins und Tilgung 
(nicht zu vergessen sind auszugleichende Betriebsdefizite). Einen wirtschaftlichen Unterschied 
vermag das Finanzreferat hierbei nicht auszumachen; die Schulden eines Zweckverbandes wären 
in einem „Schatten-Haushalt“ ausgewiesen.  
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion Nr. 91/2012 vom 17.7.2012 
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III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 26.07.2012 
 
Protokollvermerk: 
Der Tagesordnungspunkt wird in die Sitzung des Stadtrates am 27.09.2012 vertagt.  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Beugel 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Datum 
17.07.2012 

Seite 
1 von 1 

Durchwahl 
09131  862225 

AnsprechpartnerIn 
Saskia Coerlin 

Rathausplatz 1 
91052 Erlangen 
Geschäftsstelle im Rathaus,  
1. Stock, Zimmer 105 und 105a 
Telefon 09131  862225 
Telefax 09131  862181 
e-Mail    spd@erlangen.de 
www.spd-fraktion-erlangen.de 
 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Dr. Siegfried Balleis 
Rathaus 
91052 Erlangen 
 
 
 
 
Finanzierungsmodelle für die StUB 
Dringlichkeitsantrag zur Stadtratssitzung am 26. Juli 2012 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
in der Diskussion um die StUB wird zwar oft und gerne erwähnt, dass diese 
viel Geld kostet; wenig Aufmerksamkeit wurde aber bislang auf die Frage 
verwendet, welche Finanzierungsmodelle möglich und vorteilhaft sind.  
Dazu beantragen wir einen Bericht des Finanzreferats der verschiedene 
Szenarien zur Finanzierung des Projektes enthält. 
Insbesondere bitten wir um die Beachtung folgender Aspekte: 
 
• Welche Auswirkungen haben die verschiedene Szenarien jeweils auf 

das Investitionsprogramm? 
 
• Welches Verhältnis von Eigen- zu Fremdfinanzierung ist optimal? 
 
• Welche Rechtsform (Zweckverband, GmbH, etc.) hat bei der 

Realisierung der StUB welche Vor- und Nachteile? 
 
• Wie kann dabei eine Beteiligung von Privatpersonen oder Institutionen 

gestaltet werden? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Florian Janik 
Fraktionsvorsitzender 

  

   

 

f.d.R. Saskia Coerlin 
Geschäftsführerin der SPD-Fraktion 

Fraktionsantrag gemäß § 28 GeschO 
Eingang: 17.07.2012 
Antragsnr.: 091/2012 
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen 
Zust. Referat:II 
mit Referat: VI
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung u. Stadtplanung 613/101/2012/1 
 
Stadt-Umland-Bahn - Beschluss zum weiteren Vorgehen 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
a) Die Stadt Erlangen nimmt den Bericht zur Kenntnis und beschließt, 

die Realisierung der Stadtumlandbahn-T-Netz (StUB-T-Netz) (siehe Anlage 1) zu unterstützen. 
 
b) Den Vorschlägen der Verwaltung zur weiteren Vorgehensweise, insbesondere den informellen 

Antrag zur Aufnahme des Projektes in das GVFG-Bundesprogramm beim Bundesverkehrsmi-
nisterium einzureichen, wird zugestimmt. 

 
c) Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit den anderen beteiligten Aufgabenträgern 

aufzunehmen. In diesen soll eine Zweckvereinbarung vorbereitet werden, die insbesondere die 
Aufteilung der Kosten unter den Aufgabenträgern und die Organisationsstruktur eines Zweck-
verbandes regelt. 
 

d) Alternative (keine Anmeldung des StUB-T-Netzes) 
Der Stadtrat nimmt den Bericht zur Kenntnis und beschließt, 
die Realisierung der Maßnahme StUB-T-Netz derzeit nicht weiter zu verfolgen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in Verhandlungen 
hinsichtlich der Errichtung eines „Regional-optimierten-Bussystems (RoBus)“ einzutreten und in 
der Folge – unter Zugrundelegung der von der Stadt als Rückgrat des RoBus-Systems zu er-
richtenden Kosbacher Brücke für den ÖPNV – einen realistischen Zeitplan für die Umsetzung 
vorzulegen. 

 
 
Stellungnahme der Kämmerei siehe 4. Ressourcen 
 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
 
Präambel 
 
Die Grundlage für die Untersuchung eines Systems, das das bestehende MIV Verkehrsnetz 
entlastet, liegt bereits lange zurück. Die heutige Situation stellt sich wie folgt dar: 
 
Die Einwohnerzahl von Erlangen liegt heute bei ca. 105.000. Dem steht eine Arbeitsplatzzahl 
von ca. 100.000 gegenüber. Dies bedingt ein tägliches Pendleraufkommen von ca. 60.000 Kfz-
Bewegungen. Kritisch an der Situation in Erlangen ist vor allem die für die hohe Pendlerzahl 
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nicht ausreichende Infrastruktur, die sich in Stauerscheinungen an den Ausfallstraßen in allen 
Richtungen zeigt. 
 
Die Planungen für eine StUB wurden bereits in den 80er Jahren begonnen. Mit der jetzigen 
Untersuchung wurden Lösungskonzepte entwickelt, die über dem notwendigen Kosten- /  Nut-
zen-Faktor von 1,0 liegen. Diese standardisierte Bewertung ist vom Bundesbauministerium die 
anerkannte Berechnung, die als Fördervoraussetzung gesehen wird. Der Kosten- / Nutzenfak-
tor bedeutet, dass die Maßnahme unter verschiedenen Kriterien der standardisierten Bewer-
tung volkswirtschaftlich positiv gesehen wird. Als Ergebnis wurden zwei Maßnahmen entwi-
ckelt, die die Pendlerproblematik abschwächen. Durch die Erhöhung des ÖPNV-Anteils kommt 
es gleichzeitig zu einer Reduzierung im MIV. Damit kommt es zu einer nennenswerten Entlas-
tung der derzeit bestehenden Straßeninfrastruktur. Das Gleichgewicht im Modal-Split wird wei-
ter angestrebt. 
 
Der Bau der Kosbacher Brücke als reine ÖPNV-Brücke ist bei beiden Maßnahmen ein unver-
zichtbares Infrastrukturelement. Beim „Regional optimierten Busnetz“ wird eine Linienoptimie-
rung des heutigen Busnetzes vorgenommen. Außer der Kosbacher Brücke wird weitgehend 
die vorhandene Infrastruktur genutzt. Die StUB dagegen verkehrt auf größtenteils eigener 
Trasse, was die Reisezeit und damit die Nutzbarkeit durch die Pendler deutlich erhöht. 

 
 

Die beiden Maßnahmen haben unterschiedliche Kosten und Effizienzen: 
 
Regional optimiertes Busnetz: 
Gesamtinvestition: ca. 12,5 Mio. € 
Mehrverkehr im Öffentlichen Nahverkehr  7.445 
Abnahme MIV-Verkehrsleistung: 17,0 Mio. Pkw-km/Jahr 
 
Stadt-Umland-Bahn: 
Gesamtinvestition: ca. 280 Mio. € 
Mehrverkehr im Öffentlichen Nahverkehr  13.190 
Abnahme MIV-Verkehrsleistung: 30,0 Mio. Pkw-km/Jahr 
 
In der fachlichen Beurteilung der beiden Systeme spielt die Verlagerung des MIV auf den 
ÖPNV die zentrale Rolle, um die Stauerscheinungen zu reduzieren und die Belastung durch 
Lärm und Umwelteinflüsse zu minimieren. Dabei kann gleichzeitig auf einen weiteren Ausbau 
des Straßensystems für den Pendlerbedarf verzichtet werden. Zur Lösung des Erlanger Pend-
lerproblems ist in der Abwägung die StUB in ihrer Zahl der Verlagerung vom MIV auf den ÖV 
in der verkehrlichen Wirkung das ausschlaggebende Kriterium. 

 
 
Aktueller Stand des Projektes 
 
Die verkehrlichen Fragestellungen des Projektes sind seitens des Gutachters abgearbeitet und 
wurden dem UVPA bereits dargestellt. Die Grobtrassenführung, die Inhalte der standardisier-
ten Bewertung, der volkswirtschaftliche Kosten- / Nutzenfaktor sowie die Gesamtinvestitionen 
sind im Gutachten dargestellt. Die Aussagen zur zeitlichen Umsetzung sowie zu einer Abarbei-
tung der Finanzierung basieren auf Grundlage des jetzigen Wissensstandes. Die Aussagen zu 
dem anstehenden Finanzierungsbedarf wurden durch einzelne Annahmen, wie Zinsen und In-
flation getroffen und bis zum Jahr 2049 hochgerechnet. Dabei ist der angenommen Kapital-
dienst inbegriffen. 
 

 
Zeitlicher Ablauf und Entscheidungsprozess des Projektes 
 
Um das Projekt StUB bzw. „Regional optimiertes Busnetz“ noch vor Auslaufen des GVFG-
Bundesprogrammes (Ende 2019) realisieren zu können, ist die Einhaltung eines straffen Zeit-
planes notwendig. Seit der letzten Darstellung des Projektes im UVPA wurde der Zeitplan für 
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den Entscheidungs- und Realisierungsprozess in Abstimmung mit der Regierung von Mittel-
franken wie folgt aktualisiert: 
 
17.04.2012: UVPA-Behandlung 
Die Informationen aus dem 8. und abschließenden StUB-Arbeitskreis vom 29.03.2012 werden 
vorgestellt. Das weitere Vorgehen wird beschlossen. 
 
21.05.2012: Gespräch mit dem Zuschussgeber Bund 
Über die Ergebnisse dieses Gespräches zwischen Vertretern des Bundesverkehrsministeri-
ums/BMVBS, dem VGN und der beteiligten Gebietskörperschaften wird aus Gründen des zeit-
lichen Vorlaufs für die Erstellung der vorliegenden UVPA-Vorlage mündlich berichtet. 
 
Grundsatzbeschluss „StUB“ oder „Regional optimiertes Busnetz (RoBus)“: 
UVPA-Gutachten 
Stadtrat-Beschluss 
Erlangen hat, wie die anderen beteiligten Gebietskörperschaften, einen Grundsatzbeschluss 
über das zu realisierende Konzept zu erwirken. Zur Auswahl stehen die Varianten: 

 Variante RoBus: 
Sollte der RoBus favorisiert werden, wäre die Infrastrukturmaßnahme für das Bussystem 
(z. B. Kosbacher Brücke) zu planen und realisieren, soweit sie nach dem GVFG-
Programm des Freistaates Bayern (RZ-Stra) zuschussfähig wären. Diese wäre als Ein-
zelmaßnahmen zu beantragen.  

 Variante StUB T-Netz: 
Im Falle des einvernehmlichen Realisierungswunsches für die StUB wird die Verwaltun-
gen dann beauftragt werden, die Anmeldung für das GVFG-Bundesprogramm über den 
Freistaat vorzubereiten. 
Das „StUB T-Netz“ kann in Bauabschnitten realisiert werden, ist aber als Gesamtmaß-
nahme beim Bund einzureichen. 

 
Die Städte Nürnberg und Herzogenaurach haben bereits entsprechende Beschlüsse gefasst 
bzw. vorbereitet (Anlagen 2 und 3). Beim Landkreis Erlangen-Höchstadt steht dieser noch aus 
und ist vor der Sommerpause anvisiert. 

 
12.06.2012: Öffentliche Informationsveranstaltung des VGN 
Im Anschluss an die UVPA-Sitzung am 12.06.2012 werden um 19:00 Uhr im E-Werk die Er-
gebnisse der StuB-Studie vom Gutachter erläutert und gemeinsam mit diesem diskutiert (Anla-
ge 5). Die Veranstaltung soll im Wesentlichen Informationen zu den Trassengrobentwürfen, 
den Kostenannahmen und den in der Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechung ermittel-
ten Ergebnissen liefern. Sie soll zum besseren Verständnis und Klarstellung des teilweise sehr 
komplexen Gutachtens und seiner Aussagen dienen. 
 
Ab ca. Juli 2012 
Nach Abstimmung mit dem Zuschussgeber Bund müssen etwaige Anpassungen ins Gutachten 
eingearbeitet werden. Danach werden alle Ergebnisse in einem umfassenden Gutachten als 
Schlussbericht zusammengestellt. Zur Aufnahme des Projektes in das GVFG-
Bundesprogramm sind entsprechend Nr. 7 RZ-ÖPNV u. a. grundsätzliche Beschlüsse der Auf-
gabenträger zum Projekt sowie als fachliche Begründung die abgeschlossene Standardisierte 
Bewertung erforderlich. 

 
Die beteiligten Gebietskörperschaften vereinbaren eine mögliche Kostenaufteilung (differen-
ziert nach Planungs-/Infrastrukturkosten und laufenden Betriebskosten) und bereiten eine Ver-
einbarung über die Gründung eines Zweckverbandes vor. Der VGN wurde vorab gebeten, ver-
schiedene Modelle für eine mögliche Kostenteilung aufzuzeigen, denen unterschiedliche Auf-
teilungskriterien zu Grunde liegen (z.B. Nutzen, Streckenlänge, Fahrgastzahlen oder Infrastruk-
turkosten). 
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ca. 2013: Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums über die Aufnahme in 
das GVFG-Bundesprogramm 

Im Falle einer positiven Prüfung durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung käme das Projekt StUB in die Kategorie C „Vorhaben bedingt aufgenommen“, d.h. 
zuschussfähig vorbehaltlich der Prüfung des formalen Zuschussantrages. 
 
… Erstellung des „formellen“ Zuschussantrages 
Der „formelle“ Zuschussantrag basiert auf detaillierten Planunterlagen (Planfeststellungstiefe), 
deren Erstellung bereits einen erheblichen Anteil der nicht zuschussfähigen Planungskosten 
von insgesamt ca. 36,58 Mio. EUR ausmachen (zwischen 12 und 14 Mio. €). Notwendig ist 
ferner ein verbindlicher Finanzierungsplan, in dem auch die Finanzierungsanteile des Freistaa-
tes festgeschrieben werden. Das Finanzierungskonzept hat die Fertigstellung des Projektes bis 
spätestens 2019 zu berücksichtigen (Auslaufen des GVFG-Bundesprogramms). Es ist zweck-
mäßig, die Realisierung des Projektes in mehreren mit dem Zuschussgeber zu vereinbarenden 
Bauabschnitten umzusetzen. 
 
In Abhängigkeit von der Genehmigung des Zuschussantrages kann mit der detaillierten Tras-
sierungsplanung der StUB und mit der intensiven öffentlichen Beteiligung begonnen werden. 
 
Ziel ist, den im Gutachten unterstellten Zeitplan möglichst einzuhalten. Dieser sieht einen Bau-
beginn im Jahre 2015 und eine Inbetriebnahme der „StUB“ im Jahre 2019 vor. 

 
 
Kosten und Finanzierung (siehe auch Anlage 4) 
 
Für die vom Zuschussgeber Bund zu erwartenden abschließenden Anpassungen des Gutach-
tens bzw. ergänzenden Untersuchungen müssen weitere ca. 20.000 € als Anteil der Stadt Er-
langen im Jahr 2012 bereitgestellt werden. 
 
Weitere Kosten für das Projekt fallen voraussichtlich ab dem Jahr 2013/2014 an. Zu diesem 
Zeitpunkt ist auch eine Aufstockung des Personals in der für die StUB zuständigen Fachabtei-
lung notwendig. 
 
Für die Realisierung und den Betrieb der StUB sind im Wesentlichen zwei Gruppen von Vor-
habensbeteiligten vorgesehen: 
 
- Die ÖPNV-Aufgabenträger Stadt Erlangen, Stadt Nürnberg und Landkreis Erlangen-

Höchstadt, die einen „Zweckverband StUB“ gründen. 
- Die Verkehrsunternehmen VAG, ESTW und die Regionalbusbetreiber. 
 
Um die Verkehrsunternehmer durch den Betrieb der Stadtumlandbahn nicht zu belasten, ist 
vorgesehen, dass ein möglicher „Zweckverband StUB“ entsprechende Ausgleichszahlungen 
an die Verkehrsunternehmen leistet. Eine mögliche Organisationsstruktur für die Finanzierung 
des Projektes könnte wie folgt aussehen: 
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Der „Zweckverband StUB“ würde außer durch die GVFG-Zuschüsse im Wesentlichen durch 
die beteiligten Gebietskörperschaften gemäß dem für die Zweckvereinbarung auszuhandeln-
den Aufteilungsschlüssel finanziert. Als Ergebnis der Folgekostenrechnung für das gesamte 
StUB-Netz ermittelte der Gutachter bei Zugrundelegung dieser Struktur für den „Zweckverband 
StUB“ folgende Werte: 
 
Gesamtinvestitionskosten StUB-Infrastruktur (inkl. Planung):   280,5 Mio. € 
GVFG-Förderung:        154,6 Mio. € 
Verbleibender kommunaler Investitionsanteil:     125,9 Mio. € 
 
Auf Erlangen entfallen hiervon unter Zugrundelegung des Kostenteilungsschlüssels nach ei-
nem angenommenen Territorialprinzip (57 %):     71,8 Mio. € 
 
Unterstellt man, dass diese Summe auf dem Kapitalmarkt finanziert werden muss (angenom-
mener Kalkulationszinssatz 5 %), addiert noch die laufenden Betriebskosten und zieht die 
Fahrgeldmehreinnahmen ab, so ergeben sich für Erlangen ab dem Jahr der Inbetriebnahme 
folgende jährlichen Gesamtfolgekosten: 
           6,43 Mio. € 
 
Dieser Betrag verändert sich in den darauf folgenden Jahren nur noch durch die Inflationsrate. 
 
Der Kostenaufteilungsvorschlag basiert derzeit ausschließlich auf dem Territorialprinzip. Wenn 
bei den Verhandlungen mit den weiteren beteiligten Gebietskörperschaften andere Auftei-
lungskriterien vereinbart werden (z. B. Nutzen oder Fahrgastzahlen), kann es zu Kostenver-
schiebungen kommen. Dies wird derzeit in möglichen Varianten und Parametern zwischen den 
Gebietskörperschaften diskutiert.  
Auch eine zeitliche Streckung des Projektes gegenüber dem vom Gutachter vorgesehenen 
Zeitplan würde zu einer Reduzierung der jährlichen Kosten führen. 
Eine weitere Kostensenkung würde auch durch eine liberalere Förderpraxis mit teilweiser Be-
zuschussung von Streckenabschnitten ohne eigenen Bahnkörper, wie sie in anderen Bundes-
ländern üblich ist, bewirkt. Insgesamt ist bei der Ausführung auf einen sinnvollen und wirt-
schaflichen Ausbau zu achten. 
 
Weitere Inhalte des Gutachtens werden auf der öffentlichen Informationsveranstaltung am 
12.06.2012 um 19:00 im E-Werk erläutert. 
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2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
 

Die Verwaltung empfiehlt das „StUB T-Netz“ zum Beschluss (Antrag a). 
 
Das „StUB L-Netz“ ist nur Unter-Variante bzw. Baustufe des „StUB T-Netzes“. Bei Beantra-
gung des „StUB-L-Netzes“ alleine wäre nämlich bei einer später gewünschten Ergänzung um 
den Ost-Ast für letzteren eine separate Wirtschaftlichkeitsberechnung notwendig.  
Das „RoBus-Netz“ hat eine geringere verkehrliche Wirkung auf die Verteilung des Modal-
Splits. Es wird daher vorrangig die Realisierung der StUB empfohlen. 
 
In Erlangen ist ein Beschluss für eine StUB oder das „Regional optimiertes Busnetz“ zugleich 
ein Votum für die jeweils notwendige Kosbacher Brücke als ÖPNV-Trasse. 

 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
 
Zusammengefasst sieht der Zeitplan für das Projekt wie folgt aus: 
 
Aufgabe Zeit 
Ablaufplan Grundsatzentscheidung und Aufnahme in Bundesförderprogramm: 
UVPA-Behandlung zum weiteren Vorgehen 17.04.12 
Abstimmung Zuschussbedingungen mit dem Bund 21.05.12 
UVPA „Grundsatzbeschluss StUB“ - Gutachten 12.06.12 
Öffentliche Informationsveranstaltung des VGN im E-Werk 12.06.12 
Stadtrat „Grundsatzbeschluss StUB“ – Beschluss  
Informeller Antrag zur Aufnahme StUB in das Bundesförderprogramm III / 2012 
Abstimmung der finanziellen Verteilung zw. ER / N / ERH II-III / 2012 
Entscheidung Bundesverkehrsministerium über Aufnahme in Programm ca. 2013 
Durchführung „formeller Zuschussantrag StUB“ … 

 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: 20.000 € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Die unter Ziffer 1 Ergebnis/Wirkungen stehende „Präambel“ ist um folgende finanzwirtschaftliche 
Aspekte zu ergänzen: 
• Seit Jahren weist die Rechtsaufsichtsbehörde auf die angespannte wirtschaftliche Situation der 

Stadt Erlangen hin und hat hierauf mit zum Teil äußerst einschneidenden Auflagen zu den 
Haushaltsgenehmigungen reagiert. 
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• Die „mittelfristige Finanzplanung“ (Haushalt 2012 S. 638) weist schon heute, also noch ohne 
Ausgaben für die StUB, in den Jahren 2012 bis 2015 Finanzmittelfehlbeträge von kumuliert 
41,4 Mio. € aus. 

• Zu Beginn des Rechnungsjahres 2012 hat die Stadt Schulden aus Krediten und kreditähnli-
chen Rechtsgeschäften von 146,5 Mio. € (Haushalt 2012 S. 65). 

• Lt. Nr. 1 dieser Vorlage würden sich die Schulden der Stadt durch die Investitionskosten der 
StUB in Höhe von 71,8 Mio. € erhöhen, da der Stadt zur Finanzierung der Ausgaben keine 
Rücklagen zur Verfügung (Haushalt 2012 S.97) stehen. Vielmehr weist die mittelfristige Fi-
nanzplanung schon ohne StUB Fehlbeträge aus, die finanziert werden müssen.  

• Die o. g. Fehlbeträge in der Finanzplanung würden sich durch die Gesamtfolgekosten (soweit 
erkennbar mit Zinsaufwendungen, aber ohne Tilgung der Investition) der StUB – lt. Vorlage – 
um 6,4 Mio. € pro Jahr erhöhen. 

• Ob sich diese Folgekosten- wie in der Vorlage benannt – tatsächlich nur durch die Inflationsra-
te erhöhen, kann aus der Vorlage nicht erkannt werden. Zumindest im Laufe der Jahre nötige 
Ersatzinvestitionen dürften zusätzlich anfallen. 

• Die Investition würde durch zu buchende Abschreibungen den Ergebnishaushalt in eine noch 
größere „Schieflage“ bringen. Fehlbetrag im lfd. Jahr: 10,8 Mio. € (Haushalt 2012 S.94). 

• Eine Finanzierung der durch die StUB bedingten Ausgaben hätte einschneidende Konsequen-
zen, z. B.  
- Kürzung des Investitionsprogramms, z. B. im Bereich der Schulsanierung 
- Erhöhung von Steuern, z. B. ließen sich Mehrerträge von 6,4 Mio. € durch eine Anhebung  
  des Hebesatzes bei der Grundsteuer auf rd. 600 Punkte generieren. 

• Bemerkenswert: Für 5.700 Personen Mehrverkehr pro Tag im ÖPNV (Vergleich optimiertes 
Busnetz zu StUB) fallen ca. 270 Mio. € höhere Investitionskosten an.  

 
Fazit: 
Der Bauunterhaltsrückstand in dreistelliger Millionenhöhe bei städtischen Gebäuden und Infra-
struktureinrichtungen spricht dagegen ein neues Projekt zu wagen. 
Unter den vorgenannten finanziellen Rahmenbedingungen kann die Kämmerei die StUB derzeit 
nicht als Lösung für die Erlanger Verkehrsprobleme ansehen. Bei geänderten Parametern, z. B. 
eines für die Stadt günstigeren Kostenteilungsschlüssels, z. B. nicht nach dem Territorialprinzip  - 
siehe Vorlage – sondern ggfs. nach Fahrgastaufkommen, könnte sich eine andere Beurteilung aus 
finanzieller Sicht ergeben.  
 
 
Anlagen:  
Anlage 1: Übersichtsplan Trassenführung StUB-T-Netz 
Anlage 2: Beschluss zur StUB der Stadt Nürnberg 
Anlage 3: Beschluss zur StUB der Stadt Herzogenaurach 
Anlage 4: Zusammenfassung der Ergebnisse der StUB-Studie für das Informationsgespräch mit 
dem Zuschussgeber Bund am 21.05.2012 (weitere Zusammenfassung der Präsentationsunterla-
gen des letzten StUB-AK, die in der UVPA-Vorlage vom 17.04.2012 enthalten waren) 
Anlage 5: Einladungsschreiben für die öffentliche Informationsveranstaltung des VGN über die 
Ergebnisse der „Standardisierten Bewertung“ am 12.06.2012 
Anlage 6: Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu StUB und RoBus 
Anlage 7: Frage Planungskosten 
Anlage 8: Grundlagen Folgekostenrechnung und Sensitivitätsbetrachtung 
Anlage 9: Stellungnahme des Referates für Wirtschaft und Finanzen zur Vorlage Stadt 
 
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
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IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Anlage 6
 
 Stand: 04.07.12

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur StUB und zum RoBus 

Folgende Fragestellungen basieren auf Rückmeldungen des Stadtrates, aus öffentlichen Veran-
staltungen und Bürgerschreiben: 
 
Begriffserklärungen: 
1) Was ist die Standardisierte Bewertung? 

Die Standardisierte Bewertung (vollständiger Name: Standardisierte Bewertung von Ver-
kehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs) ist ein Verfahren zur gesamt-
wirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung von ÖPNV-Projekten in Deutschland. Das Bun-
desverkehrsministerium hat mit den Verkehrsministerien der Länder vereinbart, dass beim 
Bau oder Ausbau von Schienenwegen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 GVFG eine Standardisierte 
Bewertung zu erfolgen hat, sofern die zuwendungsfähigen Kosten 25 Mio. EUR übersteigen. 
Das Verfahren soll eine vergleichbare Bewertung verschiedener Projekte nach einheitlichen 
Maßstäben liefern, um öffentliche Fördermittel vor allem des Bundes nach Förderwürdigkeit zu 
verteilen. Dabei werden nicht nur die betriebswirtschaftlichen Effekte einer Maßnahme, son-
dern auch die volkswirtschaftlichen, gesellschaftlichen und umweltbezogenen Wirkungen in 
Form einer Nutzen-Kosten-Analyse dargestellt. Zuschussfähig sind nur Projekte, für die ein 
Nutzen-Kosten-Indikator größer 1,0 nachgewiesen wurde. 

2) Was bedeuten Folgekosten in der Standardisierten Bewertung? 
Bei einem Vorhaben mit einem aus gesamtwirtschaftlicher Sicht positivem Ergebnis ist auch 
eine betriebswirtschaftliche Bewertung durchzuführen. Im Rahmen einer Cash-Flow-Analyse 
werden die finanziellen Folgekosten des Vorhabens für die Vorhabensbeteiligten in den Jah-
ren der Planungs- und Bauphase sowie für eine 30-jährige Betriebsphase berücksichtigt. Hier-
zu werden die geschätzten Einnahmen-Ausgaben-Salden (Cash-Flow) für jedes Jahr des Be-
trachtungszeitraumes ermittelt und dargestellt. Einnahmen sind beispielsweise Zuschüsse für 
Infrastruktur / Fahrzeuge und Fahrgeldmehreinnahmen. Ausgaben sind beispielsweise die 
Kosten für Planung, Investitionen, Unterhaltungskosten und Betriebsführungskosten. 

3) Was bedeutet „Stadt-Umland-Bahn (StUB)“? 
Der Begriff „Stadt-Umland-Bahn“ bezeichnet ein modernes, hochwertiges Straßenbahnsys-
tem, welches nicht an den Stadtgrenzen halt macht, sondern weiter auf wichtigen regionalen 
Verkehrsachsen bedeutende Orte der Region miteinander verbindet. Daher werden neben in-
nerörtlichen Streckenabschnitten auch Außerortsabschnitte befahren. 

4) Was bedeutet „Regional optimiertes Busnetz (RoBus)“? 
Das „Regional optimierte Busnetz“ wurde entwickelt, um die verkehrlichen und betriebswirt-
schaftlichen Auswirkungen bei einem Verzicht auf eine Stadt-Umland-Bahn Erlangen nach 
Maß und Zahl ausweisen zu können. Beim „Regional optimierten Busnetz“ wird eine Linienop-
timierung des heutigen Busnetzes vorgenommen. Außer der Kosbacher Brücke wird weitge-
hend die vorhandene Infrastruktur genutzt. So wird auch hier der Bau einer für den ÖPNV re-
servierten Kosbacher Brücke unterstellt. Eine gesamtwirtschaftliche Bewertung mit Auswei-
sung eines Nutzen-Kosten-Indikators ist insbes. für Projekte des Schienenverkehrs vorgese-
hen. Beim „RoBus“-Konzept ist der gesamtwirtschaftliche Ansatz nicht zielführend, weil der 
Nutzen-Kosten-Indikator die Investitionen in die Infrastruktur (Fahrweg und ortsfeste Einrich-
tungen) bewertet und diese beim „RoBus“-Konzept bereits überwiegend als Straßeninfrastruk-
tur vorhanden ist. 

 

Standort Dokument: %%ooAktenzeichen**: %%ooAktenbetreff**; %%rrBetreff**; %%rrBezeichnung** 
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Themenbereich Finanzierung / Antragsverfahren: 
1) Kann der Beschluss des Stadtrates „Stadt-Umland-Bahn – Beschluss zum weiteren Vorgese-

hen“ noch nachträglich revidiert werden, d.h. kann aus dem weitern Planungsprozess „ausge-
stiegen werden“? 
Ja! Der aktuelle Antrag zur Aufnahme des Projektes StUB in das Bundesförderprogramm ist 
unverbindlich. 
Solange keine Zuschüsse geflossen sind, kann der Antrag formell zurückgezogen werden. Bei 
einem Ausstieg aus dem Projekt nach dessen Aufnahme in das Förderprogramm und nach 
Beauftragung der für den formellen Zuschussantrag notwendigen Planungen wären diese 
Planungskosten verloren. Diese Planungskosten sind aber ohnehin nicht zuschussfähig. Die 
für den Zuschussantrag notwendigen Planungen (Leistungsphase 2 – 4 nach Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieure (HOAI)) kosten für alle 3 Gebietskörperschaften voraussichtlich 
zwischen 15 und 19 Mio. EUR (inkl. Aufwendungen für öffentliche Beteiligung).  
Bei einem Ausstieg aus dem Projekt nach Baubeginn müssten die bereits gewährten Zu-
schüsse von Bund und Land zurückgezahlt werden. 

2) Ist für das RoBus-Konzept ein vergleichbarer Antrag notwendig? 
Nein! Das RoBus-Netz kann in einem gemeinsamen Nahverkehrsplan der Stadt Erlangen mit 
den betroffenen Landkreisen definiert werden. Die Infrastrukturmaßnahmen (Kosbacher Brü-
cke, Busspuren) können einzeln beim Freistaat Bayern beantragt werden. 

3) Was kostet die StUB bzw. das RoBus-Netz 
Die Gesamtinvestitionen in die StUB-Infrastruktur der drei Gebietskörperschaften belaufen 
sich (inkl. Planungs- und Vorbereitungskosten) auf 268.3 Mio. EUR. Diese Kosten sind ent-
sprechend der Vorgaben des Bewertungsverfahren „Standardisierte Bewertung“, auf das Be-
zugsjahr 2006 bezogen und mit einer Inflationsrate von 2,5 % sowie einem Kalkulationszins 
von 5 % kapitalisiert. Aufgrund dieser Vorgaben wurden sämtliche Annahmen bei den Folge-
kosten auf die aktuellen Preisstände des jeweiligen Bezugsjahres berechnet. 
Beim Konzept RoBus belaufen sich, unter Berücksichtigung zusätzlicher Busspuren und Hal-
testellen, die Investitionskosten auf insgesamt rund 12,4 Millionen Euro. 

4) Welche Kosten kommen auf die Stadt Erlangen für StUB bzw. RoBus zu? 
Bezogen auf das Jahr 2019 der in der Standardisieren Bewertung unterstellten Inbetriebnah-
me ergäben sich jährlichen Folgekosten von ca. 11,3 Mio. EUR für den Zweckverband StUB, 
der sich aus den Städten Erlangen und Nürnberg sowie dem Landkreis Erlangen-Höchstadt 
zusammensetzt. In diesen Folgekosten ist der Kapitaldienst für die Investitionskosten bereits 
enthalten. Für diesen jährlichen Betrag könnten alle Kostenteile der StUB finanziert werden, 
ohne dass vorher eine Investition getätigt worden ist. Die genaue Kostenteilung muss zwi-
schen den Beteiligten noch verhandelt werden. Konkrete Vorschläge hierzu liegen vor. 
Die Folgekosten für das RoBus-Konzept belaufen sich für den Zweckverband RoBus auf 0,9 
Mio. EUR. In diesem Zweckverband wäre zusätzlich der Landkreis Forchheim beteiligt. 
Die anteiligen Kosten der Stadt Erlangen sind noch Verhandlungssache. Sie resultieren zum 
einen aus den gewährten Bundes- und Landeszuschüssen, zum anderen aus dem Kostenver-
teilungsschlüssel der Projektpartner. Eine weitere Reduktion der jährlichen Folgekosten könn-
te zudem dadurch erzielt werden, dass die Realisierung des Projektes über einen längeren 
Zeitraum gestreckt wird.  

5) Welches Defizit kommt auf die betroffenen Verkehrsbetriebe zu? 
Nach der Folgekostenrechnung des StUB-Gutachters sollen die betroffenen Verkehrsbetriebe 
(VAG / ESTW / Regionalbusverkehre und Infrastrukturbetreiber) die Mehrkosten, die ihnen 
durch den Betrieb der StUB entstehen, durch Ausgleichszahlungen eines von den beteiligten 
Gebietskörperschaften geschaffenen und finanzierten Zweckverbandes „StUB“ erstattet be-
kommen. Dieser „Zweckverband StUB“ würde sich voraussichtlich aus den Städten Erlangen, 
Nürnberg und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt zusammensetzen. Daher würde sich das 
Defizit der Verkehrsbetriebe durch die StUB nicht erhöhen. 
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6) Was kostet die Kosbacher Brücke? 
Die Kosten für den Bau der Kosbacher Brücke wurden vom Gutachter für StUB und RoBus mit 
ca. 10. Mio. EUR kalkuliert. Die Zuschüsse wären im Projekt StUB voraussichtlich höher. Auf-
grund der erheblichen betrieblichen Einsparungen beim ÖPNV aufgrund der kürzeren Fahrzei-
ten würde sich der Bau der Brücke voraussichtlich auch ohne Zuschüsse selbst tragen. 

7) Sind die Investitionskosten in den Folgekosten enthalten? 
Ja, in den Folgekosten gemäß Standardisierter Bewertung sind alle Kosten, d.h. auch die In-
vestitionskosten, enthalten (s. oben, Pkt. 4) 

8) Wie unterscheiden sich die Zuschussregelungen in Bayern von anderen Bundesländern? 
Von den Gesetzen her sind die Zuschussregelungen in allen Bundesländern weitgehend 
gleich. Von der Auslegung her gibt es aber dennoch Unterschiede, insbesondere was die För-
dervoraussetzung „eigener Bahnkörper“ betrifft. Hier werden andernorts auch Bahnkörper ge-
fördert, die nur markierungstechnisch von der Fahrbahn abgetrennt sind oder auch signal-
technisch nur temporär für die Straßenbahn reserviert werden. 

9) Welche Zuschussregelungen gelten nach 2019, d.h. nach Auslaufen des Bundes-GVFG? 
Ab diesem Zeitpunkt liegt es voraussichtlich vor allem bei den Ländern, wie sie die Förderung 
der Verkehrsinfrastruktur der Gemeinden mit dem bisher vom Bund verwalteten Geld weiter-
führen werden. Möglicherweise wird es zusätzlich doch noch auf Bundesebene ein An-
schlussgesetz geben. Die Verhandlungen und Gespräche darüber laufen bereits. 
Weder auf Freistaats- noch auf Bundesebene gibt es hierzu bislang aber konkrete Entschei-
dungen. 

 
Themenbereich Stadtentwicklung 
1) Welche Auswirkungen hat die StUB auf das Stadtbild? 

Die StUB wird zweifellos Veränderungen im Stadtbild mit sich bringen. Bisher wurde nur die 
prinzipielle Machbarkeit der Trassenführung überprüft. Aus Gründen der Förderfähigkeit wur-
den möglichst weite Abschnitte mit eigenem Gleiskörper vorgesehen. In einer späteren Detail-
planung wird es darum gehen, die StUB unter Beachtung der verschiedenen Ansprüche an 
den Straßenraum möglichst sensibel ins Stadtbild einzufügen. Die Bürger haben dazu Gele-
genheit, sich in diesen Planungsprozess einzubringen. In vielen Städten wurde der Neubau 
von Straßenbahnstrecken zu einer aktiven Gestaltung und Aufwertung des öffentlichen Rau-
mes genutzt 

2) Welche Auswirkungen hat das RoBus-Konzept auf das Stadtbild? 
Die Auswirkungen auf das Stadtbild sind, mit Ausnahme der Kosbacher Brücke, sehr gering, 
da die Busse auch weiterhin das vorhandene Straßensystem nutzen. Neue Busspuren sind 
nur in geringem Umfang vorgesehen und würden beispielsweise an der B4 und der Draus-
nickstraße realisiert. 

3) Wie sehen die Trasse und die Haltestellen aus? 
Die StUB verkehrt wie die Nürnberger Straßenbahn in oder neben den Fahrbahnen. Eigene 
Gleiskörper können je nach örtlicher Situation z.B. gepflastert oder als Rasengleis ausgeführt 
werden. Da niederflurige Fahrzeuge eingesetzt werden, sind eigene Bahnsteigkonstruktionen 
nicht erforderlich. Die Haltestellen können, wo dies sinnvoll ist, auch von den Bussen angefah-
ren werden, um ein bequemes Umsteigen zu ermöglichen. 

4) Wie können die Oberleitungen in das Stadtbild integriert werden? 
Die Stromaufnahme von Straßenbahnfahrzeugen ist deutlich geringer als bei der Eisenbahn. 
Damit können auch die Fahrleitungen geringer dimensioniert und unauffälliger ausgeführt 
werden. Daneben wurden auch bereits Fahrzeuge konstruiert, die auf einzelnen Streckenab-
schnitten ohne externe Stromzuführung verkehren können (bspw. Testlauf in München). 

5) Ist Erlangen nicht zu klein für eine Straßenbahn? 
Erlangen bietet bei etwa 106.000 Einwohnern ca. 100.000 Arbeitsplätze. Bei den Arbeits- und 
Studienplätzen werden weitere Zuwächse prognostiziert. Da im Stadtgebiet nur begrenzt Sied-
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lungsflächen zur Verfügung stehen, steht dem bereits heute ein Wohnungsdefizit gegenüber. 
In der Folge kommt es zu starken Pendlerströmen aus dem Umland, die zur Überlastung des 
Straßennetzes führen. Die Stadt-Umland-Bahn wird daher nicht vorrangig für den innerstädti-
schen Verkehr geplant, sondern soll insbesondere auch den stetig steigenden Pendlerverkehr 
von und nach Erlangen über die Stadtgrenzen aufnehmen. 

6) Wie wird die Anbindung an die Nachbarkommunen verbessert? 
Durch das vom MIV weitgehend unabhängige Schienenverkehrsmittel werden kurze Fahrzei-
ten, guter Komfort und eine hohe Zuverlässigkeit erreicht. Das ÖPNV-Angebot kann so den 
vielfältigen Verknüpfungen innerhalb des Wirtschaftsraums gerecht werden: 
Die Fahrbeziehung Erlangen – Nürnberg wird deutlich attraktiver, da der bisherige Zwang zum 
Umsteigen in Thon (künftig Am Wegfeld) vom Bus auf die Straßenbahn  entfällt. Wenn die 
entsprechende Planung des Nürnberger Nahverkehrsentwicklungsplans realisiert wird, ist eine 
umsteigefreie Fahrt direkt in die Nürnberger Altstadt möglich. Die StUB steht nicht in Konkur-
renz mit der S-Bahn, da beide Verkehrsmittel unterschiedliche Bereiche innerhalb der jeweili-
gen Stadtgebiete abdecken. 
In Richtung Herzogenaurach ermöglicht die StUB kürzere Fahrzeiten auch aufgrund des neu-
en Talübergangs. Dies gilt auch für die Buslinien beim RoBus-Konzept. Die StUB dient insbe-
sondere auch der besseren Anbindung der HerzoBase an Herzogenaurach und Erlangen. 
Der Ostast der StUB entlang des Schwabachtals führt zu einem attraktiveren ÖPNV auf der 
Achse Buckenhof / Uttenreuth. Um Parallelverkehre zu vermeiden, enden die bisher direkt 
nach Erlangen verkehrenden Busse aus Neunkirchen a.Br. und Eckental künftig an der End-
haltestelle der StUB in Uttenreuth. 

7) Können mit dem RoBus-Konzept vergleichbare Effekte erreicht werden wie mit der StUB? 
Die im RoBus-Konzept unterstellten Durchmesserlinien bieten vergleichbare umsteigefreie 
Fahrbeziehungen wie die StUB an. Allerdings sind der Fahrkomfort und die Verständlichkeit 
des Netzes bei Schienenverkehrssystem generell höher. Daher können mit einer Straßenbahn 
bei einem identischen Angebot dank des sog. „Schienenbonus“ i.d.R. 10 % höhere Fahrgast-
zahlen erreicht werden als mit einem Bus. 

8) Sind in Erlangen entlang der StUB-Trassen noch Gebiete für zusätzliche Bauflächen vorhan-
den? 
Die Ziele der baulichen Entwicklung sind im Flächennutzungsplan 2003 dargestellt. Die Stadt 
Erlangen verfügt dabei vor allem im Stadtteil Büchenbach noch über Bauflächenreserven. 
Nach der aktuell im Verfahren befindlichen 17. Änderung des Flächennutzungsplans soll dort 
eine Baufläche für ca. 920 Einwohner nördlich der Häuslinger Straße entwickelt werden. Die 
StUB würde diese Baufläche direkt erschließen. 
Aufgrund landschaftlicher Restriktionen (Bannwald, Talräume) sind ansonsten in vielen Berei-
chen des Stadtgebiets keine zusätzlichen Bauflächen entlang der StUB realisierbar. 

9) Sind in Erlangen im Bereich der besiedelten Gebiete entlang der StUB-Trassen noch Bereiche 
für eine Nachverdichtung vorhanden? 
Im städtischen Baulandkataster Wohnen werden Baulücken und Grundstücke mit Potenzialen 
für eine intensivere Nutzung aufgezeigt. Unbebaute Flächen für die Innenentwicklung sind im 
Stadtgebiet kaum mehr vorhanden. Ein gewisses Potenzial für eine weitere bauliche Verdich-
tung ist durch Umnutzungen und Nachverdichtungen gegeben. Durch die Lage an einem 
hochwertigen ÖPNV-Angebot kann eine Nachverdichtung für die Eigentümer interessant wer-
den. 

10) Welche Potenziale für Siedlungsentwicklungen entlang der StUB-Trasse bestehen in Nürn-
berg, Herzogenaurach und der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth? 
Hier bestehen, im Vergleich zu Erlangen, insgesamt größere Entwicklungspotenziale. Laut 
Flächennutzungsplan Herzogenaurach sind im Norden der Stadt und im Bereich der Herzo-
Base entlang der StUB umfangreiche Bauflächen für Wohnen und Gewerbe geplant. 
Laut Nürnberger Flächennutzungsplan sollen im Stadtteil Boxdorf vor allem Gewerbeflächen 
und in geringerem Umfang Wohnbauflächen an der StUB-Trasse entwickelt werden. 
In Spardorf liegt die Konversionsfläche der ehemaligen Ziegelei direkt an der geplanten Tras-
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se, weitere Bauflächen im Einzugsbereich der StUB sind laut gemeindlichem Flächennut-
zungsplan im Norden von Uttenreuth vorgesehen. 

11) Welche Eingriffe in Natur und Landschaft sind mit der StUB verbunden? 
Soweit die StUB außerhalb der bisherigen Verkehrsflächen geführt wird, sind damit Eingriffe in 
die Natur verbunden. Dies betrifft vor allem die Querung des Regnitztals (Kosbacher Brücke) 
und die Strecke in der Brucker Lache. Im Stadtgebiet werden auch Grünflächen und Straßen-
bäume vom Bau der StUB betroffen sein. Diese Eingriffe werden im Verfahren ausgeglichen. 

12) Bleibt der alte Baumbestand an der Nürnberger Straße erhalten? 
Der Baumbestand in der Nürnberger Straße soll bei der Planung so weit als möglich berück-
sichtigt und erhalten werden. Ohne weitergehende Trassenuntersuchungen und Detailplanun-
gen kann derzeit aber keine abschließende Aussage hierzu getroffen werden. 

13) Welche Ausgleichsflächen werden benötigt, welche Konsequenzen hat dies für die betroffe-
nen Landwirte? 
Die mit dem Bau der StUB verbundenen Eingriffe müssen nach Naturschutzrecht ausgegli-
chen, bzw. ersetzt werden. Soweit die Rodung von Wald erforderlich wird, müssen dafür Er-
satzflächen neu aufgeforstet werden. Außerdem können Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz 
bestimmter Tierarten, z.B. Vögel, erforderlich werden. 
Für den Ausgleich werden möglichst Flächen gesucht werden, die mehrere dieser Funktionen 
miteinander vereinen können. Da noch keine detaillierte Trassenplanung vorliegt, können der-
zeit der Umfang und die räumliche Lage möglicher Ausgleichsmaßnahmen noch nicht benannt 
werden. 

14) Wie wichtig ist die StUB als Standortfaktor für Unternehmen? Wird ein Beitrag zur Stabilisie-
rung des Wirtschaftsraums geleistet? 
Die Erreichbarkeit – auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln – ist ein wichtiger Standortfaktor vor 
allem für beschäftigungs- und publikumsintensive Betriebe Dies belegen auch aktuelle Unter-
suchungen des VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) und des DIHT. Bei guter 
ÖPNV-Anbindung können z.B. Flächen und Kosten für Stellplätze eingespart werden. Nicht 
zuletzt trägt die Entlastung der Straßen dazu bei, dass der Wirtschaftsverkehr reibungsloser 
abgewickelt werden kann. Die bereits erkennbare Überlastung des Straßennetzes würde da-
gegen die weitere positive Entwicklung des Wirtschaftsraums beeinträchtigen. 

15) Welche Vorteile bietet die StUB den Studierenden und Mitarbeitern der Universität Erlangen- 
Nürnberg und der Georg-Simon-Ohm-Hochschule (GSO)? 
Die StUB verbindet unter anderem Erlangen mit Nürnberg. In Erlangen werden die wichtigsten 
Universitätsbereiche (Innenstadt, Langemarckplatz, Südgelände) mit der StUB verbunden. 
Wenn in Nürnberg die im dortigen Nahverkehrsentwicklungsplan geplanten Streckennetzer-
gänzungen „nördliche Altstadtquerung“ und „Tram über GSO-Campus“ in Ergänzung des vor-
handenen Streckennetzes verwirklicht werden, können auch die Nürnberger Hochschulstand-
orte (WiSo in der nördl. Altstadt, GSO-Campus und EWF Fliegerstraße) angebunden werden. 
Dann könnten mit einer einzigen Linie (Hochschullinie) alle Hochschulstandorte in Erlangen 
und Nürnberg umsteigefrei verbunden sein. Dies verspricht ein hohes Fahrgastpotential, da 
viele Studenten und z. T. auch Mitarbeiter zwischen den einzelnen Standorten pendeln müs-
sen. 

 
Themenbereich Verkehrsplanung 
1) Welchen Nutzen-Kosten-Indikator hat die StUB? 

Für das aktuell berechnete T-Netz der StUB mit Endpunkten Nürnberg, Herzogenaurach und 
Uttenreuth wurde in der Standardisierten Bewertung ein Nutzen-Kosten-Indikator von 1,10 
ermittelt. Sie ist damit als gesamtwirtschaftlich sinnvoll und grundsätzlich förderfähig einge-
stuft. 

2) Wie ist der aktuelle Planungsstand? 
Die konzeptionellen, trassierungstechnischen und finanziellen Planungen entsprechen einer 
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Machbarkeitsstudie. Die Standardisierte Bewertung ist abgeschlossen, der Abschlussbericht 
wird noch im Juli vorgelegt. Die planerischen und formellen Voraussetzung für den Antrag 
beim Bundesverkehrsministerium, das Projekt auf die Liste der förderfähigen Projekte nach 
Bundes-GVFG zu setzen, sind hierfür erfüllt. 

3) Ab wann würde die StUB gebaut werden, wann in Betrieb gehen? 
In der Standardisierten Bewertung wird davon ausgegangen, dass mit dem Bau der StUB 
2015 begonnen und der Betrieb im Jahre 2019 aufgenommen wird. Diese Termine sind darauf 
abgestimmt, dass das Förderprogramm des Bundes nach aktuellem Kenntnisstand im Jahr 
2019 ausläuft. Eine Aktualisierung dieses Zeitplanes ist im Rahmen der Detailplanung vorge-
sehen. 

4) Wann könnte der RoBus realisiert werden? 
Die Einrichtung des RoBus ist von der Realisierung der Kosbacher Brücke als zentralem Inf-
rastrukturelement beider Verkehrssysteme (StUB und RoBus) abhängig. Die Brücke wird, al-
lein wegen ihrer geringeren Kosten, kurzfristiger realisierbar sein als die übrige StUB-
Infrastruktur. Daher ist es grundsätzlich auch vorstellbar, den RoBus als Vorlaufbetrieb bis zur 
Inbetriebnahme der StUB einzurichten. 

5) Wann und wie wird die Öffentlichkeit im Rahmen der Planung beteiligt? 
Das Streckennetz der StUB wird auf Erlanger Stadtgebiet in mehreren Planungs- bzw. Bauab-
schnitten realisiert. Bürgerinnen und Bürger werden jeweils durch frühzeitige Information und 
Möglichkeit zur Äußerung in den Planungsprozess eingebunden. Diese Einbindung wird zu 
gegebener Zeit und in geeigneter Form neben den bisherigen Beteiligungen (z. B. in Form von 
Bürgerversammlungen und Internetforum) weitergeführt. 

6) Kann die in der Standardisierten Bewertung unterstellte Trasse noch variiert werden? 
Die Trasse ist mit den vorliegenden Planungen grundsätzlich festgelegt. Mit der Detailplanung 
für die Lage der StUB im Straßenraum wurde allerdings noch nicht begonnen, sie kann folg-
lich noch variiert werden. 
Sollten sich im weiteren Planungsprozess größere Veränderungswünsche (z. B. Führung der 
StUB über alternative Straßenzüge oder Einfügung von Tunnelabschnitten) ergeben, wäre ei-
ne sogenannte Sensitivitätsuntersuchung durchzuführen. Damit kann überprüft werden, ob der 
Nutzen-Kosten-Indikator auch unter den neuen Randbedingungen weiterhin über 1,0 bleibt. 

7) Muss von der StUB zur Weiterfahrt in der Nürnberger Straßenbahn umgestiegen werden? 
Nein, die StUB ist voll integriert in das Nürnberger Straßenbahnsystem.  

8) Kann das T-Netz später noch ergänzt werden? 
Eine spätere Ergänzung, z. B. um den Abschnitt Herzogenaurach „Am Bahnhof“- Herzogenau-
rach Fachklinik oder Uttenreuth – Neunkirchen bzw. Eschenau, ist grundsätzlich vorstellbar. 
Allerdings müssten diese Außenäste dann separat einer Standardisierten Bewertung unterzo-
gen werden bzw. aus anderen Fördermitteln oder ohne Zuschüsse realisiert werden. 

9) Wie ist das regional optimierte Busnetz, also das RoBus-Netz aufgebaut? 
Beim RoBus-Netz gibt es zum einen ein Kernnetz, welches im dicht befahrenen Takt bedient 
wird und welches von der Struktur und Linienführung im wesentlichem dem StUB-Netz ent-
spricht. Zum anderen gibt es auch beim RoBus ein ergänzendes Netz, welches den Rest des 
Stadt- bzw. Landkreisgebietes abdeckt. Der Entwurf dieses Netzes folgte dem gleichen 
Grundgedanken wie der des StUB-Netzes: Es werden, wo immer dies möglich ist, Durchmes-
serlinien geschaffen, die nicht in der Innenstadt enden. Dadurch werden notwendige Umstei-
gevorgänge im Netz reduziert und Bus-Parallelfahrten (z. B. in der Goethestraße) vermieden. 

10) Welche Fahrzeitverbesserungen bringt die StUB? 
Da die StUB im Vergleich zum Bus einen hohen Streckenanteil mit eigenem Gleiskörper be-
sitzen wird, ist im Zusammenspiel mit einer konsequenten Bevorrechtigung an Lichtsignalan-
lagen eine Fahrzeitreduzierung im Minutenbereich im Vergleich zum heutigen Busbetrieb 
möglich. Vor allem wird aber die Verspätungsanfälligkeit zu Verkehrsspitzen reduziert (Der 
Bus steht häufig zusammen mit dem MIV im Stau.). 
Die mit Abstand größte Fahrzeitverkürzung ergibt sich aber durch den Bau der Kosbacher 
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Brücke, wodurch die StUB ebenso wie die Buslinien, die diese mitbenutzen werden, einen be-
achtlichen Zeitvorteil im Vergleich zur heutigen umwegigen Fahrt in die Innenstadt über Dech-
sendorfer bzw. Büchenbacher Damm erhalten werden. 

11) Welche Konsequenzen hat die StUB für die übrigen Verkehrsarten entlang der Trasse?  
Nur an wenigen Stellen müssen Fahrspuren für den MIV entfallen. Wo dies aus Leistungsfä-
higkeitsgründen für den MIV notwendig ist und sonst kein Raum zur Verfügung steht, können 
auch gemeinsame Fahrspuren für den MIV und die StUB angeordnet werden. Generell wer-
den eher Verbesserungen für den MIV erwartet, da durch den Umstieg von Verkehrsteilneh-
mern auf die StUB gerade die wichtigen und stauanfälligen Haupteinfallsstraßen nach Erlan-
gen entlastet werden. 
Bestehende Anlagen für den Fußgänger- bzw. den Radverkehr können generell auch bei Rea-
lisierung der StUB erhalten bleiben. Radfahrer müssen allerdings bezüglich des sicheren 
Überquerens von Rillenschienen sensibilisiert werden. 

12) Wie stark nimmt der Motorisierte Individualverkehr (MIV) innerhalb des Stadtgebiets Erlangen 
ab, wenn die StUB gebaut wird? 
Nach internen Berechnungen der Verwaltung in Abstimmung mit dem VGN ergäbe sich für 
den ÖPNV beim Konzept RoBus voraussichtlich ein Zuwachs von ca. 9 % beim ÖPNV-
Gesamtverkehr, bei der StUB von ca. 16%. Unter der Annahme von 14 % ÖPNV und 62 % 
MIV am Erlanger Gesamtverkehr (aus Verkehrsentwicklungsplan Erlangen 2005) würden die 
durch die StUB vom MIV 10.930 verlagerten Fahrten eine MIV-Reduzierung von 3 % bedeu-
ten. Durch den RoBus würden 6.610 Fahrten vom MIV auf den ÖPNV verlagert, was einer 
MIV-Reduzierung von 1,8 % entsprechen würde. 

13) Wie stark werden die Straßen entlastet? Zu welchen Zeiten? 
Die Wirkung der StUB für die einzelnen Straßen im Stadtgebiet ist sehr unterschiedlich. Paral-
lel zu den StUB-Achsen treten verständlicherweise die größten Entlastungswirkungen auf. 
Dies ist besonders begrüßenswert, da auf diesen Relationen derzeit zu den Spitzenzeiten die 
größten Probleme des Erlanger Verkehrsnetzes gegeben sind (Talübergänge, Staatsstraße 
2240 aus Richtung Buckenhof, B4 aus Richtung Nürnberg). Die stärkste Entlastung wird im 
Berufsverkehr erwartet, da hier die Bereitschaft für die Entscheidung zugunsten des ÖPNV bei 
der Wahl des Verkehrsmittels generell am höchsten ist. 
Detailanalysen sind im Rahmen der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Erlan-
gen, basierend auf dem derzeit in Erstellung befindlichen Verkehrsmodell Erlangen, vorgese-
hen. 

14) Kann der Gleiskörper gequert / überfahren werden? 
Ein straßenbündiger Gleisköper (Gleise in der Fahrbahn) kann überall gequert werden. Dort 
wo die StUB einen eigenen Bahnkörper erhält, kann nur an dafür vorgesehenen Überque-
rungsstellen gequert werden. Diese werden mindestens an jeder Kreuzung eingerichtet. 
Daneben werden separate Fuß-/Radfahrer-Querungsmöglichkeiten eingerichtet. Die Zufahrt 
zu den anliegenden Grundstücken muss grundsätzlich gewährleistet sein. 

15) Wie ist die Verkehrsführung am Bahnhof/Großparkplatz vorgesehen? Entfallen Parkplätze? 
Es ist noch keine endgültige Entscheidung für eine konkrete Linienführung in diesem Bereich 
getroffen worden. Auch ist noch nicht entschieden, ob in diesem Bereich eine Zwischenwen-
deschleife angeordnet wird. Je nach gewähltem städtebaulichem Gesamtkonzept könnten 
Parkplätze entfallen oder in einem Parkhaus gebündelt werden. Der gesamte Bereich Groß-
parkplatz ist derzeit untergenutzt und wird eine Entwicklung erfahren. 

16) Mit welchen Lärmbelastungen ist zu rechnen (Kurvenfahrten)? 
Moderne Straßen-/Stadtbahnen sind im Vergleich zu ihren historischen Vorbildern sehr leise. 
Insbesondere durch technologische Innovationen an Fahrzeugen und Fahrweg konnte das 
von früher bekannte „Rumpeln“ auf den Gleisen fast vollständig eliminiert werden. Auch die 
neue Oberbauform „Rasengleis“ trägt zur zusätzlichen Dämpfung des Geräuschpegels bei. 
Lediglich bei Kurvenfahrten lässt sich das „Kurvenquietschen“ nicht ganz vermeiden. Aller-
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dings ist auch hier durch das sogenannte „Kurvenschmieren“ eine bedeutende Reduktion 
möglich. 

17) Ist die StUB lauter als der Bus? 
Da die StUB elektrisch angetrieben wird, entfallen Motorengeräusche weitgehend, so dass die 
StUB leiser ist. Lediglich bei Kurvenfahrten wird die StUB etwas mehr Geräusche entwickeln 
als der Bus. 

18) Wie ist die Verknüpfung mit dem Bus und der S-Bahn/DB vorgesehen (inkl. Tarife)? 
Die StUB-Haltestelle am Bahnhof ist an der Westseite der Bahnhofsunterführung vorgesehen 
und kann dort auf kurzem Wege erreicht werden. 
Die StUB kann, wie alle öffentlichen Verkehrsmittel im Großraum Nürnberg, mit den Fahr-
scheinen des VGN-Gemeinschaftstarifes benutzt werden, so dass beim Umsteigen von der 
Eisenbahn in die StUB und umgekehrt kein neuer Fahrschein gekauft werden muss. 

19) Welche Fahrzeuge kommen zum Einsatz? 
Es kommen Fahrzeuge zum Einsatz, die mit denen der heutigen Nürnberger Straßenbahn 
kompatibel sind, damit eine durchgehende Fahrt über die Stadtgrenze und ein Mitbenutzen 
der Nürnberger Werkstatteinrichtungen möglich ist. 

20) Erfolgt eine Koordination mit anderen Baumaßnahmen (DB, Autobahn)? 
Sobald eine konkrete Trassierungsplanung für die StUB vorliegt, kann diese mit den Planun-
gen der anderen Vorhabensträger von Verkehrsprojekten im Erlanger Bereich koordiniert wer-
den. 

21) Müssen der Bereich „Erlangen-ARCADEN“ umfahren werden? 
Bei der in der Informationsveranstaltung am 12.06.2012 vorgestellten Planung mit Umfahrung 
der „Erlangen-Arcaden“ handelte es sich nur um eine von mehreren Trassierungsvarianten. 
Alternativ könnte z.B. auch eine eingleisige Führung von der Nürnberger Straße in die Hen-
kestraße realisiert werden. Eine Entscheidung über die Linienführung ist in diesem Bereich 
noch nicht getroffen, sondern soll erst im Rahmen der Detailplanungen geklärt werden. 

22) Muss das „Haundörfer Löchla“ für die StUB ausgebaut werden? 
Nein, die StUB-Trasse ist südlich von Häusling geplant (s. Flächennutzungsplan Erlangen 
2003). Dort ist für die StUB ein separates Kreuzungsbauwerk mit der Autobahn vorgesehen. 

23) Kann die StUB im Zentrum unterirdisch geführt werden? 
Eine unterirdische Führung ist grundsätzlich denkbar. Allerdings könnte sich in Folge der dafür 
anfallenden wesentlich höheren Baukosten eine Verschlechterung des Nutzen-Kosten-
Indikators ergeben, der bei einer solch wesentlichen Planungsänderung zumindest in Form 
einer Sensitivitätsanalyse neu ermittelt werden müsste. Auf jeden Fall entstünden deutlich hö-
here Folgekosten als bei einer oberirdischen Führung augrund der Rolltreppen, Aufzüge, Be-
leuchtung und aufwändigen Brandschutzvorrichtungen. Außerdem sind Standorte für die An-
ordnung der städtebaulich nicht unproblematischen Rampen (Länge schätzungsweise 150-
200 m) zu finden. 

24) Darf der MIV / Radverkehr über die Kosbacher Brücke geführt werden? 
Der MIV darf nicht über die Kosbacher Brücke geführt werden, da die Verkehrsprognosen für 
den ÖPNV (StUB und Busverkehre) auf dem Reisezeitvorteil für den ÖPNV durch die Brücke 
basieren. Eine Freigabe für den MIV würde die Ergebnisse der Standardisierten Bewertung 
erheblich verändern, die Gewährung von Zuschüssen wäre voraussichtlich auch nachträglich 
gefährdet. 
Eine Freigabe für den Radverkehr gefährdet die Zuschussfähigkeit der StUB nicht, dessen 
Freigabe ist daher zulässig und sinnvoll. 

25) Können Fahrräder in der StUB bzw. im RoBus mitgenommen werden? 
Grundsätzlich gilt für beide Verkehrsmittel die Regel des VGN, dass Fahrräder rund um die 
Uhr mitgenommen werden dürfen. Allerdings gilt die Einschränkung, dass noch genügend 
Platz im Fahrzeug vorhanden sein muss. Daher kann zu den Hauptverkehrzeiten eine Fahr-
radmitnahme teilweise nicht möglich sein. Da in einem Straßenbahnzug wesentlich mehr 
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Mehrzweckflächen zum Abstellen von Rollstühlen, Kinderwagen, Fahrrädern usw. vorhanden 
sind, ist bei der StUB die Wahrscheinlichkeit höher bei starker Besetzung noch einen Platz für 
sein Fahrrad zu bekommen als beim RoBus. 

26) Kann nicht alternativ zur StUB eine Taktverdichtung der S-Bahnverbindung Nürnberg-Fürth-
Erlangen, z.B. auf einen 10-Minuten-Takt, bei der DB durchgesetzt werden? 
Die StUB ergänzt die S-Bahn als eigenes Verkehrssystem, das schnellere und komfortablere 
Fahrbeziehungen (z.B. Erlanger Osten nach Nürnberger Norden) als das bisherige Busnetz 
anbietet. Ein dichterer Takt auf der S-Bahn wäre daher für die meisten Fahrgäste der StUB 
nicht nutzbar. 
Eine Taktverdichtung auf der S-Bahn ist außerdem nur mit unverhältnismäßig hohen Investiti-
onskosten realisierbar, da die Gleisanlagen der S-Bahn nur maximal einen 20-Minuten-Takt 
erlauben. Dies ist auf die weitgehend eingleisige Streckenführung (vor allem zwischen Nürn-
berg und Fürth) mit kurzen Begegnungsabschnitten zurückzuführen, mit der der Takt bereits in 
der Planung langfristig festgelegt wurde. 

27) Wie hoch ist das Pendleraufkommen aus dem Fürther Stadtgebiet im Vergleich zu Nürnberg? 
Und wäre es nicht sinnvoller, die S-Bahnverbindung zu stärken und damit neben Nürnberg 
auch noch Fürth gut anzubinden? 
Die Zahl der Berufspendler zwischen Erlangen und Nürnberg ist mehr als dreimal so groß wie 
die zwischen Erlangen und Fürth (4.872 Ein- und Auspendler zu 15.762 (Stand: 06/11)). Hinzu 
kommt eine deutlich größere Anzahl von Studenten, die zwischen Erlangen und Nürnberg 
pendeln, als zwischen Erlangen und Fürth (s. oben). 
Im Vergleich zum früheren Zustand (2 Züge/h) ist die Zugverbindung von Nürnberg über Fürth 
nach Erlangen mit Aufnahme des S-Bahnbetriebs 2010 auf 3 Züge/h bereits wesentlich ge-
stärkt werden. Mit Vollinbetriebnahme der S-Bahn wird eine weitere Stärkung auf 4 Züge/h er-
folgen. Eine größere Zugfrequenz wäre auf dieser Strecke nicht angemessen, u. a. deshalb, 
weil ein S-Bahn- oder Regionalexpress-Zug erheblich mehr Fahrgäste aufnehmen kann als 
ein Straßenbahnfahrzeug der StUB. 

28) Kann die StUB zum Nürnberger Flughafen geführt werden? 
Die Auswirkungen eines Abzweiges vom südlichen StUB-Ast Erlangen-Nürnberg zum Flugha-
fen sollen ab Herbst 2012 im Rahmen der weiteren vertieften Planungen vom Gutachter un-
tersucht werden. 

29) Ist die StUB eine S-Bahn oder eine Straßenbahn? 
Wegen der notwendigen Kompatibilität mit der Nürnberger Straßenbahn wird auch die StUB 
nach der Betriebsordnung für Straßenbahnen (BoStrab) verkehren und wird auch mit gleichar-
tigen Fahrzeugen ausgestattet. Allerdings kann anders als im Stadtnetz von Nürnberg auf den 
Außerortsabschnitten der StUB die nach BoStrab zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
70 km/h zugelassen werden.  

30) Werden Fahrzeuge und Stationen der StUB barrierefrei ausgeführt? 
Ja, die Barrierefreiheit ist ein wichtiges Kriterium für die Förderfähigkeit eines ÖPNV-
Vorhabens nach GVFG.  

31) Werden in Erlangen nach Eröffnung der StUB weiterhin Stadtbuslinien verkehren? 
Ja, es wird nach wie vor zusätzlich zur StUB ein ergänzendes Bus-Netz betrieben. 

32) Dürfen Busse parallel zur StUB geführt werden? 
Für eine wirtschaftliche Auslastung der StUB sollen Parallelverkehre soweit wie möglich ver-
mieden werden. Zur Vermeidung von Umsteigezwängen, die zu Fahrgastverlusten führen, 
sind Parallelverkehre (z.B. aus Büchenbach) aber auch weiterhin vorgesehen. Das endgültige 
Busnetz soll, in Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben und der Bürgern, basierend auf dem 
aktuell beauftragten Verkehrsmodell für den Verkehrsentwicklungsplan Erlangen, im Rahmen 
des Zuschussantrages im Detail konzipiert werden. 

33) Wird die Kosbacher Brücke auch für den MIV benutzbar sein? 
Nein (s. oben) 
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34) Kann das illegale Befahren der Kosbacher Brücke durch den MIV verhindert werden? 
Ja, dies kann durch technische Einrichtungen verhindert werden. 

35) Wie flexibel sind die Systeme StUB bzw. RoBus bezüglich Fahrtroutenänderungen, Baustel-
lenumleitungen, Störungen usw? 
Ein Busnetz ist immer flexibler als ein Schienenverkehrsmittel, sowohl was das langfristige 
Ändern der Linienführung anbelangt, als auch bei kurzfristigen Umleitungen. Für ein Straßen-
bahnnetz muss es für den Notfall möglich sein, auf Busse für einen Schienenersatzverkehr 
zuzugreifen. Allerdings muss der Straßenbahnbetreiber dafür nicht unbedingt einen eigenen 
Fahrzeugpool vorhalten. 
Die Gefahr von langfristig notwendigen Änderungen der Linienführung wird beim StUB-Netz 
nicht gesehen, da keine wesentlichen Strukturveränderungen im Bereich der StUB-Achsen zu 
erwarten sind. 

36) Wird in der Wirtschaftlichkeitsberechnung für den RoBus auch der für ihn notwendige Stra-
ßenunterhalt berücksichtigt? 
Nein, auch bei der StUB würde weiterhin ein umfangreiches ergänzendes Busnetz betrieben 
werden, dessen Infrastrukturkosten nicht in Rechnung gestellt werden. Dadurch, dass die Li-
nien direkter geführt werden können, ergeben sich zudem nicht nur bei der StUB sondern 
auch beim RoBus teilweise sogar Entlastungen von Straßen im Vergleich zu heute. 

37) Werden Park&Ride-Anlagen an den StUB-Haltestellen geschaffen? 
Park&Ride lohnt sich erfahrungsgemäß nur dann, wenn die Fahrtstrecke mit dem ÖPNV zum 
Ziel noch relativ groß ist. Insofern werden solche Anlagen vorrangig im Umland angeordnet 
werden (ein möglicher Standort wäre z. B. Uttenreuth). Konkrete Entscheidungen darüber, ob 
und wo solche Anlagen angeordnet werden, sind noch nicht getroffen. 

38) In welchem Takt wird die StUB verkehren? 
Tagsüber ist an Werktagen auf allen Ästen ein 10-Minutentakt vorgesehen, in der Spätver-
kehrszeit (auch am Sonntag) ein 20-Minutentakt. Lediglich die Außenstrecke von Büchenbach 
nach Herzogenaurach wird jeweils im halben Takt, also 20-Minutentakt bzw. 40-Minutentakt 
bedient. 

39) Insbesondere im Erlanger Westen sind große Bereiche mit dichter Wohnbevölkerung vorhan-
den, die nicht im direkten Einzugsbereich der StUB liegen. Welcher Vorteil ergibt sich durch 
die StUB für die dort lebenden Bürger? 
Da die Kosbacher Brücke außer von der StUB auch vom Bus mitbenutzt wird, ergeben sich 
auch bei den Buslinien, die diese Stadtbereiche an die Innenstadt anbinden, bedeutende 
Fahrzeitreduktionen. 

40) Gibt es auch Bereiche, in denen durch die Realisierung der StUB Nachteile zu befürchten 
sind? 
Ja, die Gemeinden östlich von Uttenreuth (also z. B. Weiher, Dormitz, Neunkirchen am Brand, 
Eschenau) sowie das Herzogenauracher Stadtgebiet westlich der Innenstadt (z. B. Atlantis, 
Fachklinik) haben heute direkte Fahrmöglichkeiten mit dem Bus nach Erlangen. Bei Realisie-
rung der StUB müsste auf der Fahrt aus diesen Gebieten nach Erlangen einmal vom Bus auf 
die StUB umgestiegen werden. Dies führt auf dem Ostast bei bestimmten Relationen zu län-
geren Gesamtreisezeiten als heute. 
Hierdurch und wegen der Unbequemlichkeit des Umsteigens hat der Gutachter für Fahrbezie-
hungen aus diesem Bereich auch geringe Fahrgastrückgänge prognostiziert. Beim RoBus-
Netz dagegen ist ein Umsteigen, genauso wie heute, nicht notwendig. 

41) Ist der RoBus für die Fahrbeziehung Erlangen-Nürnberg nicht klar im Nachteil, da immer in die 
Nürnberger Straßenbahn umgestiegen werden muss? 
Für das Erreichen von Zielen in Nürnberg entlang der Bucher Straße oder am Plärrer ist der 
RoBus wegen des aus Richtung Erlangen notwendigen Umsteigevorganges in der Tat im 
Nachteil. Dafür wird aber beim RoBus die heutige Linie 30/30E zum Flughafen verlängert, der 
damit in direkter Fahrt erreichbar sein wird. Außerdem kann hier in die U2 umgestiegen wer-
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den. Dies würde die Erreichbarkeit des Nürnberger Nordostens von Erlangen aus erheblich 
verbessern. 

42) Wo erhalte ich detaillierte Informationen zum RoBus? 
Ab dem 28.06.2012 wurden im Internet auf der Homepage des VGN ergänzend zu den Infor-
mationen zur StUB auch Informationen zum RoBus eingestellt. Man gelangt auf www.vgn.de 
dorthin über: 
„Download => Stadt-Umland-Bahn (StUB)“ 

43) Gibt es ein Diskussionsforum zum Thema StUB/RoBus im Internet? 
Ja, am 27.06.2012 startete ein Diskussionsforum auf der Homepage der Stadt Erlangen zu 
diesem Thema. Man gelangt auf www.erlangen.de dorthin über: 
„Leben in Erlangen => Verkehr/Fahrradstadt=>Stadt-Umland-Bahn (StUB) => Diskussionsfo-
rum „Stadt-Umland-Bahn (StUB)“ 
 

 
Themenbereich Organisation und Zeitschiene: 

1) Wie würde das weitere Vorgehen nach einem positiven Beschluss zur StUB sein? 
In Ergänzung zur Vorlage des UVPA/Stadtrat im Juli, die zeitlich mit der möglichen Entschei-
dung vom Bund zur grundsätzlichen Förderfähigkeit Mitte 2013 endet, würden folgende Schrit-
te geplant sein: 
 
Die Unterlagen zum Grundsatzbeschluss und das Gutachten mit der standardisierten Bewer-
tung wird an das Land Bayern/Wirtschaftsministerium (Terminplan ist mit Ref VII/4 und RvMfr 
bereits vereinbart) weitergeleitet. Diese prüft und gibt die Unterlagen als Anmeldung des Lan-
des beim Bund ab. Die positive Aufnahmerückmeldung des Bundes wird Mitte 2013 erwartet. 
 
Mögliche weitere zeitgleiche Schritte mit der Zielrichtung "In Betriebnahme 2019": 
 
1.Schritt  
Die Stadt wird sich eine Organisationsform mit den anderen Gebietskörperschaften geben 
(Eine Variante könnte der Gutachtervorschlag "Zweckverband" sein). In dieser werden die 
fachlichen, organisatorischen und finanziellen Belange abgewickelt . Dieses Vorgehen ist 
auch in den Beschlussvorlagen der anderen Partner enthalten. 
Bis Ende 2012 möglich 
 
2. Schritt 
Die Stadt einigt sich mit den anderen Gebietskörperschaften über einen Kostenteilungs-
schlüssel (Investition Betriebskostenteilung)(Verfahren läuft bereits) 
Bis Ende 2012 möglich 
 
Danach wird ein Finanzierungsmodell für die Gesamtmaßnahme in der neuen Organisations-
struktur erarbeitet mit den Unterbausteinen der einzelnen Finanzierung der beteiligten Ge-
bietskörperschaften. 
Dieses wird wieder Beschlüsse der Gebietskörperschaften benötigen; bis Ende 2012 möglich 
 
vorausgesetzt der positiven Entscheidung folgen die nächsten Schritte 2013: 
 
Dann würde eine Ausschreibung für die Vergabe von Planungsleistungen in Schritten bis zu 
einer Detailtiefe eines Planfeststellungsverfahrens vorbereitet. Die Kosten für die Planungs-
schritte müssen vor der Ausschreibung in den Haushalten vorhanden sein. Die Ausschreibung 
bedarf der Mittelbereitstellung der Planungskosten in Höhe der jeweils  ausgeschriebenen Be-
träge. Dabei ist auch ein Finanzierungsmodell und der zeitliche Ablauf beinhaltet. Im diesem 
zeitlichen Verlauf müssten die angedachten Planungsmittel bis zur Planfeststellungstiefe (Lph  
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4 Hoai) mit gesamt ca. 15 - 19 Mio. Euro vorliegen. Dies sind ca. 27-30% der Planungskosten 
die im Gesamtprojekt beinhaltet sind. (Siehe auch Frage 1 im Themenbereich Finanzierung) 
Diese sind für die weitere Bearbeitung des Förderantrag beim Bund notwendig (Freistaat und 
Bund erwarten mind. 1x im Jahr Rückkopplung des Maßnahmeträgers - Bund/Länder Ge-
spräch jeweils im Juli - auf Basis des Finanzierungsplanes), um auch die Kostenhöhe und den 
Mittelabfluss der Fördermittel von Seiten des Bundes und des Landes einschätzen zu können. 
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Anlage 7 

Frage: 
Welche Planungskosten kann die Stadt Erlangen in den nächsten Jahren/Schritten anneh-
men,  
wenn man die vom Gutachter vorgeschlagene Kreditfinanzierung außer acht lässt, sondern 
eine Eigenfinanzierung (ganz oder teilweise) anstrebt,  
wenn man die angegebenen Gesamtplanungskosten des Projektes auf die 3 Gebietskörper-
schaften nach dem Territorialprinzip (wird gerade verhandelt) für Erlangen, nach Gutachten 
derzeit 57%, aufteilt und  
wenn man in den nächsten 2 Jahren die Planung bis zur Förderantragstiefe (Angabe des 
Ministeriums Planfeststellungsreife Planunterlagen) komplett abarbeiten möchte (nach HOAI 
Lph 4 Ende)  
und wenn man von Planungskosten (Preisstand 2006 für standardisierte Bewertung) von 15-
19 Mio. Euro für Lph 1-4 ausgeht. 
 
Antwort: 
Die Frage kann nur mit sehr vielen Annahmen in der Berechnungsgrundlage beantwortet 
werden.  
Die Grundlage der Planungsleistungen ist in der HOAI geregelt und diese ist eine Honorar-
ordnung des Bundes. Die Planungskosten richten sich nach den anrechenbaren Baukosten.  
Bei einer unteren angenommenen Kostengröße von 15 Mio. Euro Planungskosten (Lph 1-4) 
müssten für eine europaweite Ausschreibung von Erlangen ein Anteil von 8,55 Mio. Euro 
aufgewendet werden. Bei einer hälftigen Aufteilung in 2 Jahren ergibt dies 
2013   4,275 Mio. Euro 
2014   4,275 Mio. Euro 
 
Bei einer oberen angenommenen Kostengröße von 19 Mio. Euro Planungskosten (Lph 1-4) 
müssten für eine europaweite Ausschreibung von Erlangen ein Anteil von 10,83 Mio. Euro 
aufgewendet werden. Bei einer hälftigen Aufteilung in 2 Jahren ergibt dies  
2013   5,415 Mio. Euro 
2014   5,415 Mio. Euro 
 
Dabei ist zu beachten, dass der Mittelabfluss später erfolgt, da die Gelder zwar zur Aus-
schreibung nachgewiesen werden müssen, die Auszahlung aber erst nach der erfolgten 
Erbringung der Teilleistungen erfolgt (Ausschreibungsdauer ½ Jahr bis ein Jahr + Erbringung 
der Leistung) 
Zudem ist die Annahme unterstellt, dass die Ausschreibung der Leistung reibungslos funkti-
oniert und im Zeitplan liegt sowie die Abarbeitung der Planung in diesem Zeitraum auch 
fachgerecht und personell leistbar sein wird. 
Zudem wird unterstellt, dass alle Planungsleistungen zu 100 % von Externen erstellt werden. 
 
Allg. Information zur HOAI: 
Die HOAI (Bundesgesetz) ist grundsätzlich in Leistungsstufen von Lph 1-9 (Verkehrsanla-
gen) aufgeteilt. Vom ersten Gedanken bis zur Objektübergabe und Kontrolle. 
Für die benötigte Planungstiefe ist die Lph 1-4 notwendig. Diese muss mit 52 % nach HOAI 
Verkehrsanlagen angesetzt werden. (1. Grundlagenermittlung 2 %, 2. Vorentwurf 15 %,  
3. Entwurfsplanung 30 % und 4. Genehmigungsplanung 5 %). Die Planungskosten werden 
aufgrund der anrechenbaren Baukosten sowie der Schwierigkeitsstufe des Bauwerkes ermit-
telt und verändern sich deswegen auch nach Planungsfortschritt. 
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Stadt-Umland-Bahn (StUB) Erlangen 

Folgekostenrechnung StUB-T-Netz (Reduktionsstufe Uttenreuth) 

Grundlagen der Folgekostenrechnung und Sensitivitätsbetrachtung 
 
 
 
 
1 Motivation für die Einführung der Folgekostenrechnung in das Standardisierte 

Bewertungsverfahren 

 
Mit der Version 2000 des Standardisierten Bewertungsverfahrens wurde von Seiten des Bundes 
und der Länder eine Folgekostenrechnung eingeführt, die den wenig aussagekräftigen betriebs-
wirtschaftlichen Indikator A der Vorgängerversionen ersetzt. Mit der Folgekostenrechnung soll-
ten die Aufgabenträger/Antragsteller, die ein Vorhaben zur Förderung anmelden, dazu gezwun-
gen werden, die Entscheidung über ein Investitionsvorhaben unter Beachtung der langfristigen 
Folgen auf das zu finanzierende Defizit der Infrastrukturbetreiber und Verkehrsunternehmen zu 
treffen. Bei den betrachteten Folgekosten handelt es sich insbesondere um  
 die Reinvestitionen in erneuerungspflichtige Anlagen, die nach derzeitigen Förderregularien 

nicht bezuschusst werden, und  
 die zusätzlichen Kostendeckungsfehlbeträge, die sich aus dem Saldo der mit einem Vorha-

ben verbundenen Mehrkosten für den ÖPNV-Betrieb und den Mehrerlösen ergeben. 
 
Die Ergebnisse der Folgekostenrechnung selbst beeinflussen die Förderwürdigkeit nicht. Die 
Zuwendungsgeber verlangen lediglich, dass die Grundsatzentscheidung über das Vorhaben in 
Kenntnis der Ergebnisse der Folgekostenrechnung getroffen wird.  
 
 
 
2 Struktur und Aufbau der Folgekostenrechnung 

 
Die Methodik der Folgekostenrechnung hat ein breites Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen 
mit jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu decken. Auf der einen Seite dieses Spekt-
rums sind SPNV-Vorhaben mit einer strengen Trennung zwischen 
 Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die als Antragsteller auftreten sowie als Eigentümer 

der Infrastruktur die Investitionen tätigen und für den Betrieb und die Reinvestitionen der 
Infrastruktur aufkommen, 

 Eisenbahnverkehrsunternehmen, die für den SPNV-Betrieb zuständig sind und je nach 
vertraglicher Gestaltung der SPNV-Bestellung (Netto- oder Brutto-Verträge) einnahmebe-
rechtig sind, sowie 
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 Aufgabenträgern SPNV, die die Leistungen bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen be-
stellen, und im Falle von Netto-Verträgen einnahmeberechtigt sind.  

 
Bei kommunalen Maßnahmen am anderen Ende des Spektrums ist lediglich die Aufgabenträ-
gerschaft der kommunalen Gebietskörperschaften eindeutig. In dieser Eigenschaft sind sie für 
den Ausgleich der Defizite der Verkehrsunternehmen (in Form von Verlustausgleichen oder 
Bestellerentgelten) verantwortlich. Die Zuordnung der Infrastruktur zu Aufgabenträgern und/oder 
Verkehrsunternehmen ist ortsspezifisch unterschiedlich. Auch die Frage der Zuordnung der Ein-
nahmenberechtigung (Verkehrsunternehmen und/oder Aufgabenträger) hängt von der spezifi-
schen örtlichen Situation ab.  
 
Angesichts dieser Vielfalt verschiedener Ausgestaltungsformen bei der Organisation des ÖPNV 
kann es sich bei der Folgekostenrechnung nicht um ein streng formalisiertes Verfahren handeln. 
Die Verfahrensanleitung der Standardisierten Bewertung definiert lediglich die Mindestinhalte für 
eine Folgekostenrechnung und gibt in Form der Mustertabellen einen Rahmen für die Darstel-
lung der Ergebnisse vor. Darüber hinaus sind die Verfahrensschritte für die Erstellung der Fol-
gekostenrechnung definiert: 
1. Definition der zu betrachtenden Vorhabenbeteiligten 
2. Identifikation der Zahlungsströme der einzelnen Vorhabenbeteiligten sowie der Zahlungs-

ströme untereinander 
3. Ermittlung / Prognose dieser Zahlungsströme  
4. Methodensammlung zur Aufbereitung dieser Zahlungsströme 
 
Die Folgekostenrechnung betrachtet dabei nur die originären Einnahme- und Ausgabeströme. 
Die Frage der spezifischen Finanzierung von Liquiditätslücken ist explizit nicht Gegenstand der 
Folgekostenrechnung. Hier wird über die kalkulatorische Verzinsung von eingesetztem Kapital in 
Anlehnung an gängige Investitionsrechenverfahren aus der Betriebswirtschaftslehre ein einfa-
cher Ansatz zur Berücksichtigung von Liquiditätsüberschüssen und -defiziten angewendet. 
 
 
 
3 Anmerkungen zur Folgekostenrechnung StUB-T-Netz 

 
Bei der vorliegenden Folgekostenrechnung wurden zwei Vorhabenbeteiligte betrachtet. Dabei 
handelt es sich zunächst um die Gruppe der Verkehrsunternehmen, die zu einem Vorhabenbe-
teiligen zusammengefasst wurden. Diese organisieren und finanzieren den ÖPNV-Betrieb auf 
der Infrastruktur, unterhalten diese und sind einnahmeberechtigt nach Einnahmeaufteilung der 
Fahrgelderlöse. In der Folgekostenrechnung werden sie durch Ansatz eines pauschalen Aus-
gleichsbetrags zur Abdeckung der mit der StUB verbundenen zusätzlichen Defizite erfolgsseitig 
neutral gestellt. Dieser Ausgleichsbetrag von 1,5 Mio. €/Jahr (Preisstand 2006) wurde so ermit-
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telt, dass die ausgewiesene Änderung des Betriebsergebnisse im Betrachtungszeitraum knapp 
eine „schwarze Null“ darstellt.  
 
Auf der anderen Seite wurden die Aufgabenträger zu einem „Zweckverband StUB“ zusammen-
gefasst. Dieser Zweckverband leistet die pauschalen Ausgleichsbeträge an die Verkehrsunter-
nehmen, ist Eigentümer der Infrastruktur und finanziert in dieser Eigenschaft sowohl die Erstin-
vestitionen als auch die Reinvestitionen in die Infrastruktur.  
 
Als verlässliche Prognosewerte für den „Zweckverband StUB“ können die jährlichen Cash-Flows 
aus den Einnahme- und Ausgabeströmen herangezogen werden. Darüber hinaus wird als griffi-
ge, vermittelbare Kennzahl die „Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum“ 

errechnet. Sie dient dazu, aus den insgesamt 42 Einnahmen-Ausgaben-Salden der einzelnen 
betrachteten Jahre einen „griffigen“ Wert zu ermitteln, der den jeweiligen Einnahmen und Aus-
gaben einer Gebietskörperschaft gegenübergestellt werden kann.  
 
 
 
4 Sensitivitätsbetrachtung zur Folgekostenrechnung im Hinblick auf die Realisie-

rungszeiträume des Vorhabens 

 
Im Rahmen einer Diskussion mit den Finanzverantwortlichen der drei beteiligten kommunalen 
Gebietskörperschaften (Stadt Erlangen, Landkreis Erlangen-Höchstadt und Stadt Nürnberg) 
wurde die Bitte geäußert, zu ermitteln, wie sich eine Veränderung der Realisierungszeiträume 
auf die Folgekostenrechnung auswirken würde. In diesem Zusammenhang stellt sich insbeson-
dere der in der bisherigen Folgekostenrechnung unterstellte Baubeginn 2015 im Hinblick auf den 
verbleibenden Planungszeitraum als kritisch dar. Es wurde vereinbart, die Folgen einer Verlän-
gerung  
 des Planungszeitraums auf sechs Jahre und 
 der Bauzeit auf sieben Jahre 
im Rahmen einer Sensitivitätsuntersuchung zur Folgekostenrechnung zu ermitteln. Bei dieser 
Sensitivitätsbetrachtung wurde unterstellt, dass auch nach dem Jahr 2019, in dem nach derzei-
tigem Gesetzesstand das GVFG-Bundesprogramm ausläuft, Fördermittel in Höhe von 80 % der 
förderfähigen Investitionen gewährt werden.  
 
Die Ergebnisse dieser sensitiven Folgekostenrechnung sind im Anhang dargestellt. Sie lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 
1. Durch die Verschiebung des Inbetriebnahmezeitraums steigen die Eigenanteile der Ver-

kehrsunternehmen an den Anschaffungskosten Busse, da die Zuwendungen nicht anteilig 
gewährt werden, sondern in festen Beträgen. Insofern fallen die Einsparungen durch ver-
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minderte Busleistungen höher aus, was den Ausgleichsbetrag an die Verkehrsunternehmen 
geringfügig auf 1,3 Mio. €/Jahr (Preisstand 2006) senkt.  

2. Der Kennwert „Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum“ für den 

„Zweckverband StUB“ steigt von 11,3 Mio. €/Jahr (Preisstand 2019) auf 13,3 Mio. €/Jahr 

(Preisstand 2025). Dies entspricht einer Zunahme um 17,7 %. Diese liegt nur leicht ober-
halb der unterstellten Preissteigerung im Zeitraum 2019 - 2025 von 16,0 %.  

 
Zusätzlich bestand der Wunsch, aufbauend auf dieser Sensitivitätsuntersuchung darzustellen, 
wie sich die Folgekostenrechnung ändert, wenn anstelle eines Kalkulationszinssatzes von 5 % 
der derzeit übliche kommunale Finanzzinssatz von 1,75 % unterstellt würde. In diesem Fall wür-
de sich der Ausgleichsbetrag an die Verkehrsunternehmen aufgrund der verbilligten Fahrzeugfi-
nanzierung um weitere 350 T€/Jahr (Preisstand 2006) verringern. Dies ist die einzige Änderung 

an den jährlichen Zahlungsströmen, die den „Zweckverband StUB“ betreffen. Die „Änderung des 

Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum“ für den „Zweckverband StUB“ belaufen sich un-
ter dieser Randbedingung eines deutlich niedrigeren Zinssatzes auf 8,0 Mio. €/Jahr (Preisstand 

2025). 
 
 
 

147/192



J
a
h

r

lf
d

. 
J
a
h

r

In
fl

a
to

r
(I

n
fl

a
ti

o
n

s
ra

te
 2

,5
%

 p
.a

.)

V
a
ri

o
b

a
h

n

G
e
le

n
k
b

u
s

R
e
g

io
n

a
lb

u
s

M
id

ib
u

s

S
ta

n
d

a
rd

b
u

s
s
e

S
u

m
m

e
In

v
e
s
ti

ti
o

n
e
n

Z
u

w
e
n

d
u

n
g

e
n

 V
a
ri

o
b

a
h

n
 

(2
5
%

)

G
e
le

n
k
b

u
s

R
e
g

io
n

a
lb

u
s

M
id

ib
u

s

S
ta

n
d

a
rd

b
u

s
s
e

Z
u

w
e
n

d
u

n
g

e
n

 B
u

s
s
e
 

(p
a
u

s
c
h

a
l)

Z
u

w
e
n

d
u

n
g

e
n

 V
a
ri

o
b

a
h

n
 

+
 B

u
s

Nutzungsdauer 30 12 12 12 12 12
Anzahl 11 -15.4 -1.1 -1.1 -13.2
Kosten je Fahrzeug in T€ 2 750 370 333 184 260
Investitionen in T€ -30 250 5 698 366 202 3 432 -20 551 7 563 -1 232 -67 -43 -739 -2 081 5 481

2006 0 1.000 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 1.025 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 2 1.051 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 3 1.077 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 4 1.104 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 5 1.131 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Planungsbeginn 2012 6 1.160 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 7 1.189 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 8 1.218 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 9 1.249 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 10 1.280 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baubeginn 2018 12 1.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 13 1.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 14 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 15 1.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 16 1.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 17 1.522 -18 412 3 468 223 123 2 089 -12 508 3 452 -370 -20 -13 -222 -624 2 828
2024 18 1.560 -23 590 4 443 286 158 2 676 -16 027 5 897 -616 -34 -21 -370 -1 041 4 857

Jahr der Inbetriebnahme 2025 19 1.599 -4 836 911 59 32 549 -3 285 2 418 -246 -13 -9 -148 -416 2 002
2026 20 1.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 21 1.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 22 1.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 23 1.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 24 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 25 1.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 26 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 27 1.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2034 28 1.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2035 29 2.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 30 2.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037 31 2.150 0 12 251 788 435 7 379 20 852 0 -1 232 -67 -43 -739 -2 081 -2 081
2038 32 2.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2039 33 2.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2040 34 2.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 35 2.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2042 36 2.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2043 37 2.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2044 38 2.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2045 39 2.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2046 40 2.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2047 41 2.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048 42 2.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2049 43 2.892 0 16 476 1 059 585 9 924 28 044 0 -1 232 -67 -43 -739 -2 081 -2 081
2050 44 2.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2051 45 3.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2052 46 3.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2053 47 3.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ende Betrachtung 2054 48 3.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

3 299 -10 874 -699 -386 -6 550 -15 210 -825 719 39 25 431 1 214 389
-825 719 39 25 431 1 214 389

Restwerte 
Anteilige Zuwendungen an den Restwerten 

Saldo Fahrzeugbedarf

Folgekostenrechnung für die VAG/EStW/Regionalbusverkehre

- Zahlungskalender für die jährlichen Investitionen in Fahrzeuge und für die Restwerte -

Folgekostenrechnung StUB T-Netz
Sensitivitätsrechnung zu verlängerten Realisierungszeiten
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Preisstand: 2006 Kalkulationszinssatz: 5.00%
Planungsbeginn: 01.01.2012 Inflationsrate: 2.50%
Baubeginn: 01.01.2018 Realzinssatz: 2.44%
Inbetriebnahme: 01.01.2025

Ende des Betrachtungszeitraums: 31.12.2054

Jahr lfd. Jahr

Investi-
tionen 

Fahrzeuge

Unter-
haltung 

Fahrzeuge

Energie Unterhaltung 
Infrastruktur

Personal Marketing 
und Vertrieb

Overheads
Zuwendungen 

Fahrzeuge
Ausgleichs-
zahlungen

Fahrgeldmehr-
einnahmen

Cash-Flow
Diskontie-

rungsfaktor 1)
Diskontierter 

Cash-Flow

Eckwerte -20 551 -1 101 265 -4 805 1 616 -195 51 1 300 2 601

in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ - in T€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2006 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.340 0
2007 1 1.025 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.276 0
2008 2 1.051 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.216 0
2009 3 1.077 1.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158 0
2010 4 1.104 1.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.103 0
2011 5 1.131 1.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050 0
2012 6 1.160 1.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0
2013 7 1.189 1.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.952 0
2014 8 1.218 1.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.907 0
2015 9 1.249 1.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.864 0
2016 10 1.280 1.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.823 0
2017 11 1.312 1.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.784 0
2018 12 1.345 1.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.746 0
2019 13 1.379 1.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.711 0
2020 14 1.413 1.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.677 0
2021 15 1.448 1.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.645 0
2022 16 1.485 1.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.614 0
2023 17 1.522 1.675 -12 508 0 0 0 0 0 0 2 828 0 0 -9 681 0.585 -5 660
2024 18 1.560 1.734 -16 027 0 0 0 0 0 0 4 857 0 0 -11 170 0.557 -6 220
2025 19 1.599 1.795 -3 285 -1 760 423 -7 682 2 584 -245 81 2 002 2 078 3 268 -2 537 0.530 -1 345
2026 20 1.639 1.857 0 -1 804 433 -7 874 2 649 -326 83 0 2 130 4 348 -360 0.505 -182
2027 21 1.680 1.923 0 -1 849 444 -8 070 2 715 -375 85 0 2 183 5 000 134 0.481 64
2028 22 1.722 1.990 0 -1 895 455 -8 272 2 783 -388 87 0 2 238 5 175 183 0.458 84
2029 23 1.765 2.059 0 -1 943 467 -8 479 2 852 -402 89 0 2 294 5 357 236 0.436 103
2030 24 1.809 2.132 0 -1 991 478 -8 691 2 924 -416 92 0 2 351 5 544 291 0.416 121
2031 25 1.854 2.206 0 -2 041 490 -8 908 2 997 -430 94 0 2 410 5 738 350 0.396 138
2032 26 1.900 2.283 0 -2 092 503 -9 131 3 072 -445 96 0 2 470 5 939 411 0.377 155
2033 27 1.948 2.363 0 -2 145 515 -9 359 3 148 -461 99 0 2 532 6 147 477 0.359 171
2034 28 1.996 2.446 0 -2 198 528 -9 593 3 227 -477 101 0 2 595 6 362 545 0.342 186
2035 29 2.046 2.532 0 -2 253 541 -9 833 3 308 -494 104 0 2 660 6 585 618 0.326 201
2036 30 2.098 2.620 0 -2 309 555 -10 079 3 391 -511 106 0 2 727 6 815 694 0.310 215
2037 31 2.150 2.712 20 852 -2 367 569 -10 331 3 475 -529 109 -2 081 2 795 7 054 19 546 0.295 5 772
2038 32 2.204 2.807 0 -2 426 583 -10 589 3 562 -548 112 0 2 865 7 300 859 0.281 242
2039 33 2.259 2.905 0 -2 487 597 -10 854 3 651 -567 115 0 2 937 7 556 948 0.268 254
2040 34 2.315 3.007 0 -2 549 612 -11 125 3 742 -587 117 0 3 010 7 820 1 042 0.255 266
2041 35 2.373 3.112 0 -2 613 628 -11 403 3 836 -607 120 0 3 085 8 094 1 140 0.243 277
2042 36 2.433 3.221 0 -2 678 643 -11 688 3 932 -628 123 0 3 162 8 377 1 244 0.231 288
2043 37 2.493 3.334 0 -2 745 659 -11 981 4 030 -650 126 0 3 241 8 671 1 352 0.220 298
2044 38 2.556 3.450 0 -2 814 676 -12 280 4 131 -673 130 0 3 322 8 974 1 466 0.210 308
2045 39 2.620 3.571 0 -2 884 693 -12 587 4 234 -697 133 0 3 405 9 288 1 586 0.200 317
2046 40 2.685 3.696 0 -2 956 710 -12 902 4 340 -721 136 0 3 491 9 613 1 711 0.190 326
2047 41 2.752 3.825 0 -3 030 728 -13 224 4 449 -746 140 0 3 578 9 950 1 843 0.181 334
2048 42 2.821 3.959 0 -3 106 746 -13 555 4 560 -772 143 0 3 667 10 298 1 981 0.173 342
2049 43 2.892 4.098 28 044 -3 184 765 -13 894 4 674 -799 147 -2 081 3 759 10 658 28 089 0.164 4 619
2050 44 2.964 4.241 0 -3 263 784 -14 241 4 791 -827 150 0 3 853 11 032 2 278 0.157 357
2051 45 3.038 4.390 0 -3 345 804 -14 597 4 910 -856 154 0 3 949 11 418 2 437 0.149 363
2052 46 3.114 4.543 0 -3 428 824 -14 962 5 033 -886 158 0 4 048 11 817 2 603 0.142 370
2053 47 3.192 4.702 0 -3 514 844 -15 336 5 159 -917 162 0 4 149 12 231 2 778 0.135 376
2054 48 3.271 4.867 -15 210 -3 602 865 -15 720 5 288 -949 166 389 4 253 12 659 -11 860 0.129 -1 528

Summe 1 866 -77 274 18 564 -337 239 113 447 -17 932 3 558 5 913 91 241 239 089 41 233 - 1 611

Barwert 1) -9 170 -20 177 4 847 -88 057 29 622 -4 482 929 4 513 23 824 59 762 1 611 -  -

1) bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns

Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T€: 3 038

Jahr 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

T€ 141 159 180 204 230 261 295

Folgekostenrechnung für die VAG/EStW/Regionalbusverkehre

Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum

Saldo Ausgaben Cash-Flow-Saldo
  Inflator

  (Inflationsrate 
2,5% p.a.)

Saldo Einnahmen
Preissteigerun

g Erlöse
  (2,5% +1.0% = 

3.5% p.a.)

Folgekostenrechnung StUB T-Netz
Sensitivitätsrechnung zu verlängerten Realisierungszeiten
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 Nutzungsdauer 2.5% 90 50 30 50 30 60 20 50 50 25 35 35 30 8 999 999 999 999 999
 Investitionen in T€ netto -29 040 -43 033 -29 005 -1 392 -3 014 -979 -842 -5 473 -41 202 -7 317 -36 463 -9 013 -6 564 -4 210 -16 418 -9 954 0 0 -243 919 -36 588 -280 507 -193 231 154 585

2006 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 1.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 2 1.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 3 1.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 4 1.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 5 1.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planungsbeginn 2012 6 1.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 122 -2 122 0 0
2013 7 1.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 175 -2 175 0 0
2014 8 1.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 458 -4 458 0 0
2015 9 1.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 569 -4 569 0 0
2016 10 1.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 684 -4 684 0 0
2017 11 1.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 801 -4 801 0 0

Baubeginn 2018 12 1.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 402 -3 515 -19 917 -12 994 10 395
2019 13 1.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 437 -3 603 -54 039 -39 956 27 703
2020 14 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51 698 -3 693 -55 390 -40 955 30 579
2021 15 1.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 523 -3 785 -60 308 -44 777 31 344
2022 16 1.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57 936 -3 880 -61 815 -45 896 32 127
2023 17 1.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55 673 -3 977 -59 649 -44 104 32 931
2024 18 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 043 -4 076 -42 119 -30 137 24 110

Inbetriebnahme 2025 19 1.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 195 -31 195 -24 713 39 540
2026 20 1.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2027 21 1.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2028 22 1.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2029 23 1.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 24 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2031 25 1.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2032 26 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2033 27 1.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 200 0 0 0 0 0 -8 200 -8 200 0 0
2034 28 1.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2035 29 2.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2036 30 2.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2037 31 2.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2038 32 2.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2039 33 2.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2040 34 2.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2041 35 2.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 991 0 0 0 0 0 -9 991 -9 991 0 0
2042 36 2.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2043 37 2.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2044 38 2.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2045 39 2.620 0 0 0 0 0 0 -2 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 206 -2 206 0 0
2046 40 2.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2047 41 2.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048 42 2.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2049 43 2.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 173 0 0 0 0 0 -12 173 -12 173 0 0
2050 44 2.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 686 -21 686 0 0
2051 45 3.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2052 46 3.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2053 47 3.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ende der Betrachtung 2054 48 3.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 515 0 0 20 107 0 0 0 5 165 0 0 0 0 0 26 787 26 787 - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Folgekostenrechnung für den "Zweckverband StUB"
- Zahlungskalender für die Investitionen StUB-Infrastruktur und für die Restwerte -

 Restwerte 
 Anteilige Zuwendungen an den Restwerten 

Folgekostenrechnung StUB T-Netz
Sensitivitätsrechnung zu verlängerten Realisierungszeiten
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Preisstand 2006

Planungsbeginn: 01.01.2012 Kalkulationszinssatz: 5.00%
Baubeginn: 01.01.2018 Inflationsrate: 2.50%
Inbetriebnahme: 01.01.2025 Realzinssatz: 2.44%
Ende des Betrachtungszeitraums:31.12.2054

Jahr lfd. Jahr

in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ - in T€

1 2 3 4 5 6 8 12 13 14
Eckwerte -243 919 -36 588 -1 300 154 585

0.025

2006 0 1.000 0 0 0 0 0 1.340 0
2007 1 1.025 0 0 0 0 0 1.276 0
2008 2 1.051 0 0 0 0 0 1.216 0
2009 3 1.077 0 0 0 0 0 1.158 0
2010 4 1.104 0 0 0 0 0 1.103 0
2011 5 1.131 0 0 0 0 0 1.050 0
2012 6 1.160 0 -2 122 0 0 -2 122 1.000 -2 122
2013 7 1.189 0 -2 175 0 0 -2 175 0.952 -2 071
2014 8 1.218 0 -4 458 0 0 -4 458 0.907 -4 043
2015 9 1.249 0 -4 569 0 0 -4 569 0.864 -3 947
2016 10 1.280 0 -4 684 0 0 -4 684 0.823 -3 853
2017 11 1.312 0 -4 801 0 0 -4 801 0.784 -3 761
2018 12 1.345 -16 402 -3 515 0 10 395 -9 522 0.746 -7 105
2019 13 1.379 -50 437 -3 603 0 27 703 -26 337 0.711 -18 717
2020 14 1.413 -51 698 -3 693 0 30 579 -24 811 0.677 -16 793
2021 15 1.448 -56 523 -3 785 0 31 344 -28 964 0.645 -18 670
2022 16 1.485 -57 936 -3 880 0 32 127 -29 688 0.614 -18 226
2023 17 1.522 -55 673 -3 977 0 32 931 -26 719 0.585 -15 622
2024 18 1.560 -38 043 -4 076 0 24 110 -18 009 0.557 -10 028
2025 19 1.599 -31 195 0 -2 078 39 540 6 267 0.530 3 323
2026 20 1.639 0 0 -2 130 0 -2 130 0.505 -1 076
2027 21 1.680 0 0 -2 183 0 -2 183 0.481 -1 050
2028 22 1.722 0 0 -2 238 0 -2 238 0.458 -1 025
2029 23 1.765 0 0 -2 294 0 -2 294 0.436 -1 001
2030 24 1.809 0 0 -2 351 0 -2 351 0.416 -977
2031 25 1.854 0 0 -2 410 0 -2 410 0.396 -954
2032 26 1.900 0 0 -2 470 0 -2 470 0.377 -931
2033 27 1.948 -8 200 0 -2 532 0 -10 732 0.359 -3 852
2034 28 1.996 0 0 -2 595 0 -2 595 0.342 -887
2035 29 2.046 0 0 -2 660 0 -2 660 0.326 -866
2036 30 2.098 0 0 -2 727 0 -2 727 0.310 -846
2037 31 2.150 0 0 -2 795 0 -2 795 0.295 -825
2038 32 2.204 0 0 -2 865 0 -2 865 0.281 -806
2039 33 2.259 0 0 -2 937 0 -2 937 0.268 -787
2040 34 2.315 0 0 -3 010 0 -3 010 0.255 -768
2041 35 2.373 -9 991 0 -3 085 0 -13 076 0.243 -3 177
2042 36 2.433 0 0 -3 162 0 -3 162 0.231 -732
2043 37 2.493 0 0 -3 241 0 -3 241 0.220 -714
2044 38 2.556 0 0 -3 322 0 -3 322 0.210 -697
2045 39 2.620 -2 206 0 -3 405 0 -5 611 0.200 -1 122
2046 40 2.685 0 0 -3 491 0 -3 491 0.190 -664
2047 41 2.752 0 0 -3 578 0 -3 578 0.181 -649
2048 42 2.821 0 0 -3 667 0 -3 667 0.173 -633
2049 43 2.892 -12 173 0 -3 759 0 -15 932 0.164 -2 620
2050 44 2.964 -21 686 0 -3 853 0 -25 539 0.157 -4 000
2051 45 3.038 0 0 -3 949 0 -3 949 0.149 -589
2052 46 3.114 0 0 -4 048 0 -4 048 0.142 -575
2053 47 3.192 0 0 -4 149 0 -4 149 0.135 -561
2054 48 3.271 26 787 0 -4 253 0 22 534 0.129 2 903

Summe -385 376 -49 335 -91 241 228 729 -297 222 - -152 116

Barwert 1) -233 114 -36 897 -23 824 141 718 -152 116 -

1) bezogen auf das Jahr des Planungsbeginns
2054 inkl Restwerte

Barwert bezogen auf das Jahr der Inbetriebnahme in T€: -286 838

Jahr 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055
T€ -13 270 -15 013 -16 986 -19 218 -21 744 -24 601 -27 834

Änderung des Betriebsergebnisses im Betrachtungszeitraum

Investitionen 
Fahrweg (ohne 

Planungs-
kosten)

Zuwendungen 
Fahrweg

Cash-Flow

Ausgleichs-
zahlungen an 

VAG/EStW/
Regionalbus-

verkehr

Diskontie-
rungsfaktor 

1)

Diskontierter 
Cash-Flow

  Inflator
  (Inflationsrate 

2,5% p.a.)
Planungs-

kosten

Saldo Ausgaben
Saldo 

Einnahmen

Folgekostenrechnung für den Zweckverband StUB

Cash-Flow-Saldo

Folgekostenrechnung StUB T-Netz
Sensitivitätsrechnung zu verlängerten Realisierungszeiten
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Stellungnahme des Referates für Wirtschaft und Finanzen zur Vorlage Stadt-Umland-
Bahn 
 

Auf die Aussagen der Kämmerei in der ursprünglichen StUB-Vorlage vom 26.7.2012 wird ver-
wiesen. Ergänzend ist durch die im Laufe der Diskussionen und Bearbeitung von Fraktionsan-
trägen gewonnenen Erkenntnissen (z. B. CSU-Fraktionsantrag Nr. 83/2012 – beantwortet Stadt-
rat 26.7.2012) auf folgende zwei Sachverhalte explizit hinzuweisen:  
1. Gem. der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans der Stadt Erlangen von 2005 gibt 

es ein Verkehrsaufkommen im Gesamtverkehr von 591.201 Fahrten. Legt man den MIV-
Anteil am Gesamtverkehr von 61% zugrunde, errechnen sich rd. 366.000 Fahrten des MIV. 
Durch die Verlagerung, die durch StUB bzw. RoBus vom MIV zum ÖPNV erwartet werden, 
ergeben sich Reduktionen bei der StUB in Höhe von 3% (10.930 Fahrten) und beim RoBus 
in Höhe von 1,8% (6.610 Fahrten). Von den gesamten MIV entfallen auf den Binnenverkehr 
knapp 110.000 Fahrten MIV und auf den Ziel- und Quellverkehr MIV rd. 236.000 Fahrten pro 
Tag; der Rest ist der sog. Durchgangsverkehr (hier ohne A 3 und A 73).  
Rechnerisch bedeutet dies einen Unterschied zwischen RoBus und StUB in Höhe von 1,2% 
des Gesamtverkehrs von 366.000 Fahrten; d. h. ohne Differenzierung zwischen Binnenver-
kehr auf der einen Seite und Ziel- und Quellverkehr auf der anderen Seite ist die Mehrredu-
zierung durch die StUB knapp 4.400 MIV Personenfahrten pro Tag. Lt. Gutachter reduzieren 
sich in der Summe alle stadtgrenzüberschreitenden Ausfallstraßen der MIV bei der StUB um 
3.820 Personenfahrten pro Tag und beim RoBus um 2.385 Personenfahrten pro Tag. Der 
rechnerische Unterschied im stadtgrenzüberschreitenden Verkehr beträgt also 1.435 Fahr-
ten pro Tag, die sich dann auf mehrere Ausfallstraßen verteilen. Auf den Ausfallstraßen mit 
Streckenbezug zur StUB wie die B 4 (nördlich Anschluss Wetterkreuz), Drausnickstraße 
(Ostast) und Niederndorfer Straße (östlich der A 3) wurden 2011 90.000 Kfz/Tag gezählt.  
Bewertung: Die Mehrreduzierungen durch die StUB im Vergleich zum RoBus bewegen sich 
in einer Größenordnung, die man im täglichen Gesamtverkehr nicht wahrnehmen wird. Oder 
anders ausgedrückt: Sowohl mit RoBus als auch mit StUB werden MIV-Fahrten auf den 
ÖPNV verlagert, das Mehr an Verlagerungen bei der StUB gegenüber dem RoBus bewegt 
sich aber in einem „verschwindend geringen Bereich“.  
Das Erlanger Pendlerproblem kann nur durch die StUB gelöst werden, kann mit den vorge-
nannten Verkehrsdaten nach Einschätzung von Referat II nicht belegt werden. 

2. Kostenvergleich StUB und RoBus 
 

 StUB RoBus 
ges. Investitionskosten 
(davon Planungskosten) 

365,0 Mio. € 
(45,6 Mio. €) 

18,6 Mio. € 
(2,3 Mio. €) 

GVFG-Förderung 203,7 Mio. € 8,4 Mio. € 
Verbleibender kommunaler 
Investitionsanteil 

161,3 Mio. € 10,3 Mio. € 

Anteil der Stadt Erlangen 
Investitionskosten (netto) 
(davon Planungskosten) 

 
 

92,0 Mio. € 
(26,0 Mio. €) 

 
 

10,3 Mio. €  
(2,3 Mio. €) 

Jährl. Betriebs-              2019 
u. Unterhaltungskosten 2025 
einschl. Kapitaldienst    2045 
(jährl. ansteigend 

6,4 Mio. € 
7,4 Mio. € 

12,1 Mio. € 

0,34 Mio. € 
0,39 Mio. € 
0,64 Mio. € 

Ö  22
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von 2019 – 2045) 
ÖPNV-Defizit jährl. z.B. 2019 rd. 12,7 Mio. € rd. 6,64 Mio. € 

Dieser Vergleich geht von den Daten der Intraplan aus, die im Gutachten vom März 2012 mit 
Gesamtinvestitionskosten von 365 Mio. € genannt sind (Tabelle 2.2 Seite 14 – eingepreister 
Inflationsstand bei unterstelltem Betriebsbeginn 2019). Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, 
dass gem. der Sensitivitätsrechnung vom August 2012 bei der Annahme einer Inbetriebnahme 
2025 man von Investitionskosten von gesamt 407 Mio. € ausgeht, davon würden auf die Stadt 
Erlangen 101,75 Mio. € entfallen nach Abzug der Förderung. 
Bewertung: Die hier genannten Zahlen beruhen nicht auf dem Ergebnis von Ausschreibungen, 
sondern rein auf Rechnungen, diese wiederum zurückgeführt auf Erfahrungswerte. Abweichun-
gen sowohl nach oben als nach unten sind im Ist möglich, mehr noch: Sie sind zu erwarten. Er-
fahrungsgemäß sind bei öffentlichen Bauten jedoch die Abweichungen nach oben häufiger an-
zutreffen als nach unten.  
 
Fazit: 
Im Sinne einer Kosten-/Nutzenanalyse („was gebe ich aus und was bekomme ich dafür“) gilt: 
Für den geringen verkehrlichen Mehrnutzen einer StUB für die Verlagerungen von MIV auf 
ÖPNV sind die Investitions- und Folgekosten zu hoch. Oder anders formuliert: Für die vielen, 
vielen Euro-Beträge erhält man zu wenig zusätzliche Verlagerungseffekte zugunsten des ÖPNV.  
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung u. Stadtplanung 611/161/2012 
 
1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen  
- Sieglitzhofer Waldsiedlung - mit integriertem Grünordnungsplan  
hier: Erlass einer Veränderungssperre 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 18.09.2012 Ö Gutachten verwiesen 

Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Rechtsabteilung 
 
 
 
 

I. Antrag 
Die Satzung über eine Veränderungssperre für die Grundstücke im Geltungsbereich des in Aufstel-
lung befindlichen 1. Deckblattes zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen – Sieglitzho-
fer Waldsiedlung – mit integriertem Grünordnungsplan (Entwurf vom 23.08.2012 – siehe Anlage 1) 
wird beschlossen.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Der UVPA hat am 12.04.2011 beschlossen, für den Bereich Niendorfstraße, Rühlstraße, Von-
Bezzel-Straße, Saranstraße und westliche Jungstraße das 1. Deckblatt zum Bebauungsplan 
Nr. 104/163 – Sieglitzhofer Waldsiedlung – mit integriertem Grünordnungsplan aufzustellen. 
 
Die bisherigen Bebauungspläne Nr. 104 und Nr. 163 aus den 60-er Jahren entsprechen in ei-
nigen Festsetzungen nicht mehr aktuellen Anforderungen und erfordern im laufenden Vollzug 
immer wieder Befreiungen. Es ist daher beabsichtigt, ohne den Siedlungscharakter grundsätz-
lich zu verändern, das Baurecht auf einen aktuellen Stand zu bringen und eine etwas größere 
bauliche Dichte und Vielfalt zu ermöglichen. 
 
Auf dem Grundstück Niendorfstraße 7 wurde im Juli 2011 die Errichtung eines freistehenden 
zweigeschossigen Einfamilienhauses geplant. Das Bauvorhaben widerspricht den Festsetzun-
gen des noch gültigen Bebauungsplans Nr. 104, der für die Nordwestseite der Niendorfstraße 
nur eine eingeschossige Bebauung zulässt. Ob hier in Zukunft in der Niendorfstraße generell 
zweigeschossig gebaut werden kann, soll mit der Aufstellung des 1. Deckblatts zum Bebau-
ungsplan Nr. 104/163 geklärt werden. Um den dafür notwendigen Handlungsspielraum zu si-
chern und ihn nicht durch eine weitere Einzelentscheidung einzuschränken, war es notwendig,, 
den Bauantrag zurückzustellen. Zwei ähnlich gelagerte Bauvoranfragen, die auch den Festset-
zungen des bisherigen Bebauungsplans Nr. 104 widersprachen, wurden ebenfalls zurückge-
stellt. 

 
Mit Beschluss des UVPA vom 18.10.2011 wurde die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens / der Vorhaben für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten zurückgestellt (Anlage 2). 
Die entsprechenden Bescheide wurden durch das Bauaufsichtsamt am 15.11.2011 erteilt. 
 

 Seite 1 von 3 
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Eine endgültige Klärung des zukünftigen Baurechts bzw. der städtebaulichen Ziele war in dem 
betreffenden Baugebiet aufgrund sehr intensiver Abstimmungen sowie zahlreicher Anregungen 
der dortigen Eigentümer und Anwohner (die u.a. zu mehrmaligen Konzeptüberarbeitungen 
führten) innerhalb der 12-monatigen Zurückstellungsfrist nicht möglich. Die geplante öffentliche 
Auslegung des 1. Deckblattes zum BPlan Nr. 104/163 wird erst nach dem Fristende der Zu-
rückstellung der Bauvorhaben am 15.11.2012 abgeschlossen sein. Eine Behandlung der dann 
vorliegenden Stellungnahmen mit anschließendem Satzungsbeschluss kann somit frühestens 
in den Ausschüssen Anfang 2013 erfolgen. 
 
Daher ist der Erlass einer Veränderungssperre bis zur Rechtskraft des Bebauungsplanes nötig, 
um den weiteren Handlungsspielraum zu sichern. 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Zur Sicherung der vorgenannten Planungsziele beschließt der Stadtrat (STR) den Erlass einer 
Veränderungssperre (Anlage 1) für den Bereich der Niendorfstraße, Rühlstraße, Von-Bezzel-
Straße, Saranstraße und westliche Jungstraße nach den Vorschriften des BauGB. 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: 1.  Entwurf der Satzung über eine Veränderungssperre vom 23.08.2012 
 

   2. Beschluss des UVPA vom 18.10.2011 über die Zurückstellung von  
        Baugesuchen bis zu max. 12 Monaten 
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
18.09.2012 
 
Protokollvermerk: 
 
Herr Dr. Zeus beantragt diesen Tagesordnungspunkt als Einbringung zu behandeln und ohne Gut-
achten an den Stadtrat zu verweisen. Hierüber besteht Einvernehmen. 
 
Herr Stadtrat Könnecke möchte eine Garantie, dass der Bebauungsplan im Jahr 2013 fertiggestellt 
wird. Herr berufsmäßiger Stadtrat Weber sagt Bemühungen zu, kann aber aufgrund von Bürgerbe-
teiligungen usw. keine Garantie geben.  
 
 
gez. Aßmus gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Anlage 1 
Entwurf vom 23.08.2012

 
Satzung über eine Veränderungssperre für die Grundstücke im  
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 1. Deckblattes zum 
Bebauungsplanes Nr. 104/163 der Stadt Erlangen – Sieglitzhofer 
Waldsiedlung –  
  
Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB)    
i. V. m. Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende Satzung: 

 

§ 1 Zweck der Satzung 
 

Die Stadt Erlangen hat am 12.04.2011 die Aufstellung des 1. Deckblattes zum Bebauungs-
plans Nr. 104/163 – Sieglitzhofer Waldsiedlung – beschlossen. Zur Sicherung der Planung 
wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet eine Veränderungssperre erlassen. 
 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
 

(1) Die Veränderungssperre erstreckt sich auf das Gebiet der Sieglitzhofer Waldsiedlung, für 
den Bereich Niendorfstraße, Rühlstraße, Von-Bezzel-Straße, Saranstraße und westliche 
Jungstraße.  

(2) Der beigefügte Lageplan mit der Darstellung des räumlichen Geltungsbereichs im Maß-
stab 1:5000 ist Bestandteil dieser Satzung.  

 

§ 3 Verbote 
 

Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre (§ 1) dürfen 

1. Vorhaben i.S. des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 

§ 4 Ausnahmen 
 

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die 
Stadt Erlangen. 

 
§ 5 In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald 
und soweit für ihren Geltungsbereich ein Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist. 
Unabhängig hiervon tritt sie spätestens nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrem Inkrafttreten 
außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zurückstellung eines Baugesuchs nach 
§ 15 Abs. 1 abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/611 T. 1335 Abt. Stadtplanung 611/109/2011 
 
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Niendorfstraße 7, Flst. Nr. 2505/28, Az: 
2011-996-VV 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

18.10.2011 Ö Beschluss angenommen mit Änderungen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Bauaufsichtsamt 
 
 

I. Antrag 
 
Der Antrag für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Niendorfstraße 7 wird ge-
mäß § 15 BauGB um maximal zwölf Monate zurückgestellt, da gegenwärtig noch nicht abgesehen 
werden kann, ob er den Zielen des in Aufstellung befindlichen 1. Deckblatts zum Bebauungsplan 
Nr. 104/163 – Sieglitzhofer Waldsiedlung – entspricht. 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss der Stadt Erlangen hat am 12.04.2011 be-
schlossen, für den Bereich Niendorfstraße, Rühlstraße, von-Bezzel-Straße, Saranstraße und 
Westl. Jungstraße das 1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 – Sieglitzhofer Waldsied-
lung – aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.04.2011 in den amtlichen Seiten 
ortsüblich bekannt gemacht. 

 
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Mit der Änderung des Bebauungsplans ist beabsichtigt, ohne den Siedlungscharakter grund-
sätzlich zu verändern, das Baurecht auf einen aktuellen Stand zu bringen und eine etwas grö-
ßere bauliche Dichte und Vielfalt zu ermöglichen. 
Auf dem Grundstück Niendorfstraße 7 ist die Errichtung eines freistehenden zweigeschossigen 
Einfamilienhauses mit einem Walmdach von 20° Dachneigung (sog. Toskanahaus) geplant. 
Das Bauvorhaben widerspricht den Festsetzungen des noch gültigen Bebauungsplans Nr. 104, 
der für die Nordwestseite der Niendorfstraße nur eine eingeschossige Bebauung mit einem 
Walm- oder Satteldach zwischen 18° und 30° zulässt. Auf dem Nachbargrundstück Nien-
dorfstraße 9 ist allerdings im Jahr 2009 der Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit einem 
zweiten Vollgeschoss genehmigt worden, das einen Bezugsfall darstellen kann. Ob hier in Zu-
kunft in der Niendorfstraße generell zweigeschossig gebaut werden kann, soll mit der Aufstel-
lung des 1. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 104/163 geklärt werden. Um den dafür not-
wendigen Handlungsspielraum zu sichern und ihn nicht durch eine weitere Einzelentscheidung 
einzuschränken, ist es notwendig, den Bauantrag zunächst gemäß § 15 BauGB um bis zu 
zwölf Monate zurückzustellen. 

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Anlage 2 
 Ö  23

159/192



 Seite 2 von 2 

 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: Lageplan 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
18.10.2011 
 
Protokollvermerk: 
Vor der Abstimmung weist Herr berufsmäßiger Stadtrat Weber darauf hin, dass der Antrag der 
Verwaltung wie folgt ergänzt wird: 
 
„Die Entscheidung über weitere Bauvoranfragen oder Bauanträge im Geltungsbereich des in Auf-
stellung befindlichen 1. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 104/163 soll ebenfalls gemäß § 15 
BauGB um maximal zwölf Monate zurückgestellt werden“ 
 
Der Vorsitzende stellt den erweiterten Antrag zur Abstimmung.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Antrag für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Niendorfstraße 7 wird ge-
mäß § 15 BauGB um maximal zwölf Monate zurückgestellt, da gegenwärtig noch nicht abgesehen 
werden kann, ob er den Zielen des in Aufstellung befindlichen 1. Deckblatts zum Bebauungsplan 
Nr. 104/163 – Sieglitzhofer Waldsiedlung – entspricht. 
 
Die Entscheidung über weitere Bauvoranfragen oder Bauanträge im Geltungsbereich des in Auf-
stellung befindlichen 1. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 104/163 soll ebenfalls gemäß § 15 
BauGB um maximal zwölf Monate zurückgestellt werden.  
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung u. Stadtplanung 611/165/2012 
 
1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen  
- Sieglitzhofer Waldsiedlung - mit integriertem Grünordnungsplan  
hier: Billigungsbeschluss 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 18.09.2012 Ö Beschluss verwiesen 

Stadtrat 27.09.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Dezember 2011, 2. Infoveranstaltung am 23.05.2012 zum geänder-
ten Planungskonzept, relevante Dienststellen im Rahmen der Ämterbeteiligung 
 

 

Bisherige Behandlung  
in den Gremien  Gremium Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 
Aufstellungsbeschluss UVPA 12.04.11 Ö Beschluss einstimmig 
Ergebnis der frühzeitigen     
Öffentlichkeitsbeteiligung UVPA 13.03.12 Ö Kenntnisnahme --- 

 
 
 
 

I. Antrag 
Den Ergebnissen der Prüfung der Stellungnahmen in Anlage 3 wird beigetreten. 
 
Der Entwurf des 1. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen – Sieglitzhofer 
Waldsiedlung – mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 23.08.2012 mit Begrün-
dung wird gebilligt und ist gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich auszulegen.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB ist 
durchzuführen.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

a) Anlass und Ziel der Planung 
 
Die Bebauungspläne Nr. 104 – Wohnanlage beiderseits der Spardorfer Straße im Meilwald – 
aus dem Jahr 1963 und Nr. 163 – für einige Grundstücke zwischen der Niendorf- und der 
Rühlstraße – aus dem Jahr 1966 entsprechen in einigen Festsetzungen nicht mehr aktuellen 
Anforderungen und erfordern im laufenden Vollzug immer wieder Befreiungen. Es ist beabsich-
tigt, ohne den Siedlungscharakter grundsätzlich zu verändern, das Baurecht auf einen aktuel-
len Stand zu bringen und eine etwas größere bauliche Dichte und Vielfalt zu ermöglichen. 
 

Die Planung hat Modellcharakter für den weiteren Umgang mit ähnlich strukturierten Be-
standsgebieten. 
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b) Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich (Anlage 1) umfasst die Baugrundstücke und Erschließungsstraßen in der 
allseitig von Wald umgebenen sogenannten Sieglitzhofer Waldsiedlung nördlich und südlich 
des westlichen Teils der Jungstraße. Damit soll der Bebauungsplan Nr. 104 auf einer Teilfläche 
und der Bebauungsplan Nr. 163 vollflächig überplant werden. 
 
 
c) Planungsrechtliche Grundlage 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) von 2003 ist das Plangebiet als Wohnbaufläche 
dargestellt. Das 1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 steht der Darstellung im FNP 
nicht entgegen. Eine Änderung des FNP ist daher nicht erforderlich. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Aufstellung des 1. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen – Sieglitz-
hofer Waldsiedlung – mit integriertem Grünordnungsplan. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
a) Verfahren 
 

Aufstellung 
Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des Erlanger Stadtrates hat in seiner Sitzung 
am 12.04.2011 beschlossen, für den Bereich Niendorfstraße, Rühlstraße, Von-Bezzel-Straße, 
Saranstraße und Westl. Jungstraße den Bebauungsplan Nr. 104 – Wohnanlage beiderseits der 
Spardorfer Straße im Meilwald – und den Bebauungsplan Nr. 163 – für die Grundstücke 
Fst.Nrn. 2005/104, -/105, -/106, -/107 und -/108 zwischen Niendorf- und Rühlstraße – durch 
das 1. Deckblatt nach den Vorschriften des BauGB im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB zu ändern. 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Dezember 2011
Über das Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde der UVPA bereits mit einer 
Mitteilung zur Kenntnis am 13.03.2012 informiert (Anlage 2). Dabei blieb noch offen, in wel-
chem Umfang die schriftlich vorgetragenen Forderungen der Bürger in ein geändertes Pla-
nungskonzept übernommen werden können. Eine detaillierte Vorlage hierzu mit den Ergebnis-
sen der Prüfung der Bürgerforderungen zum Planungskonzept ist als Anlage 3 beigefügt. 
 
2. Infoveranstaltung am 23.05.2012
Bei der 2. Informationsveranstaltung zu einem überarbeiteten Bebauungsplankonzept, in das 
die Rückmeldungen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung eingeflossen sind, nahmen ca. 75 
Bürgerinnen und Bürger teil. Das vorgestellte Neukonzept stieß jetzt im Gegensatz zum 1. 
Konzept bei den dort Anwesenden überwiegend auf Zustimmung, da der Gebietscharakter 
größtenteils bewahrt wird und bürgerschaftliche Anregungen in der Planung berücksichtigt 
wurden (siehe Anlage 4).  
Die in der Fragerunde der Veranstaltung noch zusätzlich vorgebrachten Anregungen wurden 
zwischenzeitlich überprüft und so weit wie möglich in den Bebauungsplanentwurf vom 
23.08.2012 für die Billigung eingearbeitet. 
Im Nachgang zur 2. Infoveranstaltung sind noch 2 schriftliche Stellungnahmen von dortigen 
Anwohnern eingegangen. Die zusätzlichen Anregungen gegenüber den Argumenten aus den 
beiden Öffentlichkeitsbeteiligungen werden in der Prüfung der Stellungnahmen (Anlage 3) un-
ter Pkt. 19 – 22 behandelt. 
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b) Städtebauliche Ziele 
Bei der Definition von Planungszielen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Sieglitzhofer 
Waldsiedlung um ein vollkommen bebautes Bestandsgebiet handelt, wodurch der Handlungs-
spielraum eingeschränkt ist. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Baugebiets und mögli-
cher Veränderungen hält es die Verwaltung für sinnvoll und erforderlich, im Gebiet Spielräume 
für eine bauliche Entwicklung zu eröffnen. Dabei sollen die besonderen Merkmale der Sied-
lung, die den hohen Wohnwert des Quartiers bestimmen, gewahrt werden. Allerdings wurde 
als Ergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, sowie der 2. Infoveranstaltung das städtebau-
liche Konzept mit dem Ziel eines – gegenüber der ersten Planung - geringeren Maßes mögli-
cher Nachverdichtung überarbeitet.  
 
 
Das überarbeitete Konzept orientiert sich an folgenden Leitlinien: 
 

1. Beibehaltung der Grundstruktur der Siedlung mit freistehenden Familieneigenheimen 

2. Begrenzung auf max. 2 Wohnungen / Einzelhaus 

3. Beibehaltung der relativ großen Grundstücke mit hohem Grün- und Freiflächenanteil 

4. Festlegung von Mindestgrundstücksgrößen mit mind. 700 m² bei Einzelhäusern   

5. Zeitgemäße Entwicklungsmöglichkeiten sowie Flexibilität für den baulichen Bestand und für 
Neubauten  

6. Beibehaltung der im Bebauungsplan Nr. 104 festgelegten Verteilung der eingeschossigen und 
zweigeschossigen Wohngebäude mit Ausnahme der inneren Saranstraße. 

1. Zum umgebenden Wald sowie unmittelbar nördlich des gebietsinternen Waldstreifens (öf-
fentliche Grünfläche) ist eine eingeschossige Bebaubarkeit vorgesehen. Im Gebietsinneren ist 
ansonsten nunmehr durchgängig eine zweigeschossige Bebaubarkeit möglich. Auf den 
Flurstücken 2505/112, 2505/75 – 2505/78 wird die bereits vorhandene zweigeschossige Be-
baubarkeit als zulässig belassen. 

7. Sicherung der straßenbegleitenden Heckenpflanzungen 

8. Beibehaltung der Vorgartenzone sowie Sicherung des 5 m Stauraumes vor den Garagen und 
Carports sowie Sicherung der bisherigen großzügigen seitlichen und rückwärtigen Abstände (6 
m) des Baufeldes zur Grundstücksgrenze. 

9. Ökologische Optimierung. 
 

 
Zur Umsetzung dieses Konzepts sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 

• „Eingeschossige Bebauung“ (insbesondere Orts- und Waldrandgrundstücke) 
Der gültige Bebauungsplan 104 definiert das Baurecht mit Grundflächenzahl (GRZ) 0,25 
und Geschossflächenzahl (GFZ) ebenfalls 0,25. Die bei Einhaltung der Baugrenzen mögli-
che GRZ liegt derzeit dagegen nur bei durchschnittlich 0,217.  
 

Der Deckblattentwurf behält die GRZ von 0,25 im WR 1 und WR 3 bei und vergrößert teil-
weise die Baufenster, so dass die zulässige Grundfläche auch tatsächlich ausgenutzt wer-
den kann. Da ein Dachausbau bei Erhöhung der Dachneigung von 30° auf 35° mit Zulas-
sung von Dachgauben oder durch ein sog. aufgesetztes Staffelgeschoss mit  Flachdach bis 
zu max. 35 % der darunterliegenden Geschossfläche zukünftig zulässig ist, vergrößert sich 
das Maß der Nutzung entsprechend diesen Festsetzungen. Um zu große Gebäudehöhen 
zu verhindern, werden die zulässigen Wandhöhen und Oberkanten der Staffelgeschosse 
(z.B. max. 6,10 m im WR 1) im Planteil und in Regelschnitten festgesetzt.  
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• „Zweigeschossige Bebauung“ (im Inneren des Baugebiets) 
Im Bebauungsplan 104 ist das Maß der Nutzung mit GRZ 0,35 und GFZ 0,35 festgesetzt. 
Nach den Einzelbaufenstern ist dagegen nur eine GRZ von durchschnittlich 0,215 erreich-
bar („faktisch“ wäre aber nur eine GFZ von 0,175 bei II-geschossiger Bebauung möglich 
gewesen).  
 

Der Deckblattentwurf reduziert die GRZ in diesem Bereich nun auf 0,2 und weist grund-
stücksübergreifende Baufenster auf die zur Straßenseite 5 m und zu den seitlichen und 
rückwärtigen Grundstücksgrenzen einen Abstand von mind. 6 m einhalten müssen.  
 

Das Maß der baulichen Nutzung wird (wie im gesamten BPlan) nicht über die Vollgeschos-
sigkeit geregelt, sondern über die Grundflächenzahl in Verbindung mit den max. zulässigen  
Wandhöhen oder den Oberkanten der Staffelgeschosse (Attika).  
 

Ein Dachgeschossausbau ist wie bei der „eingeschossigen Bebauung“ mit einer Dachnei-
gung von max. 35° oder durch ein sog. aufgesetztes Staffelgeschoss mit  Flachdach bis zu 
max. 35 % GF der darunterliegenden Geschossfläche (GF) zulässig.  
 

Bei voller Ausschöpfung dieser v. g. Regelungen kann von einer Erhöhung des Baurechts, 
bzw. der zulässigen Geschoßfläche um max. 30 % gegenüber den alten Bebauungsplanre-
gelungen ausgegangen werden, wobei davon auszugehen ist, dass dies nicht auf allen 
Baufeldern ausgenutzt werden wird. 
 

• Dachformen 
Um neben dem vorherrschenden bauzeitbedingten flachgeneigten Walmdach (Bungalow-
stil) auch moderne Architekturformen zu ermöglichen, wird eine größere Vielfalt der Dach-
formen mit Satteldach, Walmdach und zusätzlich Flachdach zugelassen. 

 
• Einzelhäuser 

Die Einzelhausbebauung ist ein wesentliches Merkmal des Charakters der Sieglitzhofer 
Waldsiedlung und hat in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung sowie 2. Infoveranstaltung eine 
große Rolle gespielt. Ziel der Planung ist daher, keine weiteren Doppelhäuser zuzulassen 
und für den Rest der Siedlung ausschließlich Einzelhäuser mit max. 2 Wohnungen zuzu-
lassen. Die vorhandenen drei Doppelhäuser bilden, bei 96 Grundstücken, die absolute 
Ausnahme. Sie werden, da bestehend, bauplanungsrechtlich gesichert. 

  
 
Verkehrserschließung / Verkehrsanbindung 
Das bestehende Straßennetz ist für die Erschließung der Grundstücke ausreichend. Änderun-
gen sind nicht erforderlich. Die Anbindung an das innerstädtische Straßennetz ist gegeben 
durch eine Verknüpfung mit der Spardorfer Straße im Norden, der Langen Zeile im Osten und 
der Ebrardstraße im Süden des Baugebiets. 
Eine Anbindung an den ÖPNV ist über die in ca. 700 m Entfernung liegende Haltstelle There-
siakirche der Buslinie 284 gegeben. Ein früheres Linienbedarfstaxi Nr. 294, das die Sieglitzho-
fer Waldsiedlung direkt bediente, wurde nach einer Versuchsphase wegen mangelnder Renta-
bilität wieder eingestellt. 
 
Ökologische Maßnahmen 
Die Sieglitzhofer Waldsiedlung ist nach 1960 auf einer Rodungsinsel im Erlanger Meilwald ent-
standen. Die verbliebenen umgebenden Waldflächen sind im Flächennutzungsplan als Wald 
mit standortgerechter Baumartenzusammensetzung dargestellt und als Landschaftsschutzge-
biet und nordwestlich der Niendorfstraße zusätzlich als Bannwald geschützt. Es sind keinerlei 
Eingriffe in diese Waldflächen geplant. 
Die großen Gärten innerhalb der Wohnsiedlung sind durch umfangreichen Baumbestand ge-
prägt. Es gelten die Bestimmungen der Baumschutzverordnung der Stadt Erlangen. Bäume, 
die die Voraussetzungen für die Unterschutzstellung erfüllen, dürfen nicht ohne Genehmigung 
der Unteren Naturschutzbehörde entfernt werden. 
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Straßenbegleitende Heckenpflanzungen prägen entscheidend das Ortsbild der Siedlung. Des-
halb wird aus dem bisherigen Bebauungsplan die Festsetzung beibehalten, wonach die Haus-
gärten straßenseitig mit Hecken von mindestens 1,00 m Höhe einzufrieden sind.  
Mit dem Bebauungsplandeckblatt wird auf eine geringe Grundstücksversiegelung hingewirkt. 
Dies erfolgt zum einen durch die Festsetzung einer niedrigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 
im WR 2, WR 4 und WR 5 und einer GRZ von 0,25 im WR 1 und WR 3 für die Wohngebäude 
und der Vorgabe Stellplatzflächen sowie von Zufahrten zu Stellplätzen, Carports und Garagen 
mindestens mit teilwasserdurchlässigen Belägen zu versehen. 
Die Gebäudemaße sind so bemessen, dass ein üblicher Passivhausstandard erreicht werden 
kann. 
 
Immissionsschutz 
Durch die vergleichsweise geringe Verkehrsbelastung der Straßen sind keine aktiven Lärm-
schutzmaßnahmen erforderlich.  
Für die Luftreinhaltung günstig ist, dass in der Niendorf-, Jung- und Rühlstraße, sowie teilweise 
in der Von-Bezzel- und Saranstraße eine Anschlussmöglichkeit an die Fernwärme besteht. Bei 
positiver Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird in den v. g. Teilbereichen der Von-Bezzel und Sa-
ranstraße eine Rohrnetzerweiterung durchgeführt. Da ein Fernwärme-Anschluss- und Benut-
zungszwang jedoch für die privaten Grundstücke nicht durchsetzbar ist, soll im Zuge der Bau- 
und Energieberatung explizit darauf hingewiesen werden. 
Holz und Produkte aus naturbelassenem Holz sind als Brennstoff für schadstoffarme Feue-
rungsanlagen nur zulässig, wenn diese Anlagen die Emissionswerte und Wirkungsgrade z. B. 
nach dem Zertifizierungsprogramm DIN Plus oder Umweltzeichen RAL einhalten. 

 
c) Umweltprüfung 
Da die Aufstellung des Deckblatts im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB erfolgt, ent-
fällt die Umweltprüfung.  
 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)  
Ein zusätzlich in Auftrag gegebenes Gutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
hat am 17.08.2012 folgendes gutachterliches Fazit ergeben:  
Für gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des An-
hangs IV FFH-Richtlinie) wurden „Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP)“ erarbeitet mit dem Ergebnis, dass die Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt werden, wenn die nach Ziffer 3.1 des saP-
Gutachtens erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen V1 – V4 vollumfänglich berücksichtigt 
werden.  
Die Unterlage liegt der Begründung als Anlage bei und ein entsprechender Passus ist unter  
Hinweise zur Grünordnung im Bebauungsplan aufgenommen.  
Eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist unter den o.g. 
Voraussetzungen nicht erforderlich. 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
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Haushaltsmittel  
   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: 1. Übersichtsplan mit Geltungsbereich 
  2. Mitteilung zur Kenntnis im UVPA vom 13.03.2012 
  3. Tabellarische Auswertung der abgegebenen Stellungnahmen 
  4. Ergebnis der 2. Informationsveranstaltung am 23.05.2012 
  5. Verteilung Geschossigkeit (Bestand / Entwurf 23.08.2012)  
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
18.09.2012 
 
Protokollvermerk: 
 
Herr Dr. Zeus beantragt diesen Tagesordnungspunkt als Einbringung zu behandeln und an den 
Stadtrat zu verweisen. Hierüber besteht Einvernehmen.  
 
 
 
gez. Aßmus gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Anlage 2 
Mitteilung zur Kenntnis 

 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt für Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 
611/136/2012 

 
1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen mit integriertem 
Grünordnungsplan - Sieglitzhofer Waldsiedlung -  
hier: Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 13.03.2012 Ö Kenntnisnahme zur Kenntnis genommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 
- Aufstellung 
 
Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des Erlanger Stadtrates hat am 12.04.2011 be-
schlossen, für den Bereich Niendorfstraße, Rühlstraße, Von-Bezzel-Straße, Saranstraße und 
Westliche Jungstraße die Bebauungspläne Nr. 104 und Nr. 163 durch das 1. Deckblatt nach den 
Vorschriften des BauGB zu ändern. Die Änderung erfolgt im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB. Obwohl hierbei von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit abgesehen werden 
kann, wurde im Aufstellungsbeschluss festgelegt, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
zuführen.  
 
- Städtebauliches Konzept 
 
Das von der Verwaltung erarbeitete Konzept orientierte sich an folgenden Leitlinien: 
 
1. Nachverdichtung unter Erhalt des Siedlungscharakters. 
2. Aufstockung der Flachbauten statt Erweiterung in der Fläche. 
3. Sensible Bestandsergänzung unter Beibehaltung der Grundstruktur der Siedlung. 
4. Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für den Bestand. 
5. Ökologische Optimierung. 
 
Dieses Konzept wurde in seiner Zielrichtung durch eine Empfehlung des Baukunstbeirates vom 
13.10.2011 bestätigt. Es waren insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
- Zulassung von 2 Vollgeschossen in der westlichen Niendorfstraße, der inneren Saranstraße und  
  der nördlichen Jungstraße. 
- Zulassung von Doppelhäusern bei profilgleichem Grenzanbau. 
- Erweiterte Möglichkeiten zum Dachausbau. 
- Größere Vielfalt bei den Dachformen. 
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- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Weil sich die Planung auf eine bestehende Siedlung von hoher Wohnqualität bezieht und be-
reits im Vorfeld ein Bedarf an umfassender Information und Diskussion erkennbar war, wurde 
eine besonders intensive, weit über die normalen Anforderungen hinaus gehende frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat zum Einen in der Form 
stattgefunden, dass vom 12.12.2011 bis einschließlich 23.12.2011 die Möglichkeit zur Einsicht 
und Stellungnahme zu den dargelegten Planunterlagen gegeben wurde. Es haben etwa 15 
Personen die Informationsmöglichkeit wahrgenommen.  
 
Am 13.12.2011 fand zum Anderen eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. 63 anwe-
sende Personen bedeuten eine sehr hohe Resonanz unter den eingeladenen Eigentümern und 
Anwohnern. Aus den verschiedenen Wortbeiträgen und Probeabstimmungen zum Schluss der 
Veranstaltung war erkennbar, dass das von der Verwaltung dargelegte Konzept einer begrenz-
ten Nachverdichtung von einer großen Mehrheit der Teilnehmer im geplanten Umfang abge-
lehnt wird, mit einer geringeren maßvollen Nachverdichtung bestand jedoch Einverständnis. Zu 
Einzelheiten wird auf die beigefügte Niederschrift verwiesen (Anlage 2). 
 
Noch größer war das Echo in Form von schriftlichen Stellungnahmen. Bis 21.01.2012 haben 
insgesamt 124 Personen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, in schriftlicher Form ihre 
Forderungen zu dem Planungskonzept zu äußern. Das Ergebnis ist noch eindeutiger als bei 
der Informationsveranstaltung und zeigt folgendes Bild: Eine große Mehrheit der schriftlichen 
Äußerungen (98 Personen) spricht sich gegen jegliche Verdichtung der Bebauung aus. Dop-
pelhaushälften werden weitestgehend abgelehnt (119 Nennungen). Die Zweigeschossigkeit in 
der westlichen Niendorfstraße, der nördlichen Jungstraße und der inneren Saranstraße wird 
weit überwiegend abgelehnt (114 Nennungen). Dem gegenüber stehen Bauinteressenten, die 
zur Verwirklichung eigener Bauvorhaben einem Nachverdichtungskonzept aufgeschlossen ge-
genüberstehen.  
 
Die Forderungen der Bürger werden z. Zt. noch daraufhin geprüft, in welchem Umfang sie in 
ein geändertes Planungskonzept übernommen werden können, da die Verwaltung es weiterhin 
für sinnvoll und erforderlich hält, im Gebiet Spielräume für eine bauliche Entwicklung zu eröff-
nen. Deine detaillierte Vorlage mit den Ergebnissen der Prüfung der Bürgerforderungen zum 
Planungskonzept wird zusammen mit dem Billigungsbeschluss eingebracht. 

 
 
Anlagen: 1. Übersichtsplan mit Geltungsbereich 
   2. Niederschrift der Informationsveranstaltung vom 13.12.2011 
 
 

III. Behandlung im Gremium 
Beratung im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
13.03.2012 
 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 
gez. Dr. Balleis gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
V. Zum Vorgang 
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Anlage 2 zur MZK 

 

Stadt Erlangen 
 
Referat: VI  
Amt: 61/611-2  

Niederschrift 
Besprechung am:13.12.2011  Beginn: 19.00 Uhr 
Ort: Museumswinkel, Geb-
bertstraße 1 

 Ende: 21.45 Uhr 

 
Thema:   
 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung des  
1. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 104/163  
- Sieglitzhofer Waldsiedlung - 
 

 
Anwesende Entschuldigt Verteiler 
 
63 Bürgerinnen und Bürger 

Herr G.Franz,  Abt. 611 
Herr Stein,       SG 611.2 
Frau Berreth,   Baureferendarin 

 Ref.VI 
61/A 
611 
611.2 

Die Niederschrift beschränkt sich auf die Wiedergabe der wesentlichen Ergebnisse. Wenn innerhalb von acht Tagen nach Zusendung der 
Niederschrift keine Einwände erhoben werden, wird Einverständnis unterstellt. 

Ergebnis: 
 

Herr Franz begrüßte die Anwesenden und erläuterte die Funktion der frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).  
Eine Teilnehmerliste zur freiwilligen Eintragung wurde zu Beginn der Veranstaltung zur Verfügung 
gestellt. Auf weitere Möglichkeiten zur Äußerung gegenüber der Planung nach § 3 Abs.2 BauGB 
während der öffentlichen Auslegung sowie eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Sachbear-
beiter wurde hingewiesen. 
 
Im Anschluss stellte Herr Stein das Bebauungskonzept, welches dem 1. Deckblatt zum Bebau-
ungsplan Nr. 104/163 zu Grunde liegen wird, als Powerpoint-Präsentation vor und erläuterte auch 
die städtebaulichen Ziele der Planung. 
 
Anschließend übernahm Herr Franz die Moderation der Diskussion. 
Die Niederschrift beschränkt sich im Sinne eines Ergebnisprotokolls auf eine zusammenfassende 
Wiedergabe der wesentlichen Äußerungen der Bürgerinnen und Bürger. 
Die Mehrzahl der Anwesenden, die sich zu Wort meldeten, befürchtete eine Veränderung des 
Siedlungscharakters durch die neuen Festsetzungen im Bebauungsplan. 
In der sachlichen Diskussion wurden durch die Bürgerinnen und Bürger besonders häufig folgende 
Themen diskutiert: 
 
 

1. Verdichtung  
Die wiederholt angesprochenen Aspekte gegen die Nachverdichtung waren der Verlust des 
Waldsiedlungscharakters, die Entstehung zusätzlicher Wohneinheiten, die Verringerung der 
Grundstücksgröße durch Teilung, überdimensionierte Höhenentwicklung, mehr Menschen in 
der Siedlung, mehr Verkehr, die Verschärfung der Stellplatzsituation durch die zusätzlichen 
Bewohner und weniger Privatsphäre.  
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2. Grundstückteilung 
Es wurde befürchtet, dass durch die Grundstücksteilung die Einhaltung der großen Gebäude-
abstände als Besonderheit der Siedlung nicht mehr möglich sein würde.  
Bei einer Teilung ergäbe sich eine höhere Baudichte, die zu einer Rodung des Baumbestandes 
führe. Befürchtungen wurden geäußert, dass es keine Fläche für die Pflanzung größerer Bäu-
me als Ersatzmaßnahme geben würde. 
Grundstücksteilungen sollten daher durch Festsetzungen im Bebauungsplan verhindert wer-
den. 
 
3. Motive der Stadt für die Veränderung des Bebauungsplans 
Die Motive der Stadt für die Verdichtung wären nach Aussage der Bürgerinnen und Bürger un-
klar. Bedenken bezüglich einer weiteren baulichen Entwicklung der Siedlung nach Westen und 
eines Eingriffs in den Wald wurden geäußert. 

 
Einer Wortmeldung zufolge schien das Konzept für die Bewohner der Siedlung nicht ganz schlüs-
sig zu sein. Die Idee, einen Durchblick aus den inneren Teilen des Gebietes zum Wald durch die 
derzeit eingeschossige Randbebauung  zu ermöglichen, wäre nicht konsequent, da nach dem vor-
gestellten Konzept in der Niendorfstraße die Reihe, die tatsächlich an den Wald anschließt, in Zu-
kunft zweigeschossig bebaut werden könnte. 
Weitere Wortmeldungen erfolgten zur Zulassung von Neubauten unter Befreiungen von den Fest-
setzungen des alten Bebauungsplans in der Niendorfstraße, Von-Bezzel-Straße und Jungstraße.  
Die geplanten Neuregelungen wurden von einigen Anwesenden als Versuch einer nachträglichen 
Legitimierung von nach dem derzeit gültigen Bebauungsplan nicht zulässigen Bauten interpretiert. 
Hinsichtlich Parzellierung der Grundstücke, Dachform, Dachneigung und Abstandsflächen wären 
die Regelungen des alten Bebauungsplans bei diesen Neubauten verletzt. 
Es gab eine Wortmeldung zu der nicht vollständigen Ausnutzung der Baufenster im alten Bebau-
ungsplan, die noch eine zulässige Nachverdichtung offen ließe und deshalb keine Änderung des 
Baurechts erfordern würde. 
Auf die Frage, in welche Richtung die Entwicklung des Gebietes gehen sollte, wurden von den 
Anwesenden folgende Aussagen getroffen: 
 

• Nur Einfamilienhäuser in der Siedlung, keine Zulässigkeit von Doppelhäusern. 
• Erhalt wesentlicher Merkmale der Waldsiedlung (niedrige Baudichte, große Grundstücke, 

große Gebäudeabstände). 
• Der Anteil der eingeschossigen/zweigeschossigen Häuser sollte unverändert bleiben. 
• Die überbaubaren Grundstücksflächen und Geschossflächen sollten nicht so stark vergrö-

ßert werden. 
 

Zum Schluss der Veranstaltung erfolgte eine Probeabstimmung zu den einzelnen Gebietsabschnit-
ten, um ein Stimmungsbild zur Bebauungsplanänderung zu bekommen. 
 

• Nachverdichtung in einem gewissen Maß möglich - die Mehrheit hat sich dafür ausgespro-
chen. 

• Anteil der eingeschossigen/zweigeschossigen Häuser sollte erhalten bleiben - die Mehrheit 
hat sich dafür ausgesprochen. 

• Aufstockung eingeschossiger Häuser im Sinne von Nutzung eines Dachgeschosses mit 
Firsthöhenbegrenzung - die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen. 

• Bestehende zweigeschossige Häuser sollten einen Kniestock und größere Dachneigung 
bekommen - die Mehrheit ist dagegen. 

• Niendorfstraße, Zulassung von zwei Vollgeschossen auf der Nordwestseite - die Mehrheit 
der Anwesenden ist dagegen. 

• Niendorfstraße, Zulassung eines Kniestocks und größerer Dachneigung bei den einge-
schossigen Häusern - die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen. 

Die Abstimmungen haben deutlich gezeigt, dass die Anwesenden mit einer maßvollen Nachver-
dichtung einverstanden wären, sofern die besonderen Merkmale der Waldsiedlung nicht beein-
trächtigt würden. 
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Sonstige angesprochene Themen  
 

• Was passiert mit der Spardorfer Straße: Wird sie verbreitet, vergrößert?  
Antwort: Es gibt diesbezüglich keine aktuelle Planung. 

• Welche Auswirkungen könnten auf die Versorgungsleitungen im Zuge der Verdichtung der 
Siedlung entstehen?  
Antwort: Die Auswirkungen sind voraussichtlich gering, werden aber im weiteren Verfahren   
noch geprüft. 

• Ordentlicher Anschluss an den Nahverkehr, Verbesserung der Busverbindung.  
Antwort: Der Wunsch wird zum Kenntnis genommen, ist aber keine Frage dieses Bebau-
ungsplans. 

 
i.A. 
 
gez. Stein 
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   ANLAGE 3 

1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen – Sieglitzhofer Waldsiedlung – 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 12.12.2011 bis einschließlich 23.12.2011 
hier: Prüfung der Stellungnahmen mit Ergebnis 

 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung haben insgesamt 124 Personen in unterschiedlicher Weise schriftliche Stellungnahmen abgegeben: 
- 58 Personen haben ihre Stellungnahme in einem gleichlautenden, als Musterschreiben I bezeichneten, Widerspruch gegen die vorgesehenen Änderungen des Bebau-

ungsplans abgegeben. Die Forderungen umfassen acht Punkte. Neun Personen haben die vorgegebenen Schreiben noch mit individuell formulierten Ergänzungen ver-
sehen, welche die Forderungen argumentativ unterstreichen. 

- Durch Eintragung in einer Unterschriftenliste bekunden 79 Personen ihre Ablehnung der Planung zur Änderungen des gültigen Bebauungsplans und stimmen einer vor-
gegebenen Zusammenfassung der Bürgeräußerungen auf der Informationsveranstaltung vom 13.12.2011 zu. 43 der Unterzeichner haben sich zusätzlich mit einem ei-
genen Schreiben geäußert, sodass nur 36 Personen in der quantitativen Auswertung berücksichtigt wurden. 

- Von sieben Personen wurde ein weiteres Musterschreiben II verwendet, um eine Stellungnahme zur geplanten Änderung des Bebauungsplans abzugeben. Eine Person 
hat beide Musterschreiben unterzeichnet. 

- In 14 individuell verfassten Schreiben haben sich 22 Personen zu der Planung geäußert, wovon sich eine Person zusätzlich den acht Punkten des Musterschreibens I 
angeschlossen hat. 

Wegen der großen Anzahl von individuell verfassten, aber auch vorformulierten Stellungnahmen erfolgt die Auswertung nicht wie sonst üblich auf die Einzelpersonen bezo-
gen, sondern nach Sachargumenten gegliedert. 
 

Nr. Bürgerforderungen zum 
Planungskonzept 

Muster-
schreiben 

I 

Unter-
schriften

liste 

Muster-
schreiben

II 
Einzel- 

schreiben
Personen
insgesamt Ergebnis der Prüfung 

1. Gegen jegliche Verdichtung 
der Bebauung. 

60 36  2 98 Die Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. 
Es gibt eine Anzahl von Grundstücken, die das bisherige zulässige 
Baurecht noch nicht ausgeschöpft haben. Ein Verbot, diese Nutzungsre-
serven auszuschöpfen, würde eine nicht beabsichtigte Härte darstellen. 
Des Weiteren soll das bestehende Baurecht in begrenztem Maße erhöht 
werden, um einerseits den auch aus der Siedlung selbst vorgetragenen 
Wünschen nach baulichen Entwicklungsmöglichkeiten und andererseits in 
Sinne der Innenentwicklung Spielräume zur Schaffung zusätzlicher Wohn-
bauflächen zu eröffnen. 

2. Keine Doppelhaushälften, 
sondern ausschließlich 
Einfamilienhäuser. 

59 36 8 16 119 Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt. 
Die Einzelhausbebauung ist ein wesentliches Merkmal des Charakters der 
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   ANLAGE 3 

Muster- Unter- Muster-Bürgerforderungen zum Einzel- PersonenNr. Ergebnis der Prüfung Planungskonzept schreiben 
I 

schriften schreiben
liste II schreiben insgesamt 

Sieglitzhofer Waldsiedlung. Drei Doppelhäuser bei 96 Grundstücken bilden 
die absolute Ausnahme. Städtebaulich ist es jedoch unbedenklich, wenn 
z.B. zweigeschossige Häuser horizontal in zwei Wohnungen geteilt oder 
kleine Einliegerwohnungen geschaffen werden. Daher werden zukünftig – 
mit Ausnahme der bereits bestehenden Doppelhäuser - nur Einzelhäuser 
mit max. 2 Wohnungen zugelassen. 

3. Keine Zweigeschossigkeit 
in der westlichen Nien-
dorfstraße, der nördlichen 
Jungstraße und der inneren 
Saranstraße 

59 36 8 11 114 Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt. 
Das städtebauliche Konzept wird dahingehend korrigiert, dass an der Ver-
teilung der höhengestaffelten Baurechte entsprechend dem gültigen Be-
bauungsplan – mit Ausnahme der Bereinigung der atypischen Situation bei 
den 9 Häusern der inneren Saranstraße – festgehalten wird.  
Zukünftig soll daher der Innere Kernbereich der Siedlung einheitlich mit 
einer II-geschossigen Bebauung festgesetzt und zu den Orts- und Wald-
rändern (öffentliche Grünfläche) die bestehende Abstufung durch I-
geschossige Bauweise beibehalten werden. 
Zur Definition des Maßes der Nutzung („Geschossigkeit“) s.a. Stellung-
nahme zu Nr. 4. 

4. Gegen eine Erhöhung der 
GFZ auf 0,5. 

59 36 8 13 116 Die Stellungnahmen werden berücksichtigt. 
Das Maß der Nutzung wird zukünftig über die Grundflächenzahl (GRZ) in 
Verbindung mit den max. festgesetzten Wandhöhen und Dachneigungen, 
bzw. den Oberkanten der Staffelgeschosse geregelt. 
Die „faktischen“ Geschoßflächenzahlen sind dadurch zwar leicht höher als 
im bisherigen Bebauungsplan, dies ist jedoch im Hinblick auf eine modera-
te Erhöhung des Baurechts vertretbar. (Im Bereich der bisherigen zweige-
schossigen Bebauung würde sich z.B. die „faktische“ GFZ von 0,35 nur 
geringfügig auf 0,4 erhöhen)  

5. Gegen eine angebliche 
frühere Planung, den 
Waldgürtel südlich der Von-
Bezzel-Straße und westlich 
der Niendorfstraße als Bau-
gebiet auszuweisen. 

60 36  1 97 Die Stellungnahmen sind nicht Gegenstand der Planung 
Die Stellungnahme bezieht sich auf Waldflächen außerhalb des Geltungs-
bereichs des Deckblatts. Von einer solchen Planungsabsicht ist nichts be-
kannt. 
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   ANLAGE 3 

Muster- Unter- Muster-Bürgerforderungen zum Einzel- PersonenNr. Ergebnis der Prüfung Planungskonzept schreiben 
I 

schriften schreiben
liste II schreiben insgesamt 

6. Es wird eine Zusage gefor-
dert, dass durch eine Ände-
rung des BPlans kein zu-
sätzlicher Verkehr und 
keine zusätzlichen Anlie-
gerkosten entstehen. 

60 36   96 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Entstehung zusätzlichen Verkehrs kann nicht völlig ausgeschlossen 
werden, da dies nicht nur planungsbedingt ist, sondern auch vom Nutzer-
verhalten abhängt. Die moderaten Möglichkeiten der Nachverdichtung las-
sen keine wesentliche Verkehrszunahme befürchten. 
Es ist keine erschließungsbeitragspflichtige erstmalige Herstellung weiterer 
Verkehrsanlagen geplant. Davon unberührt bleibt die Erhebung von Stra-
ßenausbaubeiträgen nach KAG bei beitragsfähigen Erneuerungs- und/oder 
Verbesserungsmaßnahmen. 

7. Die seitliche Gebäudeab-
standsregelung von 6 m zu 
den Nachbargrenzen soll 
beibehalten werden. 

60   2 62 Die Stellungnahmen werden berücksichtigt. 
Bei der Festsetzung der Baugrenzen soll in der Regel ein Abstand von 6 m 
zu den seitlichen und rückwärtigen Nachbargrenzen beibehalten werden. 
Geringfügige Unterschreitungen von dem festgesetzten Maß der baulichen 
Nutzung und der überbaubaren Grundstücksfläche sind bei der energeti-
schen Sanierung von Bestandsgebäuden jedoch möglich (neuer § 248 
BauGB). Für einzelne Baufelder sind aufgrund des jeweiligen bestehenden 
Grundstückszuschnittes von dieser Regel abweichende Abstandsflächen 
festgesetzt. 

8. Die bestehenden 
Baufenster sollen erhalten 
bleiben. 

60    60 Die Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. 
Um mehr Flexibilität bei der Lage bei Neubauten zu ermöglichen soll auf 
die besteh. Einzelbaufenster soweit städtebaulich vertretbar verzichtet und 
diese durch grundstücksübergreifende Baufenster ersetzt werden.  
Ausnahmen bilden hierbei nur die Bestandssituation (versetzte Baukörper) 
westlich der Niendorfstraße, sowie die 3 bestehenden Doppelhäuser und 
die 2 Einzelhäuser, die von den Grundstücksrahmenbedingen her andere 
städtebauliche Regelungen erfordern.  

9. Dachneigung bis 35° mit 
Möglichkeit des Dachaus-
baus zulassen bei einge-
schossiger Bebauung. Dies 
wird als eine maßvolle 

  8 7 15 Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt. 
Diese Möglichkeit des Dachausbaus entspricht bisheriger Befreiungspraxis 
und wird befürwortet. Dies bezieht sich jedoch aus städtebaulichen, bzw. 
gestalterischen Gründen nur auf Gebäude mit zukünftig 35° Dachneigung.  
Weiterhin kann jetzt alternativ ein sog. Staffelgeschoss in Flachdachbau-
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   ANLAGE 3 

Muster- Unter- Muster-Bürgerforderungen zum Einzel- PersonenNr. Ergebnis der Prüfung Planungskonzept schreiben 
I 

schriften schreiben
liste II schreiben insgesamt 

Verdichtung akzeptiert. weise über max. 35% der darunterliegenden Geschossfläche errichtet wer-
den, das jedoch um mind. 1,50 m von der seitlichen Außenwand zurückge-
setzt sein muss. 

10. Kein Dachausbau bei 
zulässiger zweigeschos-
siger Bebauung. 

  8 2 10 Die Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. 
Das Verbot des Dachausbaus ist eine heute nicht mehr vertretbare Rege-
lung des alten Bebauungsplans 104. Den Bedenken gegenüber zu großen 
Gebäudehöhen wird dahin gehend Rechnung getragen, dass entsprechen-
de Wandhöhen und Oberkanten der Staffelgeschosse im Bereich der zwei-
geschossigen Bebauung festgesetzt sind.  
Die zulässige Dachneigung wird wie bei der eingeschossigen Bebauung 
von 30° auf 35° erhöht. Dachgauben sind außerdem nur bei einer Dachnei-
gung von 35° zulässig und auf max. 2/5 der Firstlänge begrenzt. 

11. Für Zweigeschossigkeit in 
der westlichen Niendorf-
straße. 

   3 3 Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt. 
Eine „komplette Zweigeschossigkeit“ wird in der westl. Niendorfstraße nicht 
befürwortet. Um jedoch eine moderate Erhöhung des Baurechtes zu er-
möglichen, kann zukünftig ein sog. Staffelgeschoß mit Flachdach und einer 
Geschoßfläche von max. 35% des darunterliegenden Geschosses errichtet 
oder ein Dachgeschoßausbau vorgenommen werden. 

12. Die Dachneigung soll 
unverändert bleiben. 

   2 2 Die Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. 
Ergebnis der Prüfung entsprechend 9. und 10. Des Weiteren wurde bei 
Neubauvorhaben bereits wiederholt bis zu einer Dachneigung von 35° be-
freit.  

13. Für Flachdach und 
Staffelgeschoss bei bisher 
eingeschossigem Baurecht. 

   3 3 Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt. 
Flachdächer sollen zukünftig möglich sein. Ein Staffelgeschoss mit Flach-
dach ist zukünftig in der Form möglich, dass dessen Fläche max. 35% der 
darunterliegenden Geschossfläche betragen darf und um mind. 1,50 m 
gegenüber den seitlichen Aussenkanten des darunterliegenden Geschos-
ses zurückzusetzen ist. 
Siehe auch Ergebnis der Prüfung zu 11. 
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   ANLAGE 3 

Muster- Unter- Muster-Bürgerforderungen zum Einzel- PersonenNr. Ergebnis der Prüfung Planungskonzept schreiben 
I 

schriften schreiben
liste II schreiben insgesamt 

14. Für zweigeschossige 
Häuser mit flachgeneigtem 
Dach bei bisher einge-
schossigem Baurecht. 

   1 1 Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Ergebnis der Prüfung entsprechend 3, 9, 10, 11 und 13. 

15. Für eine Erhöhung der GFZ 
auf 0,4. 

   2 2 Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt. 
Ergebnis der Prüfung entsprechend 4 und 18. 

16. Keine Erhöhung des 
Kniestocks. 

   1 1 Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
Die Kniestockhöhe ist eine heute nicht mehr übliche Festsetzung, da die 
Höhe eines evtl. Kniestocks – bei vorgegebener Wandhöhe – das Ergebnis 
verschiedener Entwurfsentscheidungen ist. 

17. Für Zweigeschossigkeit in 
der nördlichen Jungstraße 
und der inneren Saran-
straße 

   1 1 Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Das eingeschossige Baurecht nördlich der Jungstraße wird wie bisher bei-
behalten (Höhenabstufung zum besteh. Waldstreifen), in der inneren Sa-
ranstraße dagegen wird aus städtebaulichen Gründen (innerer Kernbereich 
des Baugebietes einheitlich II-geschossig – zu den Ortsrändern hin Abstu-
fung auf I-geschossige Gebäude – s.a. Anlage 5) eine Aufstockung um ein 
Geschoß zugelassen.  
Ergebnis der Prüfung entsprechend 3. 

18. Zulassung von Dachaus-
bau bei eingeschossigen 
Häusern mit 2/3 der Grund-
fläche des darunter liegen-
den Geschosses anstatt 
2/3 der Grundfläche des 
Dachgeschosses. 

   1 1 Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
Die Anregung widerspricht der Definition eines Vollgeschosses in der Baye-
rischen Bauordnung.  
Außerdem soll das Baurecht zukünftig nicht mehr wie bisher über die Ge-
schossigkeit der Baukörper geregelt werden, sondern ausschließlich über 
die Grundflächenzahl (GRZ) in Verbindung mit  max. festgesetzten Wand-
höhen und Dachneigungen, bzw. den Oberkanten der Staffelgeschosse. 
Siehe auch Ergebnis der Prüfung entsprechend 9 und 10.   
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   ANLAGE 3 

1. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 104/163 der Stadt Erlangen – Sieglitzhofer Waldsiedlung – 
2. Infoveranstaltung am 23.05.2012 im C-Bau des Museumswinkels 
hier: Prüfung der ergänzenden Stellungnahmen mit Ergebnis 

 
 
An der v.g. Infoveranstaltung zum überarbeiteten Konzept, bei dem Anregungen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung soweit wie möglich eingeflossen sind, haben ca. 75 Bür-
gerinnen und Bürger teilgenommen. Ein Großteil der anwesenden Anwohner befand die jetzt überarbeitete Planung für gut, da der Gebietscharakter dadurch besser bewahrt 
werde. Das Ergebnisprotokoll mit den wesentlichen Aussagen und Ergebnissen ist in der Anlage 4 zum Billigungsbeschluss beigefügt. 
Im Nachgang zu der Veranstaltung am 23.05.2012 sind noch 2 individuell verfasste Schreiben eingegangen, die teilweise zusätzliche Argumente und Anregungen zu den 
bisherigen Stellungnahmen beinhalten. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle ergänzend behandelt. 
 

Nr. Bürgerforderungen zum 
Planungskonzept 

Muster-
schreiben 

I 

Unter-
schriften

liste 

Muster-
schreiben

II 
Einzel- 

schreiben
Personen
insgesamt Ergebnis der Prüfung 

19. Keine Erhöhung der GRZ 
von „faktisch“ 0,175 (bisher 
GRZ = GFZ von 0,35) auf 
0,25 in den Gebieten mit 
zweigeschossiger Bebau-
ung (WR 2), da dies die 
Bebauungsdichte erheblich 
vergrößern würde. 

   1 1 Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Die Anregung wird dahingehend berücksichtigt, dass in den Gebieten im 
WR 2 und WR 5 (Einzelhäuser mit zweigeschossiger Bebauung) nur noch 
eine Erhöhung der  GRZ auf  0,20 vorgenommen wird. 

20. Schaffung von zusätzli-
chem Wohnraum mit mehr 
Flexibilität und architekoni-
scher Vielfalt (in der westli-
chen Niendorfstrasse). 

   1 2 Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt. 
Ergebnis der Prüfung entsprechend 11 und 13. 

21. Ebenfalls zweigeschossige 
Bebauung in der Nien-
dorfstrasse West (zumin-
dest genauso wie beim 
„Bezugsfall“ Niendorfstr. 7) 
oder wie auf der gegenü-
berliegenden östlichen 
Seite. 

   1 2 Die Stellungnahmen werden teilweise berücksichtigt. 
Ergebnis der Prüfung entsprechend 3, 11 und 13. 
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   ANLAGE 3 

Muster- Unter- Muster-Bürgerforderungen zum Einzel- PersonenNr. Ergebnis der Prüfung Planungskonzept schreiben 
I 

schriften schreiben
liste II schreiben insgesamt 

22. Grenzabstand auf 5,50 m 
reduzieren, damit bereits 
bestehende Häuser mit 
einem Grenzabstand von 
6,00 m nachträglich noch 
eine Wärmedämmung auf-
bringen können. 

   1 2 Die Stellungnahmen wird nicht berücksichtigt. 
Der Grenzabstand von 6 m ist für zukünftig zu errichtende Neubauten bin-
dend. Im Gegensatz dazu sind geringfügige Unterschreitungen bei Maß-
nahmen zum Zwecke der Energieeinsparung an bestehenden Gebäuden 
jetzt schon zulässig.  
Siehe auch Ergebnis der Prüfung entsprechend 7.  
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Anlage 4
 

Stadt Erlangen Erlangen, 29. Juni 2012

 
Referat: VI 
Amt: 61 / 611 

Niederschrift 

Besprechung am:  23.05.2012 Beginn: 19:30 Uhr 
Ort: Museumswinkel, Gebbertstr. 1 Ende: ca. 22:30 Uhr 

 
Thema: 
 

2. Informationsveranstaltung zur Aufstellung des  
1. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 104 / 163  
- Sieglitzhofer Waldsiedlung - 
 

 
Anwesende Entschuldigt Verteiler 
 
ca. 75 Bürgerinnen und Bürger 
Herr Jupitz, Planer 
Herr G. Franz, Abt. 611 

 61-A 
611 
611-3, Herr Schwandner 
Herr Jupitz 

Die Niederschrift beschränkt sich auf die Wiedergabe der wesentlichen Ergebnisse. Wenn innerhalb von acht Tagen nach Zusendung der 
Niederschrift keine Einwände erhoben werden, wird Einverständnis unterstellt. 

Ergebnis: 
 

Herr Franz  
- begrüßt die Anwesenden, 
- dankt den Bürgerinnen und Bürgern für die zahlreiche Teilnahme sowie für die 

umfangreiche Zusendung von Anregungen und Bedenken im Nachgang zur ersten 
Informationsveranstaltung,  

- erläutert den Ablauf des Abends (Information Sach- und Verfahrensstand, Vorstellung der 
überarbeiteten Planung durch Herrn Jupitz, Fragen der Bürgerschaft), 

- stellt klar, dass diese zweite Veranstaltung einerseits der Information über die, aufgrund der 
o.g. Rückmeldungen, geänderte Planung und andererseits der Rückmeldung an die 
Bürgerschaft, wie mit ihren Anregungen und Bedenken umgegangen wurde, dient und 

- erläutert, dass eine schriftliche Beantwortung der bisherigen Schreiben nicht erfolgt, 
sondern diese durch die heutige Veranstaltung beantwortet werden und die Inhalte im 
Rahmen des Billigungsbeschlusses dem UVPA bekannt gemacht werden. 

Herr Jupitz 
- erläutert die aktuelle Planung hinsichtlich der Festsetzungen (Einzelhäuser, 

Mindestgrundstücksgröße, Wohneinheiten [WE] je Gebäude, GRZ / GFZ, Geschossigkeit, 
Wandhöhe, Dachform, Grenzabstände, Planungsziele, Gebietscharakter, Grün, …) 
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P:\61_\1\3L\SJA\Projekte\104-163_1D\Beschlüsse\Billigungsbeschluss\Anlage 4_2012-05-23_2. Informationsveranstaltung 
Niederschrift.doc 

Herr Franz 
- erläutert nochmals den Verfahrensstand / das Verfahren nach § 13 BauGB (formal keine 

frühzeitige Bürgerbeteiligung erforderlich, Erarbeitung eines Entwurfs, Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss durch den UVPA, öffentliche Auslegung mit der Möglichkeit zur 
Stellungnahme, Satzungsbeschluss) 

- und eröffnet die Fragerunde, in der Herr Jupitz und er wechselnd antworten. 

Die Bürgerschaft stellt Fragen zu folgenden Punkten, bzw. gibt folgende Statements ab (die 
Niederschrift beschränkt sich im Sinne eines Ergebnisprotokolls auf eine zusammenfassende 
Wiedergabe der wesentlichen Äußerungen der Bürgerinnen und Bürger): 

- In der Fragerunde – sowie im Anschluss an die Veranstaltung – wird lobend 
hervorgehoben, dass die Anregungen und Bedenken aus der Veranstaltung am 13.12.2011 
sowie den schriftlichen Stellungnahmen durch die Verwaltung aufgenommen und in der 
Planung berücksichtigt werden. 

- Der Gebietscharakter werde durch die überarbeitete Planung besser bewahrt. U.a. die 
Festsetzungen zur Mindestgröße der Grundstücke, zu Einzel- / Doppelhäusern, der max. 
Zahl der WE je Gebäude, den Grenzabständen, den Wandhöhen sowie den Baufenstern 
werden im Wesentlichen begrüßt. 

- Es wird um Erläuterung der Begriffe GRZ / GFZ gebeten. 
- Die vorgesehene Zweigeschossigkeit entlang der Saranstraße wird kontrovers angemerkt 

(Veränderung des Gebietscharakters, größere bauliche Möglichkeit, Verdichtung, 
Veränderung der bisherigen Situation, …). 

- Die grundstücksübergreifende Ausweisung der Baufenster in Zusammenhang mit der 
Mindestgrundstücksgröße wird hinterfragt. Es wird trotz letzterer und der Beschränkung der 
Zahl der WE teils noch die Gefahr zu großer Verdichtung gesehen.  

- Die Ausbildung möglicher Staffelgeschosse und deren Abstand zur Aussenkante 
Erdgeschoss wird hinterfragt. Flexibilität für Bauherren vs. evtl. Beeinträchtigung der 
Nachbarn. Teils wird eine Erhöhung des Randabstandes (3,00m statt 1,50m) thematisiert. 

- Aufschüttungen, wie sie zuletzt bei Neubauvorhaben im Gebiet entstanden, werden 
kritisiert.  

Im Anschluss an die Fragerunde wird durch den Unterzeichner nochmals erläutert, dass, 
basierend auf dem aktuellen Planstand sowie unter Einbeziehung der eingebrachten Fragen / 
Anregungen / Bedenken der Entwurf überarbeitet und dem UVPA zum Billigungs- und 
Auslegungsbeschluss vorgelegt wird.  

Für die rege Beteiligung und das damit verbundene Engagement wird den Bürgerinnen und 
Bürgern gedankt.  

Die Veranstaltung wird ca. 22:30 geschlossen.  
 
 
 
i.A. Gerd Franz 
Abteilungsleiter Stadtplanung 
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  Geschossigkeit des Gebäudebestandes am 07.11.2011                      Anlage 5 

 

  Gebäudetypus / Bebauungsplanentwurf vom 23.08.2012 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und Stadtplanung 613/111/2012 
 
Unterführung Münchener Straße - Beschluss zum weiteren Vorgehen 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 18.09.2012 Ö Beschluss verwiesen 

Stadtrat 26.07.2012 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
66 
 
 
 

I. Antrag 
Die Stadt Erlangen äußert gegenüber der Bahn kein Änderungsverlangen zum Ausbau der Unter-
querung Münchener Straße (Verkehrsszenarien 1a und 1b). Der Planfeststellungsbeschluss von 
2009 wird diesbezüglich bestätigt. 
Die alternativen Szenarien 2, 3, 4a und 4b zur Verbesserung der städtebaulichen und verkehrli-
chen Situation werden im Rahmen der beschlossenen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungs-
plans Erlangen weiter konkretisiert und detailliert bewertet.  
 
 

II. Begründung 
1. Historie 
Für das Bahnprojekt ABS Nürnberg-Ebensfeld / S-Bahn Nürnberg – Forchheim wurde im Jahr 
1996 für den Bereich Erlangen ein Planfeststellungsverfahren einschließlich des Erörterungster-
mins durchgeführt.  
Anfang des Jahres 2003 wurde der Stadt Erlangen seitens der Deutschen Bahn mitgeteilt, dass 
dieses Verfahren weitergeführt werden soll. Im Rahmen dieser Weiterführung wurden aktualisierte 
Planungen vom Abschnitt Erlangen vorgelegt. Die Stadt war daraufhin aufgefordert, ihre kosten-
verursachenden Planänderungswünsche von 1996 zu bestätigen bzw. neu zu bewerten. Dabei 
sollten die mitgeteilten Aktualisierungen der Deutschen Bahn, die aktuelle städtebauliche und ver-
kehrliche Dringlichkeit sowie die angespannte Haushaltslage berücksichtigt werden. 
 
Ingesamt wurden damals die 14 Kreuzungsbauwerke mit den für die Stadt kostenrelevanten Pla-
nungen neu beurteilt. Für die Bahnbrücke Münchener Straße beschloss der Stadtrat am 
30.4.2003, den am 6.11.1996 beschlossenen Ausbau (siehe Anlage 1) aufgrund der sehr hohen 
Kosten zurückzustellen und im Rahmen der zukünftigen städtebaulichen Entwicklung zu überprü-
fen. 
 
In den im Jahr 2009 festgestellten Planunterlagen zum Bahnausbau ist der Ausbau der Unterfüh-
rung Münchener Straße gem. Anlage 1 daher nicht mehr enthalten.  
Die Entscheidung für den Ausbau der Münchener Straße ist jetzt noch möglich, da nach Auskunft 
der DB Projektbau der Ausbau der Bahnstrecke nördlich des Erlanger Bahnhofs ab dem Jahr 2015 
erfolgt.  
Um eine Änderung des Planfeststellungsbeschlusses noch vor Beginn der Ausführungsplanung zu 
erreichen, müsste das Änderungsverlangen seitens der Stadt Erlangen im Jahr 2012 verbindlich 
der Deutschen Bahn mitgeteilt werden. 
 
Über den aktuellen Sachstand wurde letztmalig im UVPA am 13.03.2012 berichtet. Die Verwaltung 
wurde beauftragt, die jetzt vorliegende Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten.  
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2. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Das Rückgrat des heutigen Straßennetzes ist gekennzeichnet durch zwei sich im südlichen Stadt-
gebiet kreuzenden Bundesautobahnen (A3 und A73) und ihrer insgesamt 6 Anschlussstellen. Da-
mit ist die Stadt gut an das überörtliche Straßennetz angeschlossen. 
Das innerstädtische Erschließungsnetz im Bereich der Anschlussstelle Erlangen-Nord/A73 wurde 
bereits im VEP von 1995 als unbefriedigend bezeichnet:  
Es fehlten damals eine leistungsfähige Westumfahrung der Innenstadt sowie eine zügige Unterfah-
rung der DB-Gleise im Bereich der Fuchsenwiese.  
Der Nordabschnitt der Westtangente wurde mit dem Bau der Baiersdorfer Straße fertig gestellt. Ein 
Schrägtunnel mit größeren Dimensionen als Verlängerung der Münchener Straße würde die West-
tangente schließen und somit eine Forderung aus dem VEP erfüllen.  
 
Für den Entscheidungsprozess wurde seitens der Verwaltung die verkehrliche Situation erneut 
analysiert und verschiedene Ziele definiert: 
 
A) MIV 
 

A1) Neue Straße 
Verschiedene Zählungen sowie die im Jahr 2010 zusammen mit der Autobahndirektion vergebene 
Verkehrsstromanalyse für das Umfeld der Neuen Straße und der Münchener Straße zeigen einen 
hohen Durchgangsverkehr für die Neue Straße von 44% (für genauere Auswertungen sei auf die 
UVPA - Vorlage Nr. 613/092/2012 vom 13.03.2012 verwiesen). Auch die Verkehrsbelastung ist mit 
über 12.000 Kfz/24h insgesamt sehr hoch. Im VEP von 1995 wurde die Sperrung der Neuen Stra-
ße in Höhe des Maximiliansplatzes für den MIV unter bestimmten Vorraussetzungen als möglich 
erachtet.  
 
A2) Innenstadt 
Trotz des bestehenden Durchfahrtsverbotes überqueren immer noch zahlreiche PKW’s den Bahn-
hofsplatz illegal von Nord nach Süd (gem. Jahreszählung 2012: 420Kfz). Zusätzlich wurden ca. 
950 Radfahrer und knapp 900 Busse erfasst. Dadurch kommt es immer wieder zu gefährlichen 
Situationen. 
 
Ziele:  
Verkehrsberuhigung Innenstadt, Entlastung der Neuen Straße, Reduzierung des Durchgangsver-
kehrs am Bahnhof, Bündelung des innerstädtischen Verkehrs auf der A73  
 
B) ÖPNV 
 

Derzeit verkehren nahezu alle Erlanger Stadtbuslinien und auch zahlreiche Regionalbuslinien auf 
der Route „Schlachthof-Altstadtmarkt-Bahnhofsplatz“. Dies bedeutet eine Busfrequenz von ca. 750 
Bussen in der nördlichen sowie ca.1.200 Bussen in der südlichen Goethestraße. 
 
Ziele:  
kurz-bis mittelfristig: Verknüpfung der bestehenden Regional- und Stadtbuslinien zu Durchmesser-
linien und damit Reduktion der Busfrequenz, Vereinheitlichung der Betriebszeiten und Takte für 
alle Linien  
langfristig: Bau der Kosbacher Brücke als ÖV-Achse, planerische Flexibilität für die Realisierung 
des Projektes StUB bzw. Umsetzung des Konzeptes RoBus, ggf. Verlagerung von Buslinien auf 
die Westseite des Bahnhofes (ZOB). 
 
Es ist festzuhalten, dass es sich bei der Verlagerung von Buslinien aus der Altstadt lediglich um 
eine Teilverlagerung handeln kann. Aus Sicht der Verwaltung und der ESTW ist es zwingend er-
forderlich, dass die nördliche Innenstadt mit dem Bus erschlossen bleibt.  

 Seite 2 von 6 
185/192



C) Ruhender Verkehr 
 

In Teilbereichen der Stadt wird derzeit an verschiedenen Konzepten zur Lösung der Parksituation 
gearbeitet (z.B. Einführung von Bewohnerparken im Bereich Berufsschulzentrum). Derzeit gibt es 
noch kein Gesamtkonzept für den Innenstadtbereich. 
Ziel:  
Im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes soll der Bestand und die Auslastung der Parkplätze 
und Parkhäuser im Stadtgebiet ermittelt werden. Darauf basierend wird ein schlüssigen Gesamt-
konzept für den ruhenden Verkehr entwickelt. 
 
D) Städtebauliche Aspekte 
 

Im Rahmen von verkehrlichen Maßnahmen besteht oft die Möglichkeit, auch im städtebaulichen 
Gesamtbild Verbesserungen zu erzielen. Aus Sicht der Verwaltung gibt es für den Bereich Fuch-
senwiese Entwicklungspotentiale. Diese könnten bei einer Änderung des Verkehrssystems und 
einer damit verbundenen Verlagerung der Verkehre aus der Innenstadt verwirklicht werden. 
 
Ziel:  
Städtebauliche Aufwertung des Bereiches Fuchsenwiese 
 
3. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
 
Für die Erreichung der oben genannten Ziele hat die Verwaltung sechs mögliche Verkehrsszena-
rien gem. Anlage 2  definiert: 
 
V1a: Münchener Straße „Schrägtunnel“  
Die Münchener Straße wird mit einem neuen Schrägtunnel unter der Bahn an die Straße Fuch-
sengarten angeschlossen. Bei den Durchfahrtshöhen soll es keine Beschränkungen mehr geben. 
Die alte Unterführung wird abgebrochen, eine neue Rad-und Fußgängerunterführung wird weiter 
südlich errichtet. Dies entspricht der städtischen Planung von 1996 (siehe Anlage 1). 
 
V1b: Münchener Straße - Bestandsausbau (Einbahnstraße) 
Die bestehende Unterführung der Münchener Straße soll im Bestand hinsichtlich der Höhe so aus-
gebaut werden, dass es für alle Busse möglich sein wird, diese zu nutzen. Aufgrund der Fahrgeo-
metrie (Schleppkurven) im Bereich der Anschlüsse an die Unterführung muss die Münchener 
Straße bei Linienbusverkehr als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Eine Engstellensignalisie-
rung kommt aufgrund des Rückstaus in die Martinsbühler Straße nicht in Frage. Bereits kleine Än-
derungen gegenüber dem Planfeststellungsbeschluss (z.B. Höhe), würden ein Änderungsverlan-
gen und damit eine Kostenbeteiligung der Stadt Erlangen von mehreren 100.000€ auslösen. 
 
V2: „Friedhofstrasse“ 
Die sogenannte Westtangente (Baiersdorfer Str.) wird unter/durch den Altstädter Friedhof nach 
Süden fortgesetzt und direkt an die Münchener Straße angebunden 
 
V3: Ausbau der Thalermühlstraße 
Die Thalermühlstraße und deren Unterführung unter der A73 wird ausgebaut (Erhöhung der 
Durchfahrtshöhe, Anpassung der Schleppkurven,…). Dadurch wird z. B. Bus-Bus-Begegnungs-
verkehr möglich.  
 
V4a und V4b: Umgestaltung der Anschlussstelle Erlangen-Nord 
Im Rahmen des 6-spurigen Ausbaus der A73 besteht eventuell die Chance, die Anschlussstelle 
Erlangen-Nord umzugestalten. Im Szenario V4a ist eine direkte Aufleitung der Thalermühlstraße 
auf die A73 Richtung Nürnberg vorgesehen. Bei V4b würde es möglich sein, von der Bayreuther 
Str./Baiersdorfer Str. direkt auf die A73 Richtung Süden zu fahren (Anlage 3)  
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4. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
 
Die oben genannten Verkehrsszenarien wurden mit qualitativen Bewertungskriterien in Form einer 
Nutzwertanalyse beurteilt (siehe Tabelle 1). Auf die städtebauliche Entwicklung wird nicht einge-
gangen, da hierfür detaillierte Entwürfe notwendig sind. Die Zusammenhänge für den Ruhenden 
Verkehr werden im VEP ausführlich untersucht.  
Aufgrund der notwendigen schnellen Entscheidung gegenüber der Bahn können der Verkehrsent-
wicklungsplan sowie das Erlanger Verkehrsmodell die Entscheidung nicht unterstützen. 
 
 

  Umbau Münchener Straße Alternativtrassen 
Umgestaltung der Anschluss-

stelle Erlangen-Nord 

  "Schrägtunnel" 

Bestands-
ausbau (Ein-
bahnstraße) 

"Friedhofs-
trasse" 

Ausbau der 
Thaler-
mühlstraße  

Direkte Auffahrt 
auf die A73 von 

der Thaler-
mühlstraße 

Anbindung 
der Bayreu-
ter Straße 
an die A73 

  V1a V1b V2 V3a V4a V4b 
MIV             

Bündelung des 
innerstädtischen 
Verkehrs auf der 
leistungsfähigen A73 - 0 -- - + ++ 
Reduzierung des 
Durchgangsverkehrs 
am Bahnhof - - + 0 + ++ 
Entlastung der Neu-
en Straße -- - ++ + + ++ 
Verkehrsberuhigung 
Innenstadt -- - + 0 + ++ 
ÖPNV             
Planerische Flexibili-
tät für die Realisie-
rung des Projektes 
StUB bzw. Umset-
zung des Konzeptes 
RoBus ++ 0 ++ + 0 + 
Reduzierung der 
Busfrequenz in der 
Hauptstraße ++ + ++ ++ 0 0 
Erhöung der Auslas-
tung/Aufwertung des 
ZOB ++ + ++ ++ 0 0 
Erreichbarkeit der 
Innenstadt + - 0 0 0 0 
Kosten             
Varianten im Kos-
tenvergleich (im 
Hinblick auf die 
Beteiligung der 
Stadt) -- - -- + ++ ++ 
Gesamt -2 -3 5 6 6 11 

 

Tabelle 1: Nutzwertanalyse 
 

Bewertungsgrundlage für den MIV war die oben schon erwähnte Verkehrsstromanalyse für das 
Umfeld der Neuen Straße und der Münchener Straße sowie zahlreiche Verkehrszählungen. Diese 
zeigen, dass aktuell sehr viel innerstädtischer Verkehr über die A73 abgewickelt wird. Die Leis-
tungsfähigkeit in diesem Bereich wurde durch die Standspur-Freigabe deutlich erhöht. 
Ein Ausbau der Unterführung Münchener Straße würde zu einer Attraktivitätssteigerung dieser 
Straßenachse führen. Dadurch würde voraussichtlich mehr MIV auf die Ostseite der Bahn bzw. in 
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die Innenstadt gelenkt werden. Die Verkehrsbelastungen im Umfeld der „Neuen Straße“ würden 
noch steigen. In der Nutzwertanalyse wurden daher die Varianten besser bewertet, die den Ver-
kehr auf die Westseite der Bahnstrecke führen. 
 
Fürs weitere Vorgehen ist folgende grundsätzliche Fragestellung zu klären:  
Ist es sinnvoll, das innerstädtische, parallele Straßennetz in diesem Bereich so auszubauen, dass 
Verkehr von der A73 verlagert werden kann (V1a, 2 oder 3) oder soll der Verkehr im Kernbereich 
auf der leistungsfähigen A73 verbleiben? Dies wird im unter anderem im Rahmen der Fortschrei-
bung Verkehrsentwicklungsplan Erlangen abschließend geklärt. 
 
Bezüglich der Wirkungen im ÖPNV sind die Varianten 1a, 2 und 3 nahezu gleich. 
Bei allen Maßnahmen können Teile des Busverkehrs auf die Westseite des Bahnhofs zum groß-
zügigen ZOB verlagert werden. Auf der anderen Seite müssen Fahrgäste zum Erreichen der nörd-
lichen Altstadt am Bahnhof bzw. am Schlachthof umsteigen bzw. längere Fußwege in Kauf neh-
men. Bereits im aktuellen Nahverkehrsplan wurde die unbeschränkte Busbefahrbarkeit auf dieser 
Achse als Maßnahme Z-M3 geprüft. Die Umsetzung wurde aufgrund der zu erwartenden Fahr-
gastabwanderungen verworfen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der große Ausbau der Münchener Straße (V1a) nicht 
weiterverfolgt werden soll. Die verkehrlichen Wirkungen sind unklar, in mancher Hinsicht kontra-
produktiv.  
Eine wirkliche Verbesserung für den MIV wäre eine Umgestaltung der Anschlussstelle Erlangen-
Nord, die eventuell im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der A73 möglich ist.  
 
Die verkehrlichen Vorteile der aufgeweiteten Unterführung für den ÖPNV können von den ande-
ren, auch kostengünstigeren, Alternativen erbracht werden. Desweiteren können die kurz- bis mit-
telfristige Ziele auch ohne diese Baumaßnahme umgesetzt werden. Das dafür notwendige Ge-
samtkonzept wird im vorgeschalteten ÖPNV-Gutachten (Meilstenstein D) entwickelt und kann En-
de 2014 fertig gestellt sein. 
 

 
5. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1 - Schrägtunnel, städt. Planung von 1996  
Anlage 2 – Übersicht der möglichen Verkehrsszenarien  
Anlage 3 – Skizze für eine mögliche Umgestaltung der Anschlussstelle Erlangen-Nord  
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
18.09.2012 
 
Protokollvermerk: 
 
Herr Stadtrat Volleth beantragt diesen Tagesordnungspunkt als Einbringung zu behandeln und an 
den Stadtrat zu verweisen. Hierüber besteht Einvernehmen.  
 
 
gez. Aßmus gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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